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Vorwort.

Neuseeland ist eines der kolonialen Siedelungslinder, deren Ent-
wicklung durch spekulative Bildung von GroBegrundbesitz stark be-
hindert worden 1st Anfangs der goer _[-‘l-iH".' war die I,.lEi}'I]i'I'Ziil'E'IIEJiJC_lLEI]El'

alfte der in Besitz

geradezu zu einet Kalamitiit i worden. Uber die H

genommenen landwirtschaftlich benutzbaren Fliche des Landes war in

Ac]

ker GroBe zerlegt, die so

||-uI_i;__r1|:| i'!n---ilzl'.|_;;--:| von mehr als 2000 /
out wie brach lagen, obwohl sie sich zur Landwirtschaft im allgemeinen
gut geeignet hitten. Dieser ungesunden Entwicklung gegeniiber be-

stand damals eine starke Nachfrage nach Land von seiten solcher

Elemente. die sich als koloniale Farmer gut geeignet hitten.

Die Landfrage hatte damit in Neuseeland eine Bedeutung erlangt,
die iiber das auch bei kolonialen Neulindern ;__;l-\.~.'|"|::|]1]it']n'— Maf hinaus-

jihricem DBestehen der

ne. Innere Kolonisa war nach flinfzig

Kolonie zu einer unbedingten Notwendigkeit geworden, wollte man nicht

darauf verzichten, die Kolonie landwirtschaftlich zu einer Entwicklung

brineen. die den natiirlichen Bedingungen des Landes auch nur
einicermaBen entsprach. Hatte das Spiel der freien Konkurrenz im
Immobiliarverkehr den Interessen der bisher herrschenden Schicht ent-
sprochen, so énderte sicl das 18a1r damit, daB die von sozialistischen

en beeinfluBte sog. progressive Partei, in der die Farmer den

[on angaben, die Regierung an sich ril, die sie seither auch ununter-

brochen gefiihrt hat.

ge in Neuseeland zu Be-

Die Bodenreform war die wichtigste Fr:
oinn der goer Jahre. Von dem Gesichtspunkt der Bodenreform geht
auch die vorliecende Schrift aus. Denn bodenreformerische Gedanken
sind es. die den gesetzlichen MaBregeln zum Zweck der inneren Koloni-
sation zugrunde liegen. Die Riistkammer, aus der diese Gedanken ent-

nommen wurden, ist — wie nicht anders zu erwarten ist — die Boden-

reformbewegung des Mutterlandes. So war ein Eingehen auf die
Cheorieen der englischen Bodenreform unerldBlich. Es zeigt sich hier-
bei. daB die neuseelindische Regierung 1m allgemeinen den boden-
reformerischen Grundsitzen John Stuart Mills, wie sie 1amentlich
im Programm der Land Tenure Reform Association zum Ausdruck




kommen t 1S Die Landfrage spaltet cl 1 zwel Teil Ein
1l so 1 die Schid der Latifundienbildung miéglicl | .

? b
Zweck 1nne Ik olomisation e das 1 na der vorlu iden Schrif
| ( nd die Grundsten Ande | Ite aber 1 die Zukunft
erhindert - dal Latifundienbildur [ no inbesi em
Land Zukuntt wied intret D n Zweck dient La et
rebun it 18 n alleemi en Ziel in Neu land mit dem

S Dl 1 | ,"J.. | 11 e | el l Lel
leren 1 | bils 1 if diese eingega ' rden
Da ich eine Reise nach Neuseeland nicht ausfithren konnte, wurd
Schwergewicht in der vorhiegenden Schrift auf den bodenreformerischen
Charakter der Ansiedelungs- und Landgesetzgebung, sowi

auf die Riickwirkung der Landpolitik auf die Volkswirtschaft Neuses
- d ] t ' gline |: .!3---'!'._ dlls el i'l |

tragen. Die Anschauung der praktischen Ergebnisse der inneren Kolon

sation wurde mir vorwiegend durch die sehr ausfithrlichen und an
schaulichen Berichte des Landdepartements und andere amtliche Ver-

vber auch durch die Schriften von Llowd

i
N

Ferner wurden die Bibliotheken des Roval Colomial Institute, des
Britischen Museums und der London School of Economics beniitzt.
Weitere Druck
Minister Wil

London School of Economics, zur Verfiieune gestellt. IThm, sowie dem

1 1 Wwurden mir von dem iruaneren |-:--|--.-.-J.4:|-:|ir-4ilr-r'|

liam Pember Reeves, dem derzeitizen Direktor der

Entgegenkommen des derzeitigen High Commissioner fiir Neuseeland
in London, Sir W. Hall- Jones, verdanke ich weitere Aufschliisse.
Die Anregung zu der Schrift, die bereits vor dem Kriege fertig
gestellt war, verdanke ich Herrn Geheimerat Professor Dr. v. Schulze
Gavernitz, dem ich auch an dieser Stelle hierfiir, sowie fiir sein
Interesse an der Arbeit und fiir die Forderung, die er ihr zuteil werden

lieB, meinen verbindlichsten Dank abstatten mochte.

Der Verfasser.
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I. Einleitung.
1. Ubersicht iiber die Kolonisierung Neuseelands.

Neuseeland, das seit 1907 die Bezeichnung Dominion of New Zealand
fithrt, gehért zu den englischen Kolonien mit Selbstverwaltung.
t entspricht etwa

Sein Kl seine GroBe, ja sogar seine Gesta

aliens (ohne dessen Inseln)!). Es besteht aus folgenden

. der Nordinsel . . . 44468 Quadratmeilen,
! 3

{
2. der Siie 58 525 Quadratmel

en,

. der Stewart-Insel . 665 Quadratmeilen,

103 658 Quadratmeilen.
Fiir unsere Untersuchung kommen nur die Nord- und Siidinsel in
Betracht.
Die Bevolkerung, die heute noch im Verhiltnis zur Grille des
Landes recht spiirlich ist%), besteht vorwiegend aus Weillen, meistens
Engla

indessen aus Schotten. und in Southland finden sich viele Iren. Die

ndern. Der Kern der Bevélkerung Otagos (Siidinsel) besteht

li lle auf der Nordinsel leben, — nur wenige

eineeborenen Maori, die fast al

Tausende finden sich in den nordlichen Teilen der Siidinsel — treten

an Zahl neben den Weillen ganz zuriick. 1910 teilte sich die Beviolkerung

1 47" her B [talien zwischen dem
un w. vel, unten den Abschmitt fiber die Land-
1 ]
n wafsrechtlich noch die Chatham-Inseln
wie noch einige andere kleine pazifische Inselgruppen, die aber fir die vorliegende r-
)
L 10,1 aut eine L dratmeile. Es bestehen also

in dieser Bezichung bei den auBerordentlich giinstigen klimatischen Verhiltmissen noch weite

e S g -

-







ganz unter dem geistigen Einflub Gibbon Wakefields stand!) und

dessen Kolonisationsschema in Neuseeland praktisch durchifiil

iren wollte.
em Werte des jung-

ulichen Bodens iiberseeischer Gebiete. Durch Ansie

elune velller

ung Ei 1 teuern \nsiedelnr ( il agrai (rruncd-
e 1n ki 1t en Siedeh n erfolgen, aber das Ziel war eine mog-

¢ ( | e Ubertracu der sozialen Schichtung En 1ds unter

¢ tematise | 1 Die Landspela on sollte durcl
den si L1114 I ehalten dall es nicht
elan 1 Preis #1 ien, scheit . 1e Wakefield-

e ]| lunger non 1 te der Bn r Gibbon Wakefields in

it id |
A
i l O30 O § i
T8 Al 1 i e :
i
' 1011 Wi ail e Kinri 1 N1 rlassun: !
11 1 1l | i ] i Wl -
> ' ' L1 ! reritt Kapitan
] 1 | I Hol 111 1ite

manbs i1 i e Lan tzt \ e i '!'.-'.'.';i- n
und « Is 1 bein I T 1 Ik n, 1 Nner s« i
i Gta MOonoj | - i a
mieren I3 { yusiu Inmg 1o
cli el ( Wakel { waren, g
] L1l VoI lalten 1 [nte Zu
11 1 1 111 I erzwunegene uUn-
Kl ( I finanziellen Ruin
( \ . 51 n kam ib i
0 | n N dem Gouverneur
die Geldmittel zur Durchfithrung des Lai nonopols iehlten, und
R 1 NVerim YLAaOT11 1 1ish h.
Mit dem Zusa 1 1 1 der 1-Siede ung in Port :\':l]l'lll]];;(]”

land 'x.llﬂllhlll':_'\' keineswers aus-

3 t an, nur sein Bruder und Neffe.
3) Vpl. auch Schachner, Australien in Politik, Wirtschaft, Kultur, S. 2:

ber gehorte thr m
I.
8) 1 Acker (acre) 40,40 gm.

1*




gespielt. Eine Tochtergesellschait der New Zealand Company, die New
Plymouth Company, griindete am Anfang der qoer Jahre Taranaki und

Nelson. Wichtiger als diese Griindungen waren die Kolonien, die
1848—49 aut der Siidinsel, fern von dem Schauplatz des Maorikrieges,
mit besserem Erfolg als auf der Nordinsel von der New Zealand ( ompany
ins Leben gerufen wurden. Dank der Unte: stiitzung des Kolonialamts
in London hatte sie sich von ihrem Zusammenbruch erholt. Der Staat

sekretir Earl Grey, der sie von seiner Gouverneurzeit in Australien

her kannte,

hrte ihr ein Darlehen von 14 Million £ und iiberliel
ihr schenkungsweise groBe Landstrecken auf der Siidinsel in den frucht

en Provinzen Canterbury und Otago!). Der dort iibliche Landpreis

von £ 2 erwies sich zuniichst als hinreichend, um die Lan Ispeku
zu verhindern; ferner brachte er auch gute Einnahmen. so dal ool

Summen auf die ErschlieBung des Landes verwendet we rden konnten,
So boten die Siedelungen der Siidii

der >udinsel bald ein Bild steten Fortschritts
im Gegensatz zu den Provinzen der Nordinsel, deren Entwic klung durch

113 e o | 1C]
861—68) und einmal Ministerprasident von Ne | (x877—79
' el ntscheiden 1 i LOT Al Entwi Ing Koloni 1
I i (& Lyl I'l 1T 7# i | ] | QOKLTI Iren
4 1

spater als Ministerp it | nreformeris Gedanken vertrat, u
7 SO 1 hk: la ( Al t d \ il 1 ’i Ima I 1 nicht
{ f Erst uester Zeit ist ne Saat ai ] T ann a
1e sich « Landpolitik in Neuseeland gewar
111 blieb mer die Besiedelune Landes m
W | einer Gouverneurzelt fithrte er zu di




lungen war. 2. Das .\!uuupu] der Regierung, von den Maori Land zu
kaufen, wurde aufgehoben (1862)!). Es handelt sich hierbei um eine
praktische Anwendung des Prinzips des free trade in land, das von den
inchvidualistischen Nationalokonomen als Heilmittel gegen die Schiiden
der Bodenspekulation empfohlen war, und von dem sie ganz im Sinne
der klassischen Nationalokonomie eine Selbstregulierung von Angebot
und Nachfrage in Land zugunsten der bona-fide-Siedler erhofften?).
Billiges Land ist ja eine der wichtigsten Bedingungen erfolgreicher Kolo-
nisation, und es mull zugegeben werden, daB die Erwartungen, die Sir
George Grey auf den billigen Landpreis gesetzt hatte, an einigen
wenigen Punkten der Kolonie zur Tat wurden. Aber im allgemeinen
wurde der billige Landpreis der Anlall zu Landspekulation und Lati-

1 als nach Be-

fundienbildung, und zwar auf beiden Inseln, namentlic
endigung der Maoriunruhen (1870) die Verhiltnisse auf der Nordinsel
rubiger wurden.

e 1853 erfolgte Einfithrung der Verfassung war ebenfalls von
groler Bedeutung fiir die Agrarentwicklung Neuseelands. Die Ver-
fassung zeichnete sich durch eine weitgehende Dezentralisierung aus.
Das Zentralparlament war ohne EinfluB; der Schwerpunkt der Ver-
waltung, vor allem die Agrarpolitik lag in den Hinden der Kammern
der 1o Provinzen?®). Diese Verfassung, die einem Lande mit noch nicht
100000 Einwohnern den Luxus von 11 Regierungen beschertet), war
ebenfalls eine praktische Anwendung individualistisch-okonomischer
Lehren. Sie war von Sir George Grey ausdriicklich mit der Begriindung
getordert worden, dall jeder am besten wissen miisse, was fiir thn gut
sei, und dal daher jede Provinz moglichst selbstiindig zu machen sei®).
Die praktische Verwirklichung dieses Ideals griff auch in die agrare
Entwicklung Neuseelands bedeutend ein. Sie hatte zur Folge, daB die
Stidprovinzen (Canterbury und Otago) bedeutende Fortschritte machten.
Sie konnten alle thre Einnahmen fiir sich verwenden, ohne der Kolonie
als Ganzem grolle Opfer bringen zu miissen. Die Entwicklung der
Nordinsel hat sie hintangehalten. Die durch die Maoriunruhen er-
schopften Provinzen der Nordinsel konnten aus eigener Kraft nicht die

1) Erst 1802 wurde es wieder eingefithrt,

) Vgl. unten S. 11

3 Auf der Nordinsel: Auckland, Taranaki, Hawke'’s Bay, Wellington. Auf der Sidinsel:
:'\":'|H‘II, .'\I-'.ll-lh?l:'-:ill.;'h_ Westland, E_.iLi".LI‘.'l'_'LLII_\'I l'_\l;LJ_"i‘l‘ ,":l‘|1*.;||];un:,

) Schachner a, a. 0., S. 10ff.

*) Henderson a. a, O;, 5. 253, 257.
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ein Danaergeschenk geworden. Die agrare Lihmung Englands schien

sich anf die ::I:I|,| Kolonie iibertragen zu waollen,

ihricem Bestehen der

Bodenreform wurde hier nach kaum 40

Kolonie die wichtigste Frage. Sie schied die Parteien. Das Ergebnis

1

des jahrelangen Parteitkampies war ein vollstindiger Sieg bodenreforme-

viccher Ideen. die von 18qr ab, seit die progressive Partei am Ruder ist,

die neuseelindische Landpolitik unbedingt beherrscher [hre Ideen

hipft die neuseeliindische Landgesetzgebung aus den Theorien der

alb hier kurz skizziert werden

7

e

2. UIbersichty) tiber die englischen Bodenreformtheorien.

Die enelische Bodenreformbewegung geht in ihren Anféngen auf die
veite Hilfte des 18. Jahrhunderts zuriick, d. h. die Zeit, wo in England
die Umeestaltune des Aerarstaates in den Industriestaat begann. Damals

ler Bauern sowie

betriebs,

fine die Verdringung des n Klel

der Kleinpiichter an, die heute dazu gefiihrt hat, daB iiber ¥/, des land-
wirtschaftlich benutzbaren Landes in England in der Hand von wenigen
GroBerundbesitzern sind. Die Zerstorung des lindlichen Klein- und
Mittelbetriebes vollzog sich in zwei Wellen, deren erste im 16. Jahr-
hundert verlief. Die Einhegungen jener Zeit hatten ihren Grund darin,
daB die Wollproduktion rentabler schien als der Getrel

Die zweite Welle fillt in die Zeit von 1760 bis 1840. Damals war

ebau.

es die Weizenproduktion zum Export, die den GroBbetrieb in der Land-
wirtschaft rentabler erscheinen lieB. Der kapitalistisch interessierte

1y Bezuplic ler folpends Ubersicht verweise ich namentlich auf folgende Schriften:
m Archiv fiir die Geschichte des Sozialismus

en. von Griinberg, Bd. 1, Heft 2, 5, 2251f.

Dichl, Sozialismus, Kommunismai und Anarchismus, 1g:i1, S. 671f
Die | t d Volkswirt ft ur Besteuerung, 1903,
LITIC 1
Vo w i £ 1 I en, 18q0.
=, Nieh { ch i enel 1theorien, T9Ic
[ I zitiert

ie nach der Sammlung v. Gomperz,

b} Dissertations and Discussions nach der englischen Ausgabe, London 1875 (zit.
Diss.).
Henry George, Fortschritt und Armut, nach der deutschen Ausgabe von Gut-

schow, 1881,
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Grundherr suchte deshalb nach Moglichkeit den GroBpiichter an Stelle
des Kleinpiichters zu setzen und immer mehr Land zum Getreidebau
zu verwenden. So kam es namentlich zwischen 1760 und 1840) zu
dem riicksichtslos betriebenen engrossing of farms und clearing of
estates. Das dauernde Steigen der Grundrente, hervorgerufen durch die

Ausdehnung des Getreidebaunes auf immer schlechtere Bioden, das den
kapitalschwachen Kleinpiichter finanziell ruinierte, vollendete den
Untergang des Kleinpichterstandes.

Die Ursache des Untergangs des kleinen Bauernstandes liegt nach
Levy in den hohen Weizenpreisen?), die ihm, der nicht fiir den Export
produzierte, keinen Vorteil boten. Fiir ihn bedeuteten sie nur teureren

Ankaut des notwendigen Getreides, steigende Lohne und infolge der

Einhesungen verminderte Viehweide, was dann in den meisten Fillen

zum Verkauf des Bauerngutes fithrte. Die Masse des englischen Bauern-

standes soll

h Levv auf diese Weise schon vor 1615 verschwunden

sein. Die hohen Getreidezolle, di

lann einsetzten, konnten ithm nicht
mehr helfen, da sie die fritheren hohen Getreidepreise nicht mehr her-
stellen konnten, und so der Bauer auBer Stande war, die friither auf-
genommenen Kapitalien zu verzinsen

Es ist hier nicht unsere Au im einzelnen zu verfolren, wie

es gekommen ist, daB der landwirtschaftliche Mittelstand in England
verschwunden 1st. Uns kommt es hier nur darauf an, folgende Tatsache
festzustellen: Der Mittel- und Kleinbetrieb des Bauern sowie des
Pichters verschwand in England in der Zeit hoher Rentabilitit der
Landwirtscl

aft. Das Ergebnis dieser schon in den ersten Jahrzeh:

des 1q. Jahrhunderts vollendeten Entwicklung war Latifundienbesitz
in den Hinden des Adels und GroBpacht einerseits Proletarisierung
der lindlichen Mittel- und Unterschicht, sowie deren Abwanderung in

die Stadt andererseits.

Wie wverhielt sich die x;ﬂic-n.‘l][}]{l-]‘:lvl':l‘:r zu dieser Entwicklung?
Der Ruf nach Bodenreform war schon wiederholt vereinzelt erhoben
worden, bereits im 18. Jahrhundert, als die schidlichen Folgen der
okonomischen Umwilzung noch gar nicht so stark in die Erscheinung
getreten waren. Bodenreform konnte aber nur durch einen Eingriff in
die freie Erwerbstiitigkeit, in den freien Wettbewerb zugunsten der
Levy, Untergang kleinbiirgerlicher Betriebe in E

3. Folge, Bd. 26, S. 145ff.

3) J,1-f-|||i'.'..

nd, in Conrads Jahrbiichern,
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wirtschaftlich Schwachen bewirkt werden. Hieraus ergibt sich die
Stellungnahme der herrschenden, von Ricardo beeinfluBten klassischen
Nationalokonomie zu der Landfrage ohne weiteres. Ricardos Stand-
punkt ist der des manchesterlichen Geschiftsmannes, dessen einziges
Ziel der pekuniire Gewinn ist, ein Ziel, das fiir ihn ganz im Sinne der
herrschenden wirtschaftlich starken Mittelklasse, die ja nur 6konomische,
nicht aber soziale Beziehungen zu anderen Klassen kannte durch die
freie Konkurrenz zu erreichen ist. Trotzdem hat diese Nationalékonomie

der ganzen spiiteren englischen Bodenreformbewegung die Waffen oe-
liefert. Es ist die mit dem Namen Ricardos \'[-]'Egni']ph_[- [.ehre von der

Grundrente, an der sich die neuere englische Bodenreformbewegung,

sowelt sie auf die 6konomische E':l'.L:]'ilEIt]III]:; ithrer Ziele 1'[]1;_"'.' 1t bis j('lﬂt
emporgerankt hat. Diese Grundrententheorie sollte die Antwort der

herrs J!|-|‘-_-

en Nationalokonomie auf die immer wiederholten Angriffe
gegen die bestehende individualistische Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung sein, die darauf hinaus liefen, die Rente sei ein Abzug vom
Arbeitslohn, steigere die Getreidepreise und trage somit die Schuld an
dem bestehenden Elende der unteren Klassen.

Aui die Grundrententheorie, die sich bekanntlich nur auf land-
wirtschaftlich benutzte Grundstiicke bezieht, kann hier nicht niher
eingegangen werden. Es sel nur kurz folgendes erwihnt: Die Rente ist
nach Ricardo kein allgemeines, sondern Differentialeinkommen: sie
enthilt und hierauf 1st besonders Gewicht zu legen — keine Bestand-
teile, die auf Arbeit oder Kapitalaufwendungen zuriickzufiihren sind.
Sie ist also arbeitsloses Einkommen, und zwar das einzige arbeitslose
Einkommen, das es nach Ricardo gibt. Den ,,Profit* sucht er bekannt-
lich dadurch zu rechtfertigen, daBl er ihn als einzigen Beweggrund der
Kapitalansammlung hinstellt und ihn fiir den Kapitalisten als ebenso
notwendig bezeichnet, wie den Lohn fiir den Arbeiter. Wenn auch die
Rente im allgemeinen Differentialrente ist, so gibt Ricardo dennoch
die Moglichkeit einer Monopolrente zu; diese trete dann ein, wenn aller
Boden besetzt ist, und weiterer Kapitalzusatz nicht mehr lohnt, ein
Ial!, den er indessen praktisch kaum fiir méglich hilt. Von technischen
Fortschritten in der Landwirtschaft erwartet er keine prinzipielle Ande-
rung des KRentengesetzes; voriibergehend koénnten sie allerdings die
Rente vermindern, aber nicht auf die Dauer, da die Verbesserungen
im Ackerbau allen Béden gemeinsam seien.

Die Antwort Ricardos auf die Angriffe gegen die herrschende
Wirtschaftsordnung ist folgende:
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steigern.’® Ricardo greift aber den Grundherrn wegen seines Renten-
bezuges nicht an. Denn wenn dieser auch auf die Rente verzichtete,
s0 wiirde dies ja am Getreldepreis, dessen steigende Tendenz fiir Ricardo
feststehende Tatsache ist, nichts indern. Die Rente, die fiir thn gleichsam
auf einem Naturgesetz beruht, wiirde weiter wachsen. Als einziges
Mittel, um die Getreidepreise und damit die Rente zu mindern und aul
liese Weise den dkonomischen Gegensatz zwischen den Grundherren und
Cld iibrigen Bevilkerungsklassen abzuschwichen, L'5||:|lic'§|i. Ri ;[i'e!la

Erleichterung der Getreideeiniuhr, die allein eine 1-.'—-:'i.lill:il-.‘-'lil‘.::

(xt epreise herbetfithren konne. Nur der Grundbesitzer wiirde

dadurcl den, weil seine Rente vermu

ndert wiirde: alle anderen Be-

villcerm lassenn al viirden Vorteil von einer solchen Getre

) ebnis der Grundrententheorie Ricardaos ist demnach, daB

rtschaftliche Fortschritt der Menschheit infolge der fiir Ricardo
feststehenden steigenden Tendenz der Getreidepreise von elnem dauern-

den Wachsen der Grundrente beeleitet ist, die unabwendbar das Ein-

kommen der ubrigen Beviélkerungsklassen schmilert, ja in steigendem
Via ke orbier 0 dall am End: r Entwi 111 die Bevolkeru sich
11 ZWel |-'| _‘\I'I i :l'i '|.:| |!-|i tle ' 'l'i;i_-l .'-' e | li!'ll -:-I'_--'{:-'-f'!-':lILI"|]

idbesitzer ist

Grundeigentiimer und die besi
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Die individualistische Nationaltokonomie, soweit sie auf dem man-

chesterlichen Standpunkt stehen geblieben ist, hat bodenreformerische

- 1 i ¥ e - q
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trotzdem auch ihr die schidlichen Folgen der Latifundienwirtschait

nicht enteineen. Das Heilmittel, das sie ];-‘-I!:;.'c]llr'!]’: von 1threm Stand-
l""":"i cegen diese empfahl, ist Freihandel in Land?) (free trade in land),
' Abschaffung aller gesetzlichen Bestimmungen, die die VerdulBerung
von Land verhindern. so z. B. von Fideikommissen. Bis in die neueste
Ze1d ist diese Ricl ill':E'. vertreten, deren .\I'.-il-:':'-lll.:t'!' die 5':‘.If.'-'!l':'i|li-.-‘ ‘.'ill'.‘ﬁ
lindlichen Mittelstandes, durch das Spiel der freien Konkurrenz, er-

hoffen, sobald nur mehr Land auf den Markt gebracht werden wiirde.

Demeegeniiber hat die Bodenreform im allgemeinen staatlichen
y

Eingriff gefordert, jedenfalls bezweckt sie immer eine Beschriinkung
des freien Spiels der Konkurrenz. Indem wir vom Grundrentengesetze

Iy Vel. v. Schulze-Gavernitz, Zum sozialen Frieden, Bd. II, 5. 160.
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vt sich die Trennung in solche bodenreforme

Lo I~ L

ich ablehnend zu ihm verhielten, oder es nicht zum

: . : d . ;
Reformvorschlige machten, und solche, die au

Zu den ersteren gehiren in

seiner srundlage sich entwickelt hal

B mer, die 1m allgemeinen aus ethischen Gesichtspunkten
heraus die Bodenverstaatlichunge fordern (Bodenreformer im weiteren
Sinne')), zu den letzteren diejenigen, die wir als Bodenreformer im
engeren Sinne bezeichnen wollen, vor allem John Stuart Mill und
Henry George, die weniger radikal nur die Grundrente teilweise oder
ganz der Allgemeinheit zufiithren wollen

A. Die Bodenreformer im weiteren Sinne

den Grund und Boden, zum Kollektiveigentum zu machen. Eiegentlich
ist demnach fiir Bodenreform in einem sozialistischen Programm kein
Platz, wenn wir unter Bodenreform solche Bestrebungen wverstehen,
die lediglich durch Einwirkung auf die Bodenbesitzverhiltnisse die

‘n bessern wollen. Denn fiir die Sozialisten ist das Kol-

sozialen Schi
lektiveigentum an Grund und Boden nur eine Forderung neben anderen.
Wir verstehen dah
den Grund und Boden neben den anderen Produktionsmitteln in das

nern solche, die

r, unter sozialistischen Bodenrefor

tigentum des Staates, der Gesellschaft iiberfiihren wollen, denen aber
die Aufhebung des Privateigentums an Grund und Boden als eines be-
sonders krassen Falles der ungerechten Giiterverteilung nur der Anfang
des Ubergangs zum Kollektiveigentum ist? Legt man diesen Begriff
zugrunde, so ergiebt sich, daB die Anfinge der Bodenreformbewegung
in England sozialistisch sind.

Zunichst, d. h. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, trat die Boden-
reform, mochte sie sozialistisch sein oder nicht, neben der sozialistisch-

revolutioniren Bewegung des Chartismus ganz in den Hintergrund.

Allerdings fehlt es auch der Chartistenbewegung nicht an Boden-

iantastisch

reformern, indessen haben diese in ihrem mehr oder minder p

zu Agitationszwecken zurecht gemachten Plinen, fiir die Bodenreform-

bewegung keine groBe Bedeutung. Vielmehr ist die Chartistenbewegung,
) Vel Diehl, Sozialismus usw., 5. 68

) Vgl Dieh

3. O, S, 68,




d. h. das Aufkommen des Sozialismus ganz allgemein, fiir die moderne
Bodenreformbewegung entscheidend gewesen. Denn erst durch die
Verbreitung sozialistischer Ideen wurde ein Eingreifen zugunsten der
wirtschaftlich Schwachen {iberhaupt denkbar!). Die herrschenden
Mittelklassen haben in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
sozialistische Gedanken in sich aufgenommen: sie haben damals auf-
gehort, die Beziehungen zu anderen Bevélkerungsklassen. insbesondere
zu den Lohnarbeitern, als rein ékonomische zu betrachten und jede
Bemiithung zur Hebung der wirtschaftlich Schwachen zu verwerfern.
Mit einem Wort, sie berannen der unbedingten wirtschaftlichen Freiheit
des Individuums das Gemeinwohl entgegenzusetzen. Jener Befruchtung
der individualistischen Nationalékonomie durch sozialistische Gedanken
verdankt die heutige englische Bodenreformbewegung im alleemeinen
thre Entstehung.

Als Typus eines sozialistischen, zugleich des ersten Bodenreformers
in England, sei hier Thomas Spence?) genannt, der schon vor dem
Erscheinen von A. Smiths Wealth of nations auftrat 1775). Aus natur-
rechtlichen Gedanken von der Freiheit und Gleichheit aller Menschen
leitet er ein gleiches Recht der Menschen auf den Grund und Boden ab.
Dieses gleiche Recht ist aber jetzt vereitelt, da durch die Einrichiung
des Privateigentums die Grundherren den Anspruch der iibrigen Menschen

auf den Grund und Boden widerrechtli zunichte machen. Solche

naturrechtliche Deduktionen finden sich bei simtlichen folgenden

Bodenreformern Englands, denen eben bei ihren Theorien immer die
ungesunden landwirtschaftlichen Besitzverhiltnisse ihrer Heimat vor
Augen sind. Von dem Standpunkt des Naturrechts aus muB aber das
Privateigentum an Grund und Boden, das »Land-Monopol“, immer be-
kiimpft werden. In der Bodenfrage kann nach Spence, wenn man die
Verwirklichung jener naturrechtlichen Ziele bezweckt, nur eine radikale

Anderung helfen und diese besteht darin, daB der gesamte Grund und

Boden mit allem Zubehor, Hiusern und Produktionseinrichtungen, in
das Eigentum der Gesellschaft. oder wie Spence will, der einzelnen
Pfarrgemeinden tibergehen soll, die dann ihrerseits das Land an die
inzelnen Gemeindemitglieder verpachten sollen. Die Pachtrente soll dann
einZeinen Lremeimdemitglieder vi rpaciiten sollen. 1€ racntrente soll dann
die einzige Einnahme der Gemeinde bilden. Die spencischen natur-

rechtlichen Ideen, so phantastisch sie waren, sind infolee seiner agita-

torischen Titigkeit und der des Bundes der spencischen Menschen-

Frieden, Bd. ITI, S. 8cff.
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verwirklichte. Land wurde gekauft und dieses Land an die Genossen

verlost, - nicht Eigentiimer ihres Stiickes wurden sondern hierfiir

zu entrichten hatten, Welche Anziehungskraft diese

Tdee auf die Arbeiter ausiibte, geht daraus hervor, dall sich nach zwel
Jahren bereits 100000 Zeichner mit einem Kapital von £ 100000 ge
sammelt hatten, und zur Deckung der Kreditbediirinisse der Ansiedler

Unternehmen bracl

lIsammen _ andes fiir ungesetzlicl
erklirte, noch bevor die small-farm-Idee ihre Lebensfihigkeit hatte
bewelsen i{"i.i'l".f
Insowt d1 eu tiger ozialistischen Organisations Englan
ireformerische Ideen vertreten, stehen 1m al 1 auf dem
I s praktiscl Sozialismus.
[I. Die Agrarse 1lister
Der IVOr ' Vi cli A gl lis1 n land
zurleich der einzige ,der emn bod formerisches System ¢ -elt ha
ist Alfred Russel-Wallace, dessen Werk Land natic nalisation, 1st
necessity and its aims, 1882 erschier Er folgt zeitlich hinter Mill
kann aber doch vor ihm behandelt werden, d von ithm prinzipieil
in seinen bodenreformerischen Plinen nicht beeinflulit Die Agr
| Listen i 1 1 Nkomn e Lms altun ( b ehenden
W chaftso g wie die Sozialister Nur beim Grund und Boden

1 tig | nfluf o] 1 i e Nutz: endung hierau
[an schaffe das Priv | tum an Grund und Boden ab, und jene we
derblic 1 Okone i I 1 den von selbst s hwinds
Der englis Aorarsozialismus ha ch aber nicht auf Grund diese:
I ring el cke Ber Wal ce tritt « theort cl Beerundwm
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war, das sich bekanntlich ganz auf der Grundrententheorie Ricardos
aufbaut, erklirt, er stimme theoretisch vollkommen mit Henry George
iiberein. Indessen findet sich sonst bei ihm kein Anhaltspunkt, daB die
Grundrententheorie Ricardos der Ausgangspunkt seiner Reformpline
1st, so dal} dies Bekenntnis zu Henry George nur als ein nachtrigliches
Anerkennen einer Theorie, die die Ausfiilhrungen von Wallace zu be-
griinden geeignet ist, angesehen werden kann.

Die Ursache, weshalb inmitten zunehmenden Reichtums eine
dauvernde Zunahme der Armut stattfindet, sicht Wallace unter dem
Eindruck der englischen Latifundienwirtschaft, im privaten Eigentum
an Grund und Boden. In erster Linie finden sich bei ihm naturrechtliche
Deduktionen auf Grund der Arbeitswerttheorie zur Begriindung seiner
Ablehnung des Privateigentums. Seine Gedankengiinge berithren sich
eng mit physiokratischen Anschauungen. So teilt er die Bevolkerung
in produktive und unproduktive Klassen ein, und als erste und wichtigste
der produktiven Klassen bezeichnet er die der Ackerbauer, die eben in
EEngland kaum vertreten sei. Dann le

int er im Sinne der individua-
listischen Nationalokonomie staatlichen Schutz und Forderung von
Industrie und Handel ab, fordert dann aber im Gegensatz zu der indi-
vidualistischen Lehre staatliche MaBnahmen zum Schutz und zur
Fér
der Stiidte vermindert werde. Allerdings entsprach seine Unterscheidung

zwischi Il Iii!lf

erung der landwirtschaftlichen Bevolkerung, die durch das Wachsen

wirtschaftlichem Kleinbesitz, der allein produktiv sei, und
allein unproduktivem GroBbesitz nicht der physiokratischen Anschauune.
SchhieBlich kommt er denn zu dem Ergebnis, daB das Privateigentum
am Grund und Boden aufzuheben ist, da es 1. mit dem Naturrecht des
[ndividuums unvereinbar ist, 2. zum Reichtum weniger und zur Armut
vieler fithrt, und 3., weil der Wert des Bodens Produkt der Gesellschaft
ist. Ob er unter letzteren Begriff auch die Grundrente subsumiert.
bleibt bei ithm unklar. Immer aber steht im Hintergrund seiner Argu-

mentationen die Gestalt des englischen Latifundienbesitzers, an dessen

Stelle er mit ausdriicklicher Verweisung auf eine Stelle der Principles
von Mill, wo dieser iiber den Nutzen kleinbiiuerlicher Betriebe spricht,
das Land mit selbstindigen landwirtschaftlichen Kleinbetrieben be-
volkern will. Um dies Ziel zu erreichen, und um jede zukiinftige Bildung
von Latifundien verhindern zu konnen, fordert er Verstaatlichung des
gesamten Grund und Bodens, auch des stidtischen. An Stelle des Privat-
eigentums soll das Eigentum des Staates treten. Indessen soll der Staat
nicht selbst die Bewirtschaftung vornehmen lassen, sondern er soll das

. - 2
Probleme der Weltwirtschaft, 26, =




Land an Staatspichter mit dem Verbote de; Unterpacht abgeben.

Die so einkommenden Pachtzinsen sollen thm zugleich die Mittel lhefern,
um allméihlich alles Grundeieentum zu erwerben.
Hierber unterscheidet Wallace der Arbeitswerttheorie folgend.

den dem Boden innewohnenden, reinen Wert (inherent value) und die

Verbesserungen, Gebiude usw. Nur ersterer soll Staatseigentum werden

54 1 r - 1 A = ' [ + 1% ™y { I — . l - .
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Verkehr bleiben. Der reine Bodenwert soll durch Einschiitzung bestimmt
werden. Fiir letzteren bezahlt der Staatspichter seinem Recht SVOrEing
das sog. tenant right, nnd wird dadurch dessen Eigentiime:

reinen Bodenwert aber bezahlt er dem Staat eine quit rent. Der Staat

seinerseits benutzt letztere zur Entschidieung der bishericen Grund

Isumme, sondern mit

besitzer Diese sollen nicht mit einer Kapital

Rentenzahlungen, und zwar fiir mehrere Generationen abgefunden

W i i Pa tu ( V1 nicht
be [ . niigt 1 I L1
di ittelten Gedanken von e de

aul) fordert Wallace, daB jedermann sein
soll. Diese Art des Besitzes, die Wallace

ler Eigenbesitz mit der Bewirt

T TR 5 LR - % . _— 11 1
occupying ownership nennt, wo also d

schaftung des Pachtstiickes in einer Person vereinigt werden soll. kann
nur die Form des Kleinbetriebes annehmen, und '
von Wallace, die Vernichtung des landwirts
und dessen Ers ' '

icher Begriindung fordert Wallace endlich,

einmal in seinem Leben das Recht haben solle.

zuwihlen, dieses Recht aber nur einmal ausiiben

lirfe, damit die Speku
lation verhindert wird. Diese rein naturrec htliche Forderung ist von
Wallace wohl nur mit Riicksicht auf die Industriearbeiterschaft er-

hoben worden, bel der der Zug zum Lande im Vergleich zu deutschen
Verhiltnissen merkwiirdig stark ist. Wallace selbst ‘]'!'il':li auch wieder-

holt davon, daB er mit seinem Reformplan die industrielle Bevélkerung
in erster Linie im Auge hat.

Die mit Riicksicht auf den kaum zu bestimmenden reinen Boden-
wert etwas utopisch anmutenden Vorschliage von Wallace sind keines-

WEES Von ithm zum ersten Male erhoben worden. Schon 100 iili'l]'r VOr

1) Vgl. 5. 22/23.
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ihm hat ein Aberdeener humanistischer Professor, William Ogilviel),

in einer Schrift iiber das Eigentum an Land 1782 dhnliche Forderungen
wie Wallace erhoben, so vor allem die naturrechtlich egalitire, daB
jeder Englinder sich ein gleich groBes Stiick seines Mutterlandes aus-

wihlen diirfe. Namentlich geht aber die Unterscheidung zwischen dem

reinen Bodenwert und dem verbesserten auf ihn zuriick. Ogilvie hatte
aulerdem noch einen dritten Wert unterschieden, nimlich den, — wie
er sagte kulturfihigen Wert des Bodens, worunter er das Recht

verstand, die moglichen Verbesserungen vorzunehmen. Auch Ogilvie
hatte damals schon aufgestellt, dall bei seinem Reformplane, der auch
Bodenverstaatlichuneg bezweckte, nur der verbesserte Bodenwert in das
Privateigentum fallen diirfe.

In seinen physiokratischen Gedankengingen ist Wallace ebenfalls
nicht originell. Bodenreformer mit physiokratischen Ideen hatte es in
England schon vor ihm gegeben. Aber nur der landwirtschaftliche Klein-
betrieb war ihnen in physiokratischem Sinne produktiv, und zwar aus

denselben Griinden, die wir bei Wallace kennen gelernt haben. Die

GroBgrundbesitzer bezeichneten sie, z. B. John Grey 17972), als 1dle
men, als zur unproduktiven Klasse gehorig. Von physiokratischem
Standpunkte aus hatte schon 1805 Charles Hall®) die Verstaatlichung
des gesamten Grund und Bodens und Verpachtung an Staatspichter
empfohlen. Die anderen physiokratischen Bodenreformer begniigten
sich mit der Forderung des imp6t unique, mit dem sie die Grundrente,
die als arbeitsloses Einkommen in die Taschen der Grundbesitzer flof,
zu treffen und der Allgemeinheit auf diese Weise nutzbar zu machen

hofften, so schon 1797 Grey und 1821 Ravenstone?).

B. Die Bodenreformer im engeren Sinne.
[. John Stuart Mill.

John Stuart Mills bodenreformerische Pline, die heute in Eng-
land von der Land Tenure Reform Association vertreten werden, gehen
alle von der Tatsache der Grundrente als einem unverdienten, daher
ungerechtfertigten Wertzuwachs aus. Er ist nicht der erste National-
tokonom. der so zu bodenreformerischen Ideen kam. Schon sein Vater,

1y Diehl a. a. O., S. 77; Niehuus a, a. O., 5. 31.
2 Niehuus a. a. O., S. 6o,
% Niehuus a, a. 0., 5. 67.

%) Niehuus a. a, O., S. 75.




James Mill, hatte in seinen Elements of political economy Ansiitze
dazu gegeben. Wir kommen welter unten darauf zuriick
Die Bedeutung John Stuart Mills liegt ganz allgemein darin,

onomische Theorie mit den durch

daB er die individualistische nationa
sozialistische Gedanken verinderten Anschauungen seiner Zeit zu ver
einigen suchte. Er ist hierin charakteristisch fiir die Mittelklassen di

damaligen England?). So wurde er der erste bedeutende Nationalékonom
der in England die soziale Frage anerkannte, und darauf beruht seine
Bedeutung und sein groler Einflull auf die englische Nationalékonomie
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und die Bodenreform bis heute Er steht am Anfang der englischen

Bodenreformbewegung, so weit sie ithre Forderungen wissenschaftlic

en sucht. Die theoretische Grundlage seiner bodenreformi

rischen Bestrebungen ist das Grundrentengesetz Ricardos. Auszu

hen ist von der Werttheorie. M1ll schlieBt sich in dieser eng an Ricardo

rechtliche Folgerung aus der Arbeitswerttheorie, die die Sozialisten

Mill erkennt das Grundrentengesetz Ricardos ausdriicklich an. Sein

Standpunkt ist aber nicht mehr so schroff wie der Ricardos. Zunichst

ist fiir 1thn die Grundrente nicht mehr ein einzig dastehendes Phinomen,

sondern er sieht 1n 1hr nur einen Extragewinn ahnlich wie es 1n nenester
Zelt wieder Marshall getan hat ., wie er in analoger Weise auch bel
industriellen Geschiften h#auficer vorkomme, als man gewohnlich an-
nehme, z. B. bel einem Erfindungspatent, wodurch die Produktions-
kosten sich vermindern. Wenn der Wert des Erzeugnisses nach wie vor
dadurch reguliert wird, was es denen kostet, die gendtigt sind, bei dem
alten Verfahren zu bleiben. so0 macht der Patentinhaber einen Extra-

n, der dem Vorteile gleichkommt, den sein Verfahren vor dem der

iibrigen voraushat, einen Extrakapitalgewinn, der wesentlich der Rente
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gleicht?). Auf den Lohn wirkt die Rente auch nach John Stuart Mill
nicht ein. An Stelle des Lohngesetzes, womit Ricardo die Arbeiter
abeefunden hatte, tritt beit Mill die Lohnfondstheorie, nach der die
Hohe des Lohnes ebenso wie bel Ricardo im letzten Grunde auf Be-
volkerungsprinzipien zuriickgeht®). Der Kapitalzins ist fiir Mill wie
fiir Ricardo berechtigtes Einkommen, nicht unverdienter Zuwachs wie
die Grundrente. Er wird allerdings von der Grundrente beeinflul3t.
[ndessen vertritt Mill eben hier nicht den schroffen Standpunkt Ri-
cardos, sondern er erortert ausdriicklich den Fall, daB zeitweise auch
der Kapitalzins auf Kosten der Grundrente steigen konne, z. B. dann,
wenn das Kapital und die Bevolkerung die Tendenz habe, sich zu ver-
mehren®). Das Rentengesetz hatte demnach bei ithm nicht mehr die
zentrale Bedeutung fiir die Einkommensverteilung wie bei Ricardo.
Die Grundrente beeinflul3t letztere nach Mill nur in gewissen Beziehungen
ungiinstig, ist aber nicht allein hierfiir mafigebend. Freilich im End-
ergebnis kommt er zu dhnlichen SchluBfolgerungen wie Ricardo. ,,Das
wirtschaftliche Fortschreiten einer Gesellschaft, die aus Kapitalisten
und Arbeitern besteht, hat die Tendenz, die Grundeigentiimerklasse
progressiv zu bereichern, withrend die Kosten der Subsistenz der Arbeiter
im ganzen genommen steigen und der Kapitalgewinn sinken wird?)."
DaB Mill zu diesem Ergebnis kommt, beruht darauf, da auch er wie
Ricardo von der Annahme einer dauernd steigenden Grundrente, die
wie ein Schatten dem steigenden wirtschaftlichen Fortschritt und der
steigenden Bevolkerung folgt, ausgeht. Fiir ihn ist das Land die einzige
Art von Eigentum, das dauernd infolge natiirlicher Ursachen im Werte
steigt?

Die Grundrente als unverdienter Wertzuwachs (unearned increment)
ist es, auf die Mill seinen Angriff richtet. Die Rente ist das Produkt
der Arbeit von anderen, und dieses arbeitslose Einkommen wiichst
dauernd. Die Forderung, dalB dieser Wert nach Méglichkeit seinen
Erzeugern, also in diesem Falle der Allgemeinheit zugefiihrt werden
miiBte, die ja die Sozialisten zuerst erhoben hatten, war die Konsequenz,
die in der Arbeitswertlehre ihre theoretische Begriindung fand und
allgemein dem Empfinden der Zeit entsprach. Zu beriicksichtigen ist

Mill, Princ., Bd. II (Gompertz). 5. 145.
%) vpl. Diehl, Ricardo, Bd. II, S. 65ff.

3 Mill, Princ. Bd. 111, 5. 181if., 23.

Mill, Princ., Bd. III, 5. 34.

8 Mill, Diss,, Bd. IV, S. 262.




ierbei immer, daBB es sich in England um ein Land mit allen Schiden
der Latifundienwirtschaft handelt, wo die Grundrente natiirlich ganz
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teilen 1st, als in einem Lands mit biuerhichem Klein

anders zu beur
betrieb. Auch Mills Leidenschaft im Kampf gegen die Rente erkliirt

sich nur aus den Grundbesitzverhiltnissen seiner Heimat DaB die

dieser Folgerung, die Grundrente der Allgemeinheit zuzu
fiihren, deuthich empfunden wurde, beweist u. a. der Versuch, die Grun«
Bastiat (1848), die ja die Sonde
und erklirten, die Grundrente sei
also die Elemente, die in die Wert
zur Verteidigung der bestehenden

an Grund 1 Boden in wirk er Wi s di st moglich ¢
1 VETT II 1
Bezt nend ist aber, « M - ' fiir ne fand, das Eigentum
an Grund und Boden zu rechtferticen. Geht man von der Arbeit

ehre aus, so i1st das Grundeigentum nicht zu begriinden denn der

|
Boden ist kein Produkt der Arbeit: indessen beruhigt Mill das ékono

rechtferti Obsch Bod: cht durch Er
rvorgebracht ist, so gilt dies doch von seinen meisten

-haften. Arbeit 1st nicht allein zu seiner Benutzung,
fast in gleichem MaBe zum Instandsetzen dieser Erwerbs-
betrichtliche Arbeit
nachd

rderlicl Oftmals wird :;|!'il';:|

um das Land urbar zu machen Selbst

r}.nil

ntum hat also nur insofern Geltung,

gemacht 1st, ist seine Produktionsfihickeit vollie die Wirkung der A

und der Kunst?):"  das Grundeig

: S : s b ;
als der Besitzer des Bodens auch fiir die Verbesseruneen desselben etwas

hat. Wenn in einem Lande der Besitzer aufhért, fiir Verbesserungen

zu sorgen, so hat die Volkswirtschaft zur Verteidigung der bestehenden

Landeigentumsverhiltnisse nichts mehr anzufiihren. Kemne gesunde

Theorie des Privateigentums hat je die Sache so angesehen, daB der
Landeigentiimer lediglich ein hierauf angewiesener Sinekurist sein

sollte®).” Der Landeigentiimer sollte also nur als Produzent von Lebens-

mitteln Berechtigung haben. Dies entspricht auch dem allgemeinen
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Nutzen, der allein die Aneignung von Land rechtfertigen kann!). Im
Grunde genommen steht Mill also noch auf dem Standpunkt der
klassischen Nationalokonomie, die im Eigentum den stirksten Antrieb
zu wertschaffender Produktion sah. Wiederholt spricht Mill von der
magischen Gewalt des Eigentums, aber er findet sie nur beim landwirt-
schaftlichen Kleinbesitz. Den Groferundbesitz schlieBt er hiervon
ausdriicklich aus. Somit richten sich seine Angriffe gegen das Eigentum
nur gegen den GroBgrundbesitz, nicht aber gegen den landwirtschaft-
lichen Kleinbetrieb oder das Eigentum iiberhaupt. In spiiteren Jahren
ist er hierin allerdings radikaler geworden. In seinen Dissertations hat
er wiederholt die Bodenverstaatlichung ganz allgemein gefordert?),
allerdings nicht so, dal er sie in sein Bodenreformprogramm aufgenommen
hitte, aber immerhin hat er sie als erstrebenswertes Ziel hingestellt.

Wenn er sie in sein Bodenreformprogramm nicht aufnahm, so geschah

dies nur deshalb, weil er die Menschen innerlich fiir die Form des Kol-
lektiveigentums noch nicht fiir reif hielt, An einer Stelle, wo er von den
Bestrebungen der Land and Labour league spricht, den Boden zu ver-
staatlichen, sagt er: ,,Ich mochte sagen, dafl die Sache — namlich die
Bodenverstaathchung — dann richtig ausgefithrt werden konnte, wenn
es zweckdienlich ist, und ich weiB nicht, warum uns das in Zukunft nicht
beschieden sein soll ; aber jetzt halte ich es entschieden fiir ungeeignet. . . .
[Es erfordert, fiirchte ich, einen weit hoheren Grad wvon 6ffentlicher
Tiichtigkeit und 6ffentlichem Verstindnis, als bis jetzt erreicht ist, allen
Boden eines Landes, wie des unseren, zu verwalten®).” Wenn er also
seine Zeitgenossen noch nicht fiir innerlich reif hielt, zur Verstaatlichung
alles Grund und Bodens, so wiinscht er wenigstens, da3 die Bodenreformer
sich in der Forderung vereinigen sollten, dalBl kein Stiick Land, das bis
jetzt nicht Privateigentum sei, in Zukunft unter irgendeinem Vorwand
Privateigentum werden diirfet). Ferner verlangt er Ankauf alles zu
Sportzwecken benutzten Bodens durch den Staat, der auf diesem Lande
die Landarbeiter mit niedrigem Pachtzins ansiedeln solle.

Seine praktischen Reformvorschlige gingen darauf, daB die Grund-
rente auf dem Wege der Besteuerung der Allgemeinheit nutzbar gemacht
werden soll. Verfolgt man diesen Gedanken konsequent, so kommt
man zur Forderung, daB die ganze Grundrente an den Staat fallen muB,

1) Mill, Princ., Bd. I, S. 243,
) Mill, Diss.,, Bd. IV, S, 256.
) Mill, Diss,, Bd. IV, 5. 256.
4) Mill, Diss., Bd. IV, 5. 246.




eine Forderung, die Mill selbst spiter einmal in seinen Dissertations

ausgesprochen hat: ,,Wir machen im Prinzip geltend, sie vollstindig zu
nehmen').”* Aber in seinen praktischen Vorschligen ging er nicht so
welt. Hier begniigte er sich, wie gesagt, mit dem Vorschlag der B

stenerung. Dall er der Tatsache der Grundrente keine zentrale

Fan : n " 4 S = L i a3 T B :
deutung beimal wovon schon oben die Rede war genll auch daraus

er 1n den Principles ihre Besteuerung nur nebenbei in der
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re erortert?). Ls soll nach dem Projekt Mills nur der zukiinftige

unverdiente Wertzuwachs besteuert werden. Meliorationen und sonstice
Kapitalauslagen sollen als Arbeitsprodukte steuerlos bleiben

willzung der so erhobenen Steuer von den Grundherren auf
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soll es nac ] 1 Stuart Mill jedem Grundeigentiin freisteher
sein Grundelgentum zu dem Schitzungswerte an den Staat zu
kaufen N { Fillen: 1. Wenn er der Steuer auf den unver-

dienten Wertzuwachs entgehen will, und 2. wenn er seiner Meinung nach
zu hoch eingeschiitzt ist. Das sind individualistische Nachklinge, dit
1l die Besteuerung des unverdienten Wertzuwachses in de:
damaligen Zeit als eine duberst radikale MaBregel angeschen worden

Die Voraussetzung der Durchfithrung der Reform ist eine Ein-

atzung des gesamten Grund und Boder

von jeder Besteuerung frei bleiben. DaB d rente schwer zu be
stimmen ist, ist Mill nicht entgangen: ausdriicklich hat er in seinem

Projekt bemerkt, daB man auf Ungenauigkeiten rechnen miisse: indessen

1 die Schwierigkeiten der Rentenbestimmung in England, wo es sich
fast ausschlieBlich um Latifundien handle, nicht so sehi grob.

Trotzdem Mill von der Grundrententheorie Ricardos, die nur fiir

o, 301,




— 25
landwirtschaftliche Grundstiicke aufgestellt ist, ausgeht, sollen alle
Grundstiicke, auch die stidtischen, in gleicher Weise besteuert werden,
da ja namentlich hier sich der unverdiente Wertzuwachs am meisten
aunbert

[I. Henry George.

John Stuart Mill hatte bei der Erérterung seiner Reformvor-
chlige gesagt: Im Prinzip machen wir die Forderung geltend, die Grund-
rente vollstindig zu nehmen. Dies ist der Standpunkt Henry Georges,
der die Aneignung der Grundrente durch den Staat als Universalheil-
mittel fiir die soziale Frage empfohlen hat.

Henry Georg

Darstellune der er

e 1st Amerikaner. Trotzdem muB er hier in einer

chen Bodenreformbewegung behandelt werden,
weil er in seinen dkonomischen Anschauungen vollstindig in der eng-

lischen klassischen Nationalokonomie wurzelt und in England groBen

| =g &

influll auf die Bodenreform erlangt hat. Heute werden seine Ideen in

D
England von dem aus mehreren Vereinigungen IqoI hervorgegangenen
United Committee for the taxation of lands vertreten. Es sind nicht

die englischen Verhiltnisse, unter deren Eindruck er die Bodenreform

behandelt, sondern ganz allgemein will er in seinem 1882 erschienenen

Buche Fortschritt und Armut die Frage beantworten, wie es kommt,
dall sich inmitten des steigenden Wohlstandes die Armut 1_1{\@‘:_;";]1.—|'[:c;

vermehre.

Er kommt zu dem Ergebnis, daB dies einzig und allein auf die
Grundrente zuriickzufiihren sei. In der Grundrententheorie vertritt er
emen viel schrofferen Standpunkt als Mill; er schlieBt sich eng an
Ricardo an. Der Grund hierfiir liegt zunichst in der Verschiedenheit
der Stellung Mills und Georges zur Malthusschen Lehre!). George
lehnte diese Lehre ab, da sie nur eine bequeme Ausrede sei, die Ver-
antwortung fiir den niederen Lohn der Arbeiter abzuwilzen. Bevolke-
rungsprinzipien waren fiir ihn nicht mehr das letzthin Entscheidende
bei der Einkommensverteilung, wie ber Mill.

Das Emkommen teilt sich nach Henry George in drei Teile,
niamlich in Grundrente, Lohn und Zins, entsprechend den drei Pro-
duktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital. Diese drei Produktions-
faktoren werden wvon Henry George verschieden gewertet. Der
wichtigste ist der Boden, denn es gibt keine Titigkeit der Arbeit oder

1} Diehl, Der altere Agrarsozialismus usw., S. 245.
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s auf jeden Boden, auch den stidtischen, aus. Diese Erwelterung des

dauernd verschlechtern koénne, wihrend die anderen auf ithrem Stand
punkte blieben oder sich verbesserten. Die Wechselwirkung zwischen
den einzelnen Produktionsarten lillt George dann das Rentengesetz

auch auf Industrie und Handel ausdehnen. Von diesem Standpunkt

aus sucht er nun die Frage zu beantworten, wie es komme, dal der
LLohn zu dem Existenzminimum strebe. Die Anerkennung dieser Tendenz

des Lohnes hat er mit den Nationalokonomen von Ricardo bis Mill

gemeinsam, nicht aber thre Begriindung Er lehnt die Lehre, dal der

b, 1st also emner, freilich nicht,

der Gegner der Millschen Lohnfondstheorie.
Seine Lohntheorie ist im Gegensatz zu den Lohngesetzen Ricardos

und Mills auf dem Gedanken von Adam Smith: Produkt der Arbeit

ihr natiirlicher Ersatz, d. h. Lohn?), aufgebaut, schlielilich aber zu
demselben Resultat fiithrt, daB der Lohn eine sinkende Tendenz habe.
George erklirt dies foleendermalien: Der Arbeiter erhilt im natiirlichen

Zustand die Giiter, die seine Arbeit erzeuegt hat, zuriick. Mit der Ver-

h I, Kap. VIII. ,Das Produkt der Arbeit

ohn der Arbeit dar. In dem u nglichen Zustand,

dukt dem

11 |I!'
teilen mub.'

al vor |I:':',j"-i'|‘| gehirt




27 —
mehrung der Arbeiterzahl miiite also der Lohn zunehmen, da ja immer
mehr Giiter geschaffen werden. Diese Folgerung, die sozialistische
Mehrwertlehre, verwirklicht sich aber nicht. DaB dies nicht geschieht,
ist nur eine Folge der Ungerechtigkeit der Gesellschaftsordnung. Bis
dahin geht George mit den englischen Sozialisten zusammen. Nun aber
giebt er seinem Lohngesetz, indem er auf dieses das Grundrentengesetz

anwendet, folgende Fassung!): Der Lohn wird bestimmt durch die

Gribe des Produkts, welches die Arbeit auf dem schlechtesten ihr ohne
Zahlung von Grundrente zuginglichen Boden erzielen kann, abziiglich
des Betrages, der notwendig ist, um aufgewendetes Kapital zu ersetzen
und zu verzinsen. Die Konkurrenz druckt nun den Arbeitslohn hinunter,
kann 1hn aber nie unter das Existenzminimum dringen. Daher ist das
geringste Land, das in Kultur genommen wird, dasjenige, das neben
dem Kapitalgewinn und Zins noch den Betrag des zum Existenzminimum
erforderlichen Lohnes hervorbringt. Nach dem Rentengesetz ist aber
aller Ertrag, der denjenigen des geringsten Bodens iibersteigt, Grund-
rente.

Ahnlich ist es mit dem Zinsgesetz. Der Zins ist fiir George wie

fiir Ricardo und Mill ein gerechtfertietes Eilnkommen. Er entspringt

aus der Vermehrungsfihigkeit, die die reproduktiven Naturkriifte dem

Kapital verlethen. Das Kapital ist aber wesensgleich der Arbeit, da
Ja Arbeit und Kapital nur zweir verschiedene Erscheinungsformen des-
selben Dinges, der menschlichen Anstrengung, sind. Lohn und Zins
stehen deshalb in engen Beziehungen. Sie richten sich daher auch nach
denselben Gesetzen.

[ndem so das Grundrentengesetz in maBloser Ubertreibung auf die
gesamte Einkommensverteilung angewendet wird, ergiebt sich, daB alles
Steigen des Wohlstandes dem Grundherrn in Form der Grundrente zu-
fillt, und dall somit das Problem, weshalb der steigende Reichtum von
wachsender Armut begleitet ist, nur durch das Rentengesetz zu erkliren
ist. Es ergiebt sich also genau dieselbe SchluBfolgerung, wie man sie
aus Ricardo entnehmen kann, daBl niamlich die Gesellschaft auf einen
Zustand lossteuert, wo einer geringen Anzahl Reicher die groBe Masse
der Armen gegeniibersteht.

Trotzdem auch Henry George auf dem naturrechtlichen Stand-
punkte steht, daB jeder Mensch nur ein Recht auf die Friichte seiner
Arbeit habe, hat er doch, wie Mill, sich gescheut, die Folgerung der

1) H. George, Fortschritt und Armut, S. 189,




28 -

Verstaatlichung des Bodens daraus zu ziehen. Allerdings hat er
die Forderung aufgestellt, man miisse den Boden zum Gemeineigentum

Aber die praktische Durt hfithrung denkt er sich so, daB er

den Kern. die Grundrente, nehmen will, dann mag die Schale, das Privat-

glgentum. welter bestens Tk Aus diesem GUrunde durfen wir ihin au |;

vVerioren gehen sol Eine LS dieung der Grundbesitze Wwile s1e

ndliche, Piachter von Staatseigentum sind,

§ 1

n VeriauBerung thres Pachtstiickes haben,

Fortbildung der Grundrententheorie Ricardos Das Naturrecht,

ticardo, die Sozialisten ie¢ alle werden von Henry
George zur Begriindung seiner Theorien beigezogen. In seinem Werke

I I'-}'.”_.il,lilj ' N sOZat |5'_- ll.-'!'-. '-»il--ix'|.51|]| .!|- !':llél'*il' I|"|

angerufen Der Gedankengang ist foleender: Da man niemand be-

steunern soll. weil er die Giiter eines Landes durch Einfithrung wertvolle:

Dinge in dasselbe vermehrt, diirfe man auch niemand belasten, weil er

die Giiter eines Landes durch die Produktion wertvoller Dinge innerhalb
desselben vermehre. Demnach verlange das Frethandelsprinzip, dal
keine direkten Steuern auf Dinge gelegt werden, welches das Produkt

der Arbeit seien. Unter dieser Voraussetzung bleibe, wenn man von den




geringfiigigen Luxussteuern absehe, nur die Steuer auf den Wert des
Bodens. Sie falle nur auf wertvolles Land und zwar im Verhiltnis zu
seinem Wert. Sie allein konne niemals auf die Produzenten fallen, weil
r-:!' |I| nie £I'.l1\'-.i":|f'.|'i| |II-'~'".

Henry George iibersah dabei, dall die physiokratische Forderung
des Freihandels, die ja im Zusammenhange mit dem imp6t unique steht,
auf ganz anderen Voraussetzungen beruht, wie seine single tax, und von
thr wesensverschieden war.

Der impot unique sollte nur aus ZweckmilBigkeitsgriinden gleich
bei der Quelle alles Reichtums, der Klasse der GroBgrundbesitzer er-
hoben werden, und zwar proportional der Héhe ihres reinen Einkommens.
Und wenn die Physiokraten freite Ausfuhr von landwirtschaftlichen

Produkten forderten, weil der Getreidepreis dann nicht von Uber-

produktion bedriickt sei und hoch stehe, dafiir aber freie Einfuhr von
Industrieerzeugnissen verlangten, so taten sie es nur, weil sie in der Land-

tschaft die einzige produktive Titigkeit sahen. DaB George diese
rein duberliche Ahnlichkeit zu einer Beweisfithrung benutzte, ist ein
neues Beispiel zu seiner Art, mosaikartig alles zusammenzustellen, was

seine 1heorie unterstiitzt.

bnisse unserer Darstellung kurz zusammen, und
fragen wir zuerst nach den den Bodenreformern aller Richtungen gemein-

samen Ziigen, so ergibt sich, 1. dall sich bei allen bodenreformerischen

Richtungen die Uberzeugung findet, der Monopolcharakter des Bodens

sel eine Gefahr fiir den wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt der

Menschheit. Diese Empfindung beruht bei ihnen teils auf theoretischer
Erkenntnis — wie bei den bodenreformerischen Richtungen, die von

der Grundrententheorie Ricardos ihren Ausgang nehmen — teils wird

sie thnen nur gefithlsmialBig vermittelt. ILetzteres ist da der Fall, wo,

wie bel den Sozialisten und Agrarsozialisten, die theoretische Begriindung
hinter naturrechtlichen und ethischen Deduktionen zuriicktritt. Und
damit kommen wir 2. zu der anderen gemeinsamen Grundlage: Alle
Bodenrelormer, mit allemiger Ausnahme von O’'Connor und seiner
small-farm-Bewegung haben aus dem Naturrecht geschopft. Ratio-
nalistische Deduktionen finden sich immer wieder, selbst mitten in den
wirtschaftlichen Erdrterungen von John Stuart Mill.

Die Mittel, die die einzelnen bodenreformerischen Richtungen gegen
die der Menschheit durch den Monopolcharakter des Bodens drohende
rela

ir empfehlen, sind verschieden. Die radikale Forderung der Boden-
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hung wird von denjenigen erhoben, die in erster Linie auf das

Naturrecht zuriickeehen, also den Sozialisten und Aegerarsozialisten
- nl-\.\ln- " 3

Ricardos Grundrententheorie fullenden

ich weniger radikal um die Aneignung der
Grundrente durch den Staat, ser es konsequent wie beli Henrv Georg¢

sel es mit Zugestindnissen an die individualistische Auffassung auf dem
Wege der Besteuerung, wieber John Stuart Mill. Ber densozialistischen
und aerarsozialistischen Bodenreformern i1st es nun nicht nur das
Kollektiveigentum an Grund und Boden allein, in dem sie das Heil
mittel sehen, sondern es ist die Bodenverstaatlichung zum Zwecke der
inneren Kolonisation, und zwar soll dieses Ziel durch Staatseingriff e

1

reicht werden mit einer einzigen Ausnahme: O'Connor, der unte:
Owenschem EinfluB auf genossenschaftlichem Wege vorging.
Alle enelischen Bodenreformer gehiren der englischen sozialistischen

Beweoune 1m wettesten Sinne an, wenn wir hierunter alle Stromungen

des einzelnen zugunsten des Nutzens der Al

gemelnheit werden mull. Unter diesem (Gesichtspunkt
aber nimmt John Stuart Mill vor allen iibrigen Bodenreformern eine

ein. Alle auBler ihm erwarten das Heil von einer duler-

lichen Umgestaltung des Wirtschaftskérpers. Im Innern aber bleiben
' llscl ] inBere Form sie andern wollen, wesensgleich
letzten Ziele utilitaristisch. Anders John

Stuart Mill. In seinen fritheren Jahren allerdings unterschied er sich

Wi '!=-‘. .:_'_-. SETr ~|1|.i

nicht von den Sozialisten der eben erwiihnten Richtung. Aber in ithm

} 1a " TEETT § 7 3 13 | wi rlr 111 o
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Carlyles zu spiiren, Denken 1m Gegensatz zu sozialistisch als

sozial bezeichnet werden kann’ Er sah eine auBerliche Umgestaltung
der Form nicht als das Heilmittel gegen die sozialen Schiiden an, ja die
aubere Form war thm geradezn unwesentlich im Vergleich zu der inneren
Umgestaltung der Menschheit. Unter seinem Einflull hat Mill sich ge-

scheut, in seinen spiteren radikaleren Bodenreformplinen die Forderung
des Kollektiveigentums an Grund und Boden in sein Programm auf-
zunehmen. Er hat sie nur als erstrebenswertes Ziel hingestellt fiir
spitere Zeiten, wo die Menschheit innerlich mehr zu sozialem Handeln
vorbereitet wiare, wie gegenwirtig. In dieser Hinsicht iiberragt Mill
alle anderen Bodenreformer, namentlich Henry George, weit.

) Vel v. Schulze-Gavernitz, Zum sozialen Frieden, S. 103.




II. Die Grundlagen der Ansiedelungspolitik.
1. Bodenreformerische Versuche in Neuseeland vor 1891,

Kehren wir zu Neuseeland zuriick. — Die liberale Partei, die die
politische Vertretung bodenreformerischer Bestrebungen iibernahm. war
zunichst nicht méichtig genug, um ihre Ziele zu erreichen. Die herrschende

konservative!) Partei, und damit die Regierung, waren bis zum Jahre

1891 fast ausschlieBlich Gegner der Bodenreform. Nur einige liberale

Intervalle, deren wirksamster das Ministerium von Sir George Grevy,
der sich aus den individualistisch-6konomischen Anschaununeen heraus
zum Bodenreformer gewandelt hatte, von 1877 —1879, war, unterbrachen

auf kurze Zeit diese

conservative Periode. In jenen Intervallen wurden

zwar bodenreformerische Pline verwirklicht, aber es handelte sich hierbei

nur um Experimente; zu durchgreifenden Reformen kam es nicht. Denn
teils waren die Reformen Ergebnisse eines Kompromisses und deshalb
nur halbe MaBregeln, teils wurden sie, wenn sie wirksam gewesen wiren,

von der folgenden konservativen Regierung schleunigst wieder auf-

gehoben; vor allem aber fiihrte eine ungeniigende Verwaltung sie nicht
mit der erforderlichen Energie durch.

Das Ministerium Grey. - Sir George Grey folgte in seinen
bodenreformerischen Plinen im alleemeinen den Gedanken, die John
Stuart Mill in seinen spiteren Lebensjahren als Haupt der Land Tenure
Reform Association vertreten hat. Seine MaBregeln tragen dem-
entsprechend teilweise einen recht radikalen Charakter.

1. Zunichst wurde durch ein Gesetz vom Jahre 1877 die Fliche
Kronland, die eine Person (selector) zukiinftig erwerben durfte auf

1} Der Name ,,Konservativ'' kennzeichnet das Wesen der Partei, die aus Grundbesitzern

bestand, gar nicht. Wie oben gezeigt, waren die Tendenzen dieser Partei eher liberal (vel.
\

z. B, das free trade in land). Der Name war angenommen worden, weil das zu dem nach eng-
en Zweiparteiensystem palte. Im Gegensatz zu den ,,Konser-
vativen' zeigten die , Liberalen' mehr sozialistische Tendenz,

lischem Vorbilde eingefihr
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d, die John Stuart Mill in den Dissertations?) als eine
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iritckzufithren war. Die kleinen Landeigentiimer waren

r diesem Wert betrug sie 15 d
e Grundsteuer Sir George Grevs hatte mit der Single-
Henrv Georges nichts gemein. Ihr Ziel war nicht, die

' ' [ h nicht eine
unearned increment, wie sie John Stuart Mill vorge-
Dieser hatte nur den kiinftigen Wertzuwachs treffen

enwiirtize Bodenwert aber sollte nach ihm von jeder Be-

1. OII eorge Lrey aber besteuerte nicht den
sondern alleemein den Bodenwert, in dem allerdings der

nit enthalten war. Sein Ziel war nicht dasjenige Mills,




nimlich der Allgemeinheit den ihr gebiihrenden Anteil an der von ihr
zustande gebrachten Wertsteigerung zu geben, als vielmehr, den Gro8-
crundbesitz durch die Steuer aufzubrechen (burst up). Die Grund-
steuer war also eine viel radikalere sozialistische MaBregel, als sie John
Stuart Mill jemals empfohlen hatte.

4. Die Tendenz des Kampfes gegen den GroBgrundbesitz zeigte sich
auch in einem von Sir George Grey 1878 eingebrachten Gesetzes-
vorschlag, der ein Vorldufer der spiteren Ansiedlungsgesetze ist. Da-
mals wurde die Bill nicht Gesetz. Ihr Inhalt war, daB Giiter, die sich
im Privateigentum befanden und fiir engere Siedelung (closer settlement)
ceeignet waren, vom Staat ev. zwangsweise angekauft werden sollten,
um sie an bona-fide-Siedler zu vergeben. Sir George Grey gab aus-
driicklich zu, dal dieser (Ges ‘.}’.:'.w'\'l'rl'_-r_‘]’.]:a}; den Zweck habe, die Grol3-
giiter aufzubrechen?!). Im wesentlichen aber handelte es sich hierbei

um eine MaBregel der inneren Kolonisation, die sich als eine Anwendung

der Gedanken John Stuart Mills iiber innere Kolonisation, wie er sie
in de

en Dissertations geiiuBert hatte, darstellte. Auf diesen Zusammen-
bei der Erorterung der Ansiedlungsgesetze von 1892, und der
hre, die ja das Thema unserer Untersuchung bilden, und

wesentlichen Ziige aufweisen, wie jene Ansiedlungsbill von

8. niher elingerangen werden.

Welches waren die Folgen der Reformen Greys? Einen wirklichen

die rasch beliebt wurden. Ein Beweis, daB sie einem tatsichlichen Be-

rfolg erzielte eigentlich nur die Einrichtung der deferred payments,

diirfnis entgegenkamen, ist, dal} sie in manchen Jahren nur wenig hinter

den Verkidufen von Kronland gegen Barzahlung zuriickstanden. Die

anderen Gesetze erlangten keine groBe Bedeutung fiir die agrare Ent-

WK

cklung Neuseelands. Die radikale Grundsteuer wurde, nachdem sie

ein Jahr bestanden hatte, von dem folgenden konservativen Ministerium
abgeschafft. An ihre Stelle trat eine Eigentumssteuer von 1 d. pro £
alles beweglichen und unbeweglichen Eigentums. Sie driickte namentlich
die Farmer schwer, denen jede Verbesserung ihres Landes vermehrte
Steuern brachte.

Das Gesetz, das die Fliche beim Erwerb von Kronland begrenzte,
stellt insofern einen MiBerfolg dar, als es umgangen wurde. Wenige
Jahre (1882), nachdem es erlassen worden war, wurde auch die Maximal-
fliche auf 640 Acker bei erstklassigem, bzw. 2000 Acker bei zweit-




klassicem Lande, d. h. das Doppelte erweites Diese Fliche ist wohl
fi n neues Kolonialland reichlich, aber ni u hoch gegriffen: auch
ie neueste Landgesetzgebung, dit nz bodenreformerisch 1st 1t sl
beibeha S . wohl iigt, um kiinftige GroBgrundbesit
x ZU Vi ( Au st der Umstand ) die Regierung di
} beibehielt, emn Hinweis, dab I 1] oder
reformerische Strom bestand. Aber die praktische Bedeutung diess
Malre 11 mng Was d re s unte ector tan 1
kl s der K 11 . . 1 chaftm [Landstiicke
selbst besor oder leltets \b 1n1 (resed irde um
raneen. In dem Hause des Farmers waren oft alle Familienangehor
bis zum neugeborenen Kinde, alle Knechte und Migde . {
1 ihr Landstuck vom otaa Kaultl nom 1 fiir s 1 h
ab | 3 el D A1 on Betrug [ 1
() N 1 I in Nei elan N del
= .1lLI | L Fs 1 | i
neueste Zt sie geiil ein Report on d
lament vi 80 1 1 11 1T} me Uberwachung und sinngemal
[ 1 Ir\l' I 111 | 1T |'E L 1l |

B neuen I undl tzes an Land, d bisher noch ni i1
Privateigent ibergegang va in Zukunft =z erhinder [£in
i E11 \ | wurde 188 mtern 1€ [1 ( 11 121
11 vdikal I das P nm der Land Tenure Reform

Richtu 1 dalld 1882 O11 ¢ L.ib 1
urde, das 1 n dem Verkaut von Kronlan '
icht emnfiihrer lte. | te n t nur eine
einer bestimmten Rente (lixed rent) sein, wie sie -
e . 1 xrarl . 1 1 1 | 11
LITITTIET 1ECIE] CTicdll { 111K 1 211 P t, {1 nicnt in L |

tum verwandelbar und deren Rente nicht ablosbar war: es sollten

Pachteiiter ceschaffen werden, bei denen der Eigentumserwerb aus-
ceschlossen sein sollte. Dies war der individualistischen Parlaments-
mehrheit zu radikal. Das Ergebnis war ein Kompromil}, die sogenannte

perpetual lease. Sie wurde eine Pacht auf 31 [ahre mit dem Recht der

1. P 8 4 A 4 s + 1z b ¥ 1 1 N F 1o
W. | eey state Experime in Austrahia an vew Leala I, &, 234




Wiederern uerung Der Pichter konnte das [';ilz_'H'.[l]n'] erwerben und

war der Pacht ihr radikaler Charakter genommen. FErst damit aber
wurde sie auch populir!). Wie allgemein bei Kronland war auch hier

die Pacht auf 640 bzw. zo00 Acker beschrinkt und dem Pichter wurde
T
n auferlegt. Die Rente betrug

5 % des Landwertes abziiglich der Verbesserungen. So stellte die perpetual

ht und Siedelungsbedingungy

e Pacht mit einer festen Rente
lie Moglichkeit des Eigentumserwerbes war nicht in
einem Sinne. Die P rpetual lease war fiir |-;;|||i.‘,;;|m hwache Ansiedler
nur eine noch bequemere Moglichkeit, |

lease eine langfrist

dl TYa :| r[n-]' Jr_:lll'lfl_'—

.and zu erwerben, als die deferred

payments, da keine Anzahlung erforderlich war, und der Kaufpreis nicht
erhoht wurde. So erklirt sich ihre weite Verbreitung; von 1884 bis 18qz,
]

wo ele abgeschattt wurde, wurden erworben durch

Stellen Acker
1. Kauf gegen Barzahlung (cash lands) . 6198 5409 943
2. Deferred payments . . . . . . . . . 3661 485 366

3 Perpetual’lease "c oo e D 2L i 9290 920 263

Fliche des Landes unter perpetual lease war beinahe so groB
die des Landes, das gegen Barzahlung oder unter dem System der
deferred payments erworben war, zusammengenommen.

Neben den bisher behandelten Versuchen prinzipieller Art, die alle
den Einflub John Stuart Mills erkennen lassen, oder zum Teil viel
radikaler wie M1lls bodenreformerische Pliane ihre Fortsetzung bildeten,
und diese nur als Basis benutzten, gingen auch , kleine Reformen' neben-
her, die noch mehr, wie die bisher erwiihnten, den Charakter des Expe-
rimentes trugen.

Hierher gehdren zwei Schépfungen des spiteren ersten progressiven

Premierministers Ballance aus der Mitte der 8oer Jahre, der damals
lem KompromiBministerium Stout-Vogel angehorte.

1. Die Special Settlement Associations (1885). Es handelt sich
hierbei um Genossenschaften. Genossenschaftlichen Landbau hatte
John Stuart Mill auch gelegentlich empfohlen?), aber der Gedanke

war dlter und ging auf den Chartisten O’Connor zuriick. Es handelt
sich in Neuseeland hierbei um Genossenschaften, die vom Staat Land
erhielten und ihm eine bestimmte Anzahl Ansiedler auf diesem Lande
garantierten, nimlich einen Kolonisten fiir je 100 Acker. Die Besitzform

1) W. P. Reeve State Experiments 1
Mill, Diss., Bd. 1V, S. 2

S0,
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war die der deferred payments. Bis 1891 befanden sich go840 Acker

mit 013 Kolonisten im Besitz jener Genossenschaften, vorwiecend im

2. Die Village-Settlements. 1885 erhielt der Landminister Ballance
die Befuenis, Landstiicke fiir sogenannte Village Settlements zu kaufen,
des Parlaments je rooooo Acker in jedem

Distrikt der Kolonie. Diese sollten der Ansiedlung von Arbeitslosen

dienen. Es handelt sich hierbel um e small-farm-

O'Connors. Die Pachtstiicke betrugen hiochstens 50 Acker (spiter aul
roo Acker erhéht), die sogenannten small farms, bzw. 1 Acker fiir die

188~ zuriickeetretenen Ballance nicht sehr um diese Village Settlements.

1801 Bten sie nur 22404 Acker mit 7go Stellen, die iiber die ganz
Koloni rstreut lagen?®

J
-
=

LT z":.!‘..l.i'-llll &

anden die Schopfungen von Ballance, die Special
1411015 'i,'"]. |' ‘\|I| .";|11}| ments, %i;nl' I.‘I;_II' an Be

r den iibricen Siedelunesformen zuriicktraten.

len Reformen waren verhindert oder wieder beseitigt
worden, wie die Grundsteuer Greys, sein Landriickkaufprojekt und

W

ren (Land-Dhustrikte
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die u1 --5J||[]|.Lf:|'i1'|.l' Form der EJI_']']Jl:iU(]l lease. Die Re *I:LIIH‘” d. h. die
herrschende, konservative Partei, verhielt sich der Bodenreform gegen-
itber noch sehr zuriickhaltend. Sie lie} einige MaBnahmen zu, die unter

der Parole Greys: , Das Land dem Volke" ins Leben gerufen waren.

Aber sie zeigte sich VerstoBen gegen die erlassenen Gesetze, wie dem
Dummyism gegeniiber sehr nachsichtig, da die Beschrankung der Fliche
beim Kauf von Land und ferner auch die Auflage von Siedelungsbedin-
gungen ihr unsympathisch war. Sie lebte noch in dem Gedanken der
individualistischen Nationalékonomie, daB die freie Konkurrenz nicht
beschrinkt werden diirfe. Neben ihr bestand eine starke Minoritit, die
Liberalen, die von l"-n-" --|'-.-;|1|i..~i-.-[z. von antiindividualistischen Ten-

denzen beseelt, --u-.*i.:-“ v Ziele verfolgten. IThr Emporkommen war
nur eine Frage f'u it1). i'ln Zufall fithrte es 18go herbei.
Infolge des groBen Streiks 18go, der zunichst von den Dockarbeitern

begonnen, !.::u-?: und nach die ganze neuseelindische Arbeiterschaft
ergriff, hatte sich eine progressive Arbeiterpartei gebildet. Diese war
von vornherein zu schwach, um aktiven Anteil an der Regierung

1 nehmen. Die bisher in der Opposition befindlichen Liberalen boten
der neuen Arbeiterpartei ihre Bundesgenossenschaft an, die angenommen
artei, die
Wahlen den Sieg davontrug und seither ununter ‘l'n;'u:""n n die herrschende
Partei in Neuseeland _!:4'i-lix't'-t'l} ist. Der Fiihrer « - hisherig Fen liberalen
remierminister John ['»aa[l;utr._‘l.'-. welcher schon zwei-

urde. Das |':1_,_- bnis war eine neue prt '-'..:1'~'_H:~i‘\'-‘ I L5300 1.‘-‘1_‘5 den
: I

Partei, der neue
mal, unter Sir George Grey 1877—79 und unter Stout- Vogel
1884—87, Landminister gewesen war, unternahm als seine wichtigste
Aufgabe die Losung der Landfrage. Er und der Landminister Sir John
Mc Kenzie, ein schottischer Farmer aus Otago, haben die neusee-
lindische Landpolitik 1n die von Sir George Grey vorgezeichneten

a1
Yell

nen celeitet, in denen sie sich heute noch bewegt.

Die Grundbesitzverteilung in Neuseeland 1891.

Die Grundbesitzverteilung, die ja von entscheidender Bedeutung

fiir die Verteilung des Reichtums, die soziale Klassenbildung und die
Struktur der Volkswirtschaft eines Landes iiberhaupt ist, zeigte 1891
in Neuseeland ein Uberwiegen der Latifundien iiber die mittleren und
kleineren landwirtschaftlichen Betriebe. Von der Fliche des fiir land-

I Drummond, Seddon. S. 88,
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("her die Hilfte alles in Privatbesitz genommenen Landes war also
' 19,3 Millionen Acker waren

[atifundienbesitz. Von der Fliche won
landwirtschaftlich benutzt,

8462 495, d. h. nicht einmal die Hiilfte (43 %),
wovon wiederum 6q66218 Acker, also 82 % allerdings mit Kunstgras
hesit waren. d. h. die ersten Anfinge der Kultivierung schon erfahren

Zum Anbau von Getreide, Futtergewichsen usw. wurden nur

DaB das landwirtschaftlich benutzte

I 470277 Acker. d. h. 7.7 benutzt.
d sich vorzugsweise nicht in den Latifundien befand, dall letztere
tivierung des Landes beitrugen als die kleinen Giiter,

belle hervor, die 189z zum Zweck der Grund-

'lII alus I'"l_'__'"illi' I -|..i|.". 18R

wenlieger Ui !\H

stenererhebung aufgestellt wurde. Sie gibt natiirlich nur den Wert des
zwar einschlieBlich der Verbesserungen wieder:

wratoatoasmnd1irmc TaTa
vatelgzentums, uid

Es betrug in der ganzen Kolonie fiir das Privateigentum
der Bodenwert ohne Verbesserungen . £ 38 328 462
der Bodenwert -4 Verbesserungen i g 3

"1.“- r.}L‘l_ T'l'ii'l\'

besitztabelle

I I 312 139 7

! It 3 OF ] 2 73
TCH e} 31 460 109 12 G5
o u. meh 20 481 791 5 37

Anders dargestellt:
Der Wert der Verbesserungen betrug im ganzen £ 2090090;

3 Hier-

von entfielen auf die Stellen von 1—10 Acker 1,29

TO-T00. . 9%
100—5000 e 50 9%
5000 u. mehr ,, 20%1)

ze fiir den Landbesitz, den eine einzelne Person
renze findet ihre Erklirung darin, dal es sich
vornehmlich Weidewirtschaft, handelt.

g obhere Gren

mindern strebt, setzt 2004

Diese hohe G

in Neuseeland um ein Land mit extensiver Cultur
Da aber die Statistik 18¢1 keine Zahlen iber die Giiter von 2000 Acker Fliche gibt, wurde

die Grenze bei sooo Acker gezogen, um die Bedeutung der Latifundienfliche nicht zu iiber-

treil

1y Hierbei handelt es sich fast nur um Besien mit Kunstgras.




1
40

Aus den angefuhrten Zahlen geht das Schidliche der Latifundien-

nd klar genug hervor. Uber die Hilfte des in
lens bedeckend, hatten die Latifundien nur v, zu
el n. Sie wurden, wenn sie iiberhaupt zu
s Schaftwelde » vends mnd ir Zum Zwecl
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] GroBerundbesitzern war eine Anderung der Grundbesitz-
verhiltnisse nicht zu erwarten Selbst wenn sie eine solche gewollt
P h 1, so wiiren sie auch in der Regel hierzu gar nicht imstande gewesen.
s Reeves charakterisiert ihre Lage foleendermalen?®): , Was die Lage
\ noch schlimmer machte, war der traurige, unverbesserte, wohnungslose
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Anblick der meisten GroBgiiter. Wenige der extensiven Betriebe wurden
nutzbringend bewirtschaftet. Die meisten von ihnen waren schwer
verschuldet; viele waren in der Hand der Financiers und wurden von

1

insten moghchen Kapitalaufwand fortgefiihrt.

ahr zu Jahr mit dem ki
Es war allgema in bekannt, daB die Hilfte der Grolbegiiter zu verkaufen
war; und so war es in der Tat. Die Hypothekengliubiger wollten nicht
mit Verlust verkaufen, konnten aber selten vorteilhaft verkaufen. Sie
hingen am lLande, einander beobachtend und auf eine Preiserhéhung
wartend sowie auf eine starke Nachfrage, die natiirlich nicht kam. Die
Preise konnten nicht steigen, bis ein guter Teil des Landes aufgeteilt
besiedelt war. Die Eigentiimer konnten sich nicht erlauben, ihn
aufzutellen, bevor die Preise stiegen, und so war man an einem toten

[LIHI‘!-...’-' dllf "1|"_I'E_li'|.:L 1 B

Gerade der bona-fide-Siedler also war durch diese Verhi:

ltnisse

benachteiligt. Dall von dieser Seite starke Nachfrage nach Land be-

stand, beweist die groBe Landfliche, die bis 181 unter dem System
der deferred payments und der perpetual I

|

seither aber unter den
‘ben wurde. Von Jahr zu

an deren Stelle getretenen Besitzformen ve

1

Jahr wverschlechterten sich also die Aussichten der bona-fide-Siedler.

nicht, kaufte im Gegentei

die noch zu \'l'i'_:_'_"1i_'Jl_".| Wal, VEI-

minderte sich alljihrlich ; auch reichte sie schon Anfang der goer Jahre bei

weltem nicht mehr aus, um dem Bediirfnis nach Land nachzukommen?
Nach offiziellen Schiitzungen?) waren 189z fiir Siedelungszwecke

d 1
noch verfiigbar:

I o 10 000 000 2 000 OO0

3 tailwav ( 1 { 000 000 I 500 000
=

Mg 73 Wl SN Lo b F RSN T O 000 OD0 A QOO0 OO0

Im ganzen: . . 23000000 7 500 000

Der Rest von 1615 Millionen Acker war nur als Weideland ver-
1T .

Wend

Auf den ersten Blick erscheint die Notlage gar nicht so schlimm

achlich kamen aber jene 7145 Millionen Acker, die in der Aufzahlung

Tat
]l = N e | .y 1] 1 s A haratshy ' S e - .y n gy -~
als biuerhches Siedelungsland bezeichnet sind, nach den libereinstimmen-
1) So die Berichte aller Kronland
Lands and Survey (zitiert C-1) 1m An

» Crownlands of New Zealand.
Lands, Wellington 18¢2

sare in den Reports of the Department of

Jahre.

of the Hon. John Mc Kenzie
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eienet waren, so konnte dessen Besiedelung

- t na ahren beginnen, da fiir ihn die Schwierigkeiten, die sich
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Geceniiber den Schiden des Latifundienbesitzes wurde ,closer
settlement* das Schlagwort aller bodenreformerischen Pline. Es wurde

Llall dCl
unter dem Namen ,,Ballance-Pol

werden. daB das noch vorhandene Kronland nur noch an bona-fide

Inhalt der Landpolitik der neuen progressiven Regierung (bekannt

w2y, Fiir die Zukunft sollte erreicht

Sjedler vereeben und die Bildung von GroBgrundbesitz aus ithm ver

mieden wiirde. Zu diesem Zwecke wollte auch die Regierung die schon

“ um ithre Besiedlung durch bona

bestehenden Latifundien ,,aufbrech

fide-Siedler zu ermoglichen.




Dem ersten Ziel diente das Landgesetz von 18g2, dem letzten die

rundsteuner und .\al-]-'-:|iIilL_.--_'_.'r'.---‘;.fi;-.-i:Hl:_'_:. Nach den (zesetzen von
1602, Ig03, IQOY7 war die Grundsteuer eine progressive 1

- - { P Aadam -4 \ 1 1 1 T
unverbesserten bodenwert wuchs und aullerdem noch

und den Absentismus mit einem besonderen }’_',|--[!|!:':ﬁ

Wo ein besonderes Bediirfnis bestand, wollte ierunge durch

len gegenwirtigen Grundbesitzern
zu vergeben, und zwar in der
gsgesetzegebung zum Zweck der

lessen, was wir im foleenden An-

siedlungspolitik nennen wollen, und diesem Zweck dienen die ver-

schiiedenen Ansiedlungsegesetze (Land for Settlements Acts), die seit

0. |. c 1Ldna 1ol "":".[_‘l IMents ‘I'.i:i-tlliil:_.l-:'_l':lgl _\:'l 100,

7. The Land for Settlements Amendment Act 19071,

. The Land for Settlements Act 1go8.

Eine Darstellung der neuseelindischen Ansiedlungsgesetzgebung
erfordert zuniichst ein kurzes Eingehen auf das Landgesetz 18gz. Denn
in thm dubert sich nicht nur die Tendenz der Landpolitik der progressiven
Regierung iiberhaupt, sondern es ist auch das juristische Fundament
der Ansiedlungsgesetzgebung. Ferner mull auch kurz die Grundsteuer-
gesetzgebung skizziert werden; denn sie dient durch ihr Ziel der Zer-
storung des Latifundienbesitzes indirekt den Zwecken der inneren
Kolonisation und kommt somit als ein bedeutendes Hilfsmittel der

Ansiedlungsgesetzegebune in Betracht.

3. Das Landgesetz 1892 (The Land Act 1892).

Es war eines der ersten Gesetze der neuen progressiven Regierung
und stellte zunichst nur die Verwirklichung eines schon seit Jahren
betricbenen Unternehmens, nimlich der Kodifizierung der neuseelin-
dischen Landgesetzgebung dar. Aber tatsiichlich war es noch mehr,




incofern sich namlich in thm die bodenreformerischen Absichten der

h. alles Lant 1 | mnd 2z fillt, oder
A 5 - 1 \
I I LCT 1 | I1 I I, I LIt ".-
Acker- und Weideland emischt und 3 Weideland
\ un drei Kate . ir u .
[ al | 3 1t 1ai
elti i
I. N i Zul it I ! ben auller zu seinem
I mnlichen N id Vi l imle it be exclusive or his
personal use and benefit, Art. g5). Und zwar bezieht sich diese Bestin

rung, sondern auch auf dessen Weitery

eraulierunge «

nur auf den urspriinelichen Erwerb des Kronlandes von der

lurch den

Erwerber. so daB der Staat die Kontrolle iiber das in Zukunft ver-

uernd in Anspruch nimmt (Art. g5). Di

sich wie die erste gegen das Dummyism

lers durch Strafandrohung ¢ 100 bi

13 1 AT v 1
die epeniatis noci ]

Gefanenis bis zu 1 ];L|_| unterstrichen wurde, war schon d

wirksames Mittel, um die Bildung von GroBgrundbesitz aus
la d ) riicklich aus

in Zukunft zu verhindern, da der Erbgang aust
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war, ferner aber weil sich ohne ein Grundbuchsystem, das in Neuseeland
nicht in geeigneter Weise ausegebildet 1st, eine wirksame Kontrolle {iber
den Immobilienverkehr nicht durchfiihren 1a[Bt.

Die Fliche Kronland, die eine Person, sei es durch Kauf oder Pacht,
ausgenommen die Weidepachten (die sog. small grazing runs und pastoral
runs) erwerben darf, darf nach Art. g6 des Gesetzes 040 Acker bei erst-
klassigem, oder 2000 Acker bei zweitklassigem Lande nicht {iberschreiten.
Auch darf niemand Land erwerben, der schon 2000 Acker Land zu Eigen-
tum einschlieBlich 640 Acker erstklassiges Land besitzt. Bei 2000 Acker
also wurde durch das Gesetz die Grenze zwischen dem GroBgrundbesitz
und dem mniitzlichen Mittelbetrieb in der Landwirtschaft gezogen.

2. Haben diese beiden Bestimmungen vor allem den Zweck, fiir die
Zukunft die Bildung von GroBgrundbesitz aus Kronland zu verhindern,
so sollen andere Vorschriften dazu dienen, die Spekulation auf dem
[.ande unméglich zu machen und die bona-fide-Siedelung zu erzwingen.
Hierher gehoren die Vorschriften iiber die Wohnpflicht und die Ver-
besserunegen. Die Nichterfiillung dieser bei den einzelnen Besitzformen

verschiedenen Siedelung

sbedingungen hat ebenso wie die Nichtzahlung
des Pachtzinses regelmiBig den Verfall (forfeiture) des betreffenden
Landstiicks, sei es nun gekauft oder '.\c']l:ar'|_‘.-:'l. ZUur 1‘_u=gt,‘. Verfall des
Gutes tritt auch ein, wenn der Erwerber schon 2000 Acker Land besal,
dieses aber der Regierung verheimlicht hatte. Neben dem Lande ver-
fiillt anch das schon bezahlte Kauf- oder P:

ichteeld dem Staate. Durch

13
3
11¢

C

diese strengen Bestimmungen und dadurch, dal der Staat dauernd
Kontrolle iiber das Schicksal des veriuBerten Kronlandes behielt, ist
die Bildung von GroBgrundbesitz aus Kronland — wie hier schon bemerkt
SeIN IMmag seit 1892 werhindert worden.

3. Die hypothekarische Belastung wurde bei keiner Besitzform in
irecend einer Weise beschrinkt?

[II. Die einzelnen Formen der Vergebung des Kronlandes. Das

Gesetz hob die bishericen Erwerbsformen wvon Kronland ";l}:‘ll‘lll._'llil'lt]!

die deferred pavments und perpetual lease) fiir die Zukunft auf. An ihre
Stelle traten die drei folgenden:

r. Kauf gegen Barzahlung. Der Erwerber erhilt nach Bezahlung
des Kaufpreises erst dann seinen Crown grant, d. h, er wird erst dann
Eigentiimer und von der Staatsiiberwachung befreit, wenn er bestimmte
Verbesserungen an seinem Land angebracht hat. Und zwar mub
der Wert dieser Verbesserungen nach 7 Jahren an substantial improve-

1 Vgl al bes

glich der Pachtgiiter 5. 100,
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gebung. Die Wohnpflicht 1st kiirzer als bei der lease in perpetuity
auf 7 Jahre festgestellt. Die Verbesserungspflicht war die gleiche wie
(. Endlich enthiilt das Gesetz noch Bestimmungen iiber die Ver-
gebung von Weideland. Dies wird unter zwei Besitzformen verpachtet:
a) Die small grazing runs. Sie umfassen Weidelinder von 5000 bis
0000 Acker GroBe. Die Pachtdauer ist 21 Jahre, nach deren Ablaut
der Piichter den Vertrag erneuern kann. Wohnpflicht und Verbesse-

rungen sind auch hier e-@-fl_a_'_;-:1--1'5.-~l h. i'.i;_-rnil'.]'_|»!-]"\'.'rl']} 15 iI'Il.'C\_-,l'_-xi_'].'|l:-.\'.-'l"l'.

b) pastoral runs. Sie sollen nicht grofer sein als notig ist, um 20000
Schafe zu weiden und dauern 21 Jahre.
Auch fiir die Wel

1

stellt. daB jeder Piichter nur eine solche Pacht besitzen diirfe.

pachten war allgemein der Grundsatz auige-

Im allcemeinen galt fiir alle Besitzformen, d der Besitzer, ob

Eicentiimer oder Pichter, sein Land an Dritte verduBern diirfe, sei es

auf dem Wege des Verkaufs, der Verpachtung (auch Unt acht) oder

der Verpfindune., Nur wurde wie schon erwihnt — ganz allgemein
ein Aufsichtsrecht des Staates iiber diese Verdulerungen, abgesehen
lIt. Auch bei dem Eigen-
1 I3

tumsland bestand diese Beschrinkung durch die Bestimmung, dal auch

von der hvpothekarischen Belastung feste

auf dem Wege der Veriullerung (transfer) Land nur zu persénlichem
Gebrauch und Nutzen des Eigentiimers verwendet werden diirfe.
Schirfer aber war dies Aufsichtsrecht des Staates bei den verschiedenen
Pachtformen ausgepriigt, insbesondere bei der occupation with right of
purchase und der lease in perpetuity, indem jede VeriduBerung, ob ganz
oder teilweise, von der Zustimmung des Land-Board abhingig gemacht
wurde. dem der neue Erwerber, da es sich um Erfiillung der Siedelungs-
bedincungen handelte, erst iiber seine pv['r@iin]ir!u_-n Verhiltnisse Aus-
kunft zu geben hatte. Aber nur so war es moglich, die Bildung von Lati-
fundien auf Kronland und den MiBbrauch des Landes zu Spekulations-
zwecken in Zukunft zu verhindern, was dank der Titigkeit des Land-

hen Einfliissen lich, ganz im Sinne der

Board, der ja politi:

herreschenden Partei handelte, auch tatsiichlich erreicht worden ist.

Der bodenreformerische Charakter des Landgesetzes 1802.

Fiir den bodenreformerischen Charakter des Land

sesetzes von 1802

ist vor allem das gegenseitige Verhiiltnis der drei Besitzformen fiir Acker-

land Eigentum, -;.y.']s[)'.lliu]l with right of purchase und lease in per-
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.-".l'.l'.;ﬁ Ii_-'] |‘-|.':c ne l\".--I |.-_!l|‘.--_ :iil' 111 t'i‘!!t"l': _|.|fi|
'-=":_h_l'-::<'-'_| konnte 250000 Acker ;‘.'.;" das (zesetz zu
Pachtformen, wo also der Staat Eigentiimer des
iber dem Privateicentum bevorzugte. Dies zeigt

deutlicher in der Art, wie die Erbpacht, die Besitzform dei
|

hteiiter, bei der jeder Eigentumserwerb ausgeschlossen war, gegen

halte 1l 1 er iibi 15 ki 1 IR prucl t. Die Erb
pac ist it 1ktisch so gu e | tum, ¢ 1e zeitlich nicht
beg S Die occu on aber en 1A 5 Ja 1, ohne dali, wi
oesagt, o Besitzer imnspruch if Wiedererneuerung dei

Indem « I die 1 ) it oeli
nachts ) ol Gewinn en S die da
Fehlen der Neueinschiitzungen mit sich bringen mufte, nicht zuriicl
schreckte, suchte es also die nicht kapitalstarke Masse der Ansiedler zu
dieser Besitzform zu veranlassen. Es zeigt sich also, daB die herrschende
Partel fiir di 1 Ul - von Kronland 1 vateigentum
moelichst verhindern und statt dessen in weitem Malle Staatseigentum

nd erhalten wissen wollte. Es handelt sich also um den Anfang
mg John Stuart Mills, daB in Zukuntt

das noch im Eigentum des Htaates oder

teht. verhindert werden sollte. Freilich

war diese radikale Forderung Mills nicht verwirklicht worden, aber
die Tendenz kam doch klar genug zum Ausdruck. Hier, wie bei
Mill handelte es sich nicht um eine Bodenverstaathchungsbewegung

Grundbesitz sollte nicht angegniifen, sondern nur

der gegeny




die zukiinftize Entwicklung im Sinne des Staatseigentums beeinflufit
werden.

Dafl die erwihnte Forderung Mills nicht verwirklicht wurde,

scheint nicht darauf zuriickzufithren zu sein, «
Neuseeland
berichtet. daB Mc Kenzie 18gx die Absicht gehabt habe, ganz im Sinne

al3 die progressiven Fiihrer

s weniger radikal gewesen wiren wie er. Drummond?)

Mills in Zukunft den Verkauf von Kronland vollstindig zu verhindern.
Indessen kam dieser Gedanke, auch in seiner ersten [Landbill, nicht zum
Ausdruck. denn er hitte die offentliche Meinung gegen sich gehabt.
Mc Kenzie gab deshalb nach. An Ste
er Landbill eine perpetual lease vorgesehen, und zwar fiir 50 Jahre

le der spiteren Erbpacht war

in «
mit Neueinschitzungen nach dieser Periode?). Der Entwurf wurde nicht
Gesetz: die zweite Bill von 1892 war gleichlautend, und erst in zweilter
Lesung strich Mc Kenzie, infolge der starken Angriffe gegen die Staats-
pacht, die perpetual lease und ersetzte sie durch die Erbpacht, um sie
dem Eigentum moglichst dhnlich zu machen. Wie das Ziel jedes Bauern
das Eigentum des von ihm bebauten Landes ist, so glaubte Mc Kenzie
nachgeben zu sollen, indem er bel der Erbpacht eigentlich nur gefiihls-

die Pacht erkennen lieB. ,,Das dauernde Interesse am Boden",

ch L
das Art. 6 des Programms der Land Tenure Reform Ass ciation fiir den
Bauern gesichert wissen wollte, schien so gewihrleistet. Dall die Erb-
pacht, die erst das Landgesetz von 1907 abschaffte, infolge des Fehlens
der Neueinschitzungen ein MiBgriff war, wird jetzt alleemein zugegeben.

Dem Staate sind auf diese Weise Millionen verloren gegangen?).

4, Die Grundsteuer (Land-tax).

Das erste Grundsteuergesetz wurde 18g2 erlassen. Seine Grund-

citze sind dieselben wie bei dem entsprechenden Gesetze des Jahres

1878. Das Objekt der Besteuerung ist der Bodenwert nach Abzug des
Wertes aller Verbesserungen. Nur Grundstiicke, die im Privateigentum
stehen. werden besteuert. Alles Land, das die Staatspiichter oder die

1) Dr d. Seddon, S. 208. Diese Angaben konnte ich nicht nachpriifen; gl
haft sind sie wohl, da Mc Kenzie fast in jeder seiner Reden einen Angriff ¢ as G
eimentum richtete: immer wieder redete er von der ,cruelty of freehold™, Vgl die Hansards

von Neus

Dies hiitte den Gedanken Mills entsprochen, der immer lange Pachizeit forderte,

Jand.

da bei kurzer Pachtzeit die Kultivierung des Bodens leide. So bemerkt er, Dissertations IV,
5. 201, dal die kurzfristigen Piachter (tenants at w ill) zur Bodenkultivierung nichtviel beitriigen.
Vgl. Schachner, Australien, S. 262,

Probleme der Weltwirtschaft, 26, 4
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Pichter 6iienthcher Korperschaften besitzen, ferner das Eingeborenen-
land, ist von der Steuer examiert. Alle Grundstiicke, deren unverbesserter
Wert fhl 500 nicht iibersteigt, sind steuerfrei, wenn dert ganze Besitz des
Eigentiimers (Verbesserungen, Vieh usw. mit einbegriffen), £ 1500 nicht

iibersteigt. Sonst mull er fiir je £ 2 iiber £ 1500 ein £ versteuern AL

gesehen von dieser allgemeinen Exemtion darf jeder Grundeigentiimer
den Betrag der auf seinem Grundstiick lastende: Hypotheken von
dessen Wert abziehen. Die Grundsteuer fiir den Wert de Hypotheken
wird auf den Hypothekengliaubiger tiberwiilzt, so da Grundeigentiimer
und [E‘»ﬁ-" thek: IE..;:.|1’.|":__l'i in dieser Beziehung als Miteigentiimer be-
EE.HII.?L}I '\\l]'-i:".l.

Die Grundsteuer zerfillt in zwel Teile, die allgemeine und die era
dulerte Grundtseuer.

1. Die allgemeine Grundsteuer (ordinary land-tax) betriigt 1 d. fiir

z. Die gradulerte Grundsteuer (graduated land-tax

Zuschlag von allen Grundstiicken mit einem unverbesserten Wert von
iiber £ 5000 erhoben, und zwar ist sie progressiv, entsprechend dem Wert
des Grundstiicks. Die graduierte Grundsteuer wurde zweimal, 1003 und

107, erhoht. Nach der gl"L'r"l-'!l l'-.]'i':i"!.lll‘.f.i 1G0T

f, !‘Jl'll'.“!_i_1 sle |:l'i i .'_-ll,_ll.-l';
Bodenwert '/, d. pro £ und steigt bis zu 13/,4 d. bei £ 40000. Von da ab

wichst sie fiir jede weiteren £ 1000 um ?/, Shilling. Bei £ 200000 ist

das Maximum erreicht: Hier betrigt der Steuersatz £ 2 fiir £ 100, also
2 %. Weitere Steigerungen finden nicht statt.

AuBer dieser graduierten Grundsteuer sind noch weitere Zuschliige
eingefiihrt worden:

I. Eine besondere Abwesenheitssteuer (absentee tax) hat jeder
abwesende Grundeigentiimer zu bezahlen. Als abwesend gilt, wer nicht
die 4 Jahre, die der Einschitzung seines Grundstiickes vorhergingen,
zur Hilfte in Neuseeland zugebracht hat. Die Abwesenheitssteuer besteht
in einem Zuschlag von 509% zur graduierten Grundsteuer.

2. Seit 1910 wird von der graduierten Grundsteuer bei einem Boden-
wert von iiber £ 40000 ein Zuschlag von 25 9% erhoben fiir alles Land,

das nicht zu den Wirtschaftsgebiuden (business premise) gehort.

Uber den Charakter der Grundsteuer gilt «
Grundsteuergesetzgebung Sir George Greys Gesagte. Nur waren die

as oben beziiglich der

Grundsteuergesetze seit 18g2 infolge der verschiedenen Zuschlige noch
viel radikaler als jene.




Die finanziellen Ergebnisse der Grundsteuer waren IQIO—IQII
folgende:
Allgemeine Grundsteuer . . . . . £ 416426
Graduierte Grundsteuer . . . . . £ 200493

Abwesenheitszuschlag . . . . . . £ 2 504

zusammen . £ 028 723

d. h. etwa gleich 1/, aller Einnahmen aus Zollen und Steuern!). Dies
Resultat erscheint nicht sehr bedeutend. Indessen sollte ja auch die
letenet S Jlen Zwecke liener : lar 1 erster Linie
Grundsteuer micht hnanziellen Awecken dienen, sondern 1n ersiel LATIE

dem Kampi gegen den GroBerundbesitz. Inwieweit sie dieses Ziel er-

reicht hat, wird unten erortert werden.

1) £ 4837322. New Zealand Official Yearbook 1911 5. 685.




[II. Die Ansiedelungsgesetzgebung und ihre
praktischen Ergebnisse.

i. Die Ansiedelungsgesetzgebung im Allgemeinen.

a) Das Ansiedelungsgesetz von 1892.

Es ste ( L nur ein 1 X Il 1t aut dem ULreDlet (
I Kol 1 1 aa der Rei { 1 ©1 1a Ll
L ind sy 14 111 inrewnte | unteln |
S1cl aber von dlesen a t er Aud 1 711 der ausgedehnten
litickeit der Regi n foleenden Jahren auf dem Gebiete der
inneren Kolonisat
Der Zweck des (Gese = AT ¢ 2 if von Land von Privat
ITC len i und Vi ( 1 Lane 1 1 1 1l
kleinen Stelle 1 bo i Sied
1. Der Lande b Die Vorbereitung des Kaul chlusses erfolof
eine dem Landboar loge Behor 1 ] Land Purel
\ ITTLSSIH 1 1 ( | 1 Boar anmnit BT I
I e Al g des Lan um Zweck der Beurtellm
der Pr . Ing | ) | ferner die Feststellu
ob in n betrt 1 ] ein Bediirfnis fiir den Ankauf von
' Der AbschluB3 des Kaufvertrages

yarunge zwischen dem Staat und dem

1 von beiden Seiten auseehen. Voi
aussetzung fiir den Ankauf durch den Staat ist die Empfehlung des
betreffenden Landstiickes durch den Board (Art. 4). Aber dem Staate
stand kein Mittel zu Gebote, den Eigentiimer zum Verkauf zu zwingen,

wenn dieser nicht verkaufen wollte.

1y Der Board besteht nach Art. 3 des Gesetzes aus: 1. dem Surveyor General, 2. dem
Cr ( : dem ( r of Crown-Lands und 4. dem Distrnict Land Ke-
I fende Landdi
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Das so erworbene Land wird im Augenblick des Erwerbs durch den
Staat Kronland.

Wieviel Land auf diese Weise erworben werden sollte, war indirekt
dadurch begrenzt, daB der im consolidated fund’ dauernd festgestellte
Jahreskredit auf £ 50000 bemessen war mit der MaBgabe, dall die
Differenz zwischen den tatsichlichen Ausgaben und jener Summe dem
folgenden Jahreskredit zugeschlagen werden konnte. Die Beschaffung
der Geldmittel erfolete durch Anleihen.

2. Vergebung des Landes. . Das Land wurde in Stiicken von

héchstens 320 Acker vergeben, wobel ausdriicklich bestimmt war, dal}
niemand mehr als ein solches Stiick erwerben diirfe. Die Besitzform war

ausschlieBlich die Erbpacht (lease in perpetuity) mit einer Pachtsumme

von 5% des Bodenwertes gegeniiber 4 % nach dem Landgesetz 1892

Die Pacht war deshalb so hoch bemessen, weil sie zur Bestreitung der
Auseaben der Ansiedelungspolitik, nimlich Wege- und Briickenbau,
Zinszahlungen fiir die unter den Ansiedlungsgesetzen aufgenommenen
0. Speisung des Tilgungsfonds (sinking fund verwendet wurde.
Das Ziel daB die Pachtsummen diese Ausgaben deckten, wurde auch
'='|-'i-1l:1 vel, unten . IIQ).

Uber den Zweck des Ansiedelungsgesetzes 18¢gz sagt der Finanz-
hericht des Premierministers Ballance 1892 folgendes: ,,Die Regierung
hiilt es fiir eine ihrer wichtigsten Aufgaben, daB das Werk der Kolonisation

in vielen Teilen der Kolonie erneuert werde, wo das Landmonopol das

cerung verhindert, oder wo die Bildung von Lati-

Wachsen der Bevo
fundien die Leute in die Stadt oder aus der Kolonie treibt." Wenn in-
indische Premierminister auch die Auswanderung als

dessen der neusee
zu beseitigendes Ubel hinstellte, so war er bereits, als er den Finanz-
bericht schrieb, von den Tatsachen iiberholt. Eine Auswanderung aus
der Kolonie hatte tatsichlich stattgefunden. Von 1885 bis 1891 haben
19938 Menschen die Kolonie verlassen?). Die Auswanderung horte
aber mit dem Jahre 1891 auf. Sie war ja wohl teilweise eine Folge der
[ atifundienwirtschaft, aber die meisten Auswanderungen erfolgten um
18qo und sind in erster Linie auf die groben Streiks des Anfangs der
goer Jahre zuriickzufiihren.

Eine MaBregel der inneren Kolonisation im grolen Stile stellt das

Ansiedelungsgesetz von 1892 nicht dar. Der Wirkungskreis des Gesetzes,

1y Der consolidated fund umfaBt bekanntlich die unveranderlichen Posten des Budgets,

die, dauernd festgestellt, kel jahrlichen Bewilligung unterliegen,

5 New Zealand Off. Yearb. 1gog, 5. 125.
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das im wesentlichen dem von der Regierung eingebrachten Entwurf

entsprach, war im Gegenteil recht bescheiden bemessen. Schon aus dem
Finanzbericht 1802 aber konnte man entnehmen, dall die Regierung
das Gesetz nur als eine vorliufige MaBregel ansah und entschlossen war,
spiiter in groferem MaBe Ansiedelungspolitik zu betreiben. Hemmend
machten sich bei dem Gesetz von 18¢g2 vor allem folgende Punkte geltend

Der Jahreskredit war mit £ 50000 rech nieder bemessen. Fiir diese

Summe konnte nicht viel Land gekauft werden, das den Zwecken des

Ansiedelungseesetzes entspracl Es kam ja nur erstklassiges Ackerland

rural land) in Fraege: denn nur solches konnte bei der extensiven Wirt

schaftsweise Neuseelands im alleemeinen in Farmen von 320 Acker
Grob lg bewirtschaftet werden. Hierbei ist noch zu bertick

las MaB von 320 Acker das Maximum bedeutete, de:

S1Ch 112

Durchst so voraussichtlich unter diesem Male liegen mult
Fiir solches Land waren aber hohe Preisforderungen zu erwarten, um
SO M Is fii s closer tlem Land in der Nihe von Fliissen

1 . 1
SChwlerigkelten iur aen

connte. Bei

-te erwuchsen, in Betracht kommen

kredit aber mullte der Ankauf von Land sich in

recht mabBigen Grenzen bewegen
|

rel des Gesetzes i.1_-_; darin. daBl der Regierung die

Befuenis fehlte, Land zu enteignen. Hierdurch war sie nicht nur ver

Landbesitzer zum Verkauf auszuiiben,

sondern vor allem war ihr jede Maoglichkeit genommen, iibertriebene
Preisforderungen bei solchen Verkiufen mit Erfolg zu bekimpien.

Gerade aber die Preisbildung war fiir den Erfolg der Ansiedlungspolitik
von hochster Wichtigkeit, nicht nur absolut dadurch, daB sie die Quan-
titit des Ansiedeluneslandes, das die Regierung kaufen konnte, bestimmte,
sondern vor allem deshalb, weil von ihr die Hohe des Pachtzinses abhing.
Hierbei ist noch zu beriicksichtigen, daB zu dem Kaufpreis noch die
Auslagen der Regierung fiir Vermessung, StraBen-, Wege- und Briicken-
bau auf dem angekauften Lande hinzukamen, die auch verzinst werden
muBten. Wenn auch die Regierung auf die Enteignungsbefugnis ver-
zichtete. so war dieser Verzicht doch nicht fiir immer gemeint. In dem
erwithnten Finanzbericht 18g2z heiBt es: ,,Vielleicht wird eine solche
MaBregel (nimlich die Enteignung) in der Zukunft nitig werden, aber
1B freiwilliger Verkauf geniigend viel Land zur

es besteht die Meinung, d:
Verfiigung stellen wird, damit ein Versuch mit diesem System der Neu-

kolonisierung (re-colonisation) gemacht werden kann, bevor man einen




anderen Schritt unternimmt.” Der Versuch, ohne Enteignungsklausel
auszukommen, erschien dem Landminister Mc Kenzie vorldufig aucl
nicht sehr gewagt, und zwar mit Riicksicht auf das ;_;rr-.],‘n_- I,;L]],{l{ii'lgf:h['ﬂ',
das er erwartete. In seiner Parlamentsrede vom 16. August 189z1)
bemerkte er, ,,daB er in den letzten Jahren viele Angebote von Grund-
eirentiimern erhalten habe, die dem Staate Land hiétten verkaufen

llen; er habe mangels

gesetzlicher Ermichtigung nichts tun koénnen.

Er erwarte dementsprechend auch fiir die Zukunft ein starkes Angebot*".
Offenbar hoffte er auch, dafl sich bei dem starken Angebot die Landpreise
von selbst regulieren wiirden. Wenigstens ging er auf diese Frage bei
der Beratung des Gesetzes nicht ein.

MaBgebend fiir den Verzicht der Regierung auf die Enteignungs-
klausel ist auBer diesem Gesichtspunkt zweifellos noch ein anderer Um-
stand gewesen: die Enteignung war eine dulerst radikale MaBregel, die
selbst in den Reihen der Regierungspartei viele Gegner hatte. Es
zeigte sich, daB trotz aller sozialistischen Ideale vielfach noch indi-
vidualistische Gedankengiinge herrschend waren, d. h. hier, dall man

das bestehende Privateigentum zugunsten der Allgemeinheit noch nicht
antasten wollte. Erst bei den Neuwahlen November 1893 verschwanden

diese Gegner der Enteignung?), und die Folge war dann, dall dem An-

gsgesetze von 1894 die Enteignungsklausel auf Antrag der Re-
gierung eingefiigt wurde.

Die Praxis des Gesetzes zeigte spiiter, daB Mc Kenzie die Stirke
der Position der Grundbesitzer bedeutend unterschitzt hatte. Die
Partei der Grundbesitzer, die konservative Opposition im Parlament,
die ithre Stirke richtiger als Mc Kenzie einschitzte, fiirchtete deshalb

von dem Gesetz nicht viel, und so erklirt sich der geringe Widerstand,
den sie dessen Zustandekommen entgegensetzte. Auch der Fiihrer der
Opposition (Rolleston) erkannte an, daBl in manchen Teilen der Kolonie
ein Bediirfnis fiir Ansiedelungsland bestinde. Er wendete sich nur da-
gegen, dall das Gesetz allgemein auf alle Teile der Kolonie Anwendung
finden sollte und schlug deshalb wvor, das Parlament solle in jedem
einzelnen Falle wie bei den wvillage settlements, wo ein Landriickkauf
notic werden sollte, entscheiden. Zum SchluBl erklirte er aber doch,
nicht gegen das Gesetz stimmen zu wollen, das mit 45 gegen 8 Stimmen
angenommen wurde. Die Haltung der Opposition wird auch dadurch
mit erklirt, daB der Riickkauf von privatem Grundeigentum durch den

|.

'E 3. F e

3 W. P. Reeves, State Experiments I, 5. 279.

Hansarc
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Staat zum Zweck der Ansiedelung sich her bei den village settlements
' ' and den Grundbesitzern keineswegs gefihrhche
atte. Von einer ,alarmierenden® Wirkung?!), wie

ner, die ja auch 1892 eingefuhrt wurde, noric man

- Land and Labour League geforderte Bodenverstaat

neg?)): fiir die inner: lonisa cam also prinzipiell nur der Ankaut
Land durch den Staat auf dem Wege freier Vereinbarung in Betracht
Neben dem Erwerb des Grundbesitzes offentlicher Korporationen unc
o I es sich bei Mill

taat solle das auf dem Markt befind-

das Prinzip durchbrochen, dal ler Landerwerb zum Zweck Innerei
Kolonisation nur auf dem Wege freier Vereinbarung erfolgen solle.
Gerade beziiglich des landwirtschaftlich unbenutzten Landes b merkt

ers): Wenn es bekannt geworden ist, was sie (ndmlich jene Linder

sind, ihre Quantitit, ihre Qualitit und ihre Lage, dann mub eine Kom-
mission eingesetzt werden, um zu priifen und zu berichten, welcher Teil
von ihnen fiir den GenuB der Freunde der Freiheit und Schénheit der

Natur offeneehalten werden muB, und welcher Teil von ihnen kultiviert

1) 'W. P, Reevt State Experiments I, S. 260.
Mill, Diss., Bd. IV, S. 206z, 256, 242.
Mill, Diss Bd. 1V, S

Y) Mill, Dis=,, Bd. 1V, S.
5) Mill, Diss., Bd. IV, 5,
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werden soll zum Wohle nicht der Reichen, sondern der Bediirftigen.

Hier wird also schon ein staatlicher Eingriff in das Privateigentum

sefordert. Wenn die Grundbesitzer das Land nicht verkaufen wollen,

as jene Kommission zur Bebauung empfiehlt, so mull, wenn der Staat

die Neukolonisation betreiben will, zum Zweck des Landerwerbs not-

ZwanesmaBregel erfolgen. Die Landenteignung zum Zweck

Wi '|'|E|:'

ereits vorgezeichnet,

innerer Kolonisation ist in diesem Vorschl

sondern die Frage,

wenn auch Mill diese Forderung nie erhoben

was seschehen soll, wenn die Grundbesitzer ihr Land nicht freiwilhig
veriuBern wollen, offen gelassen hat.

- Bediiritigen

IL." 1S SO VOITI Staal erwl rhent |._:|i_!!_ _--'Iil.Jll' Z111T1 Wi '5:_|- (

endet werden. Und zwar denkt Mill hierbel 1n erster Linie an die

- 1 3 | = | B,
unserer arbeltenden be-

Landarbeiter, als ,,den gedriicktesten T
volkerune*‘?). er folet hierin den sozialistischen Bodenreformern, die
2 auch die Bodenreform in erster Linie als ein Mittel zur Verbesserung

\ben, geht aber {iber di

4
L

Rt 1
Ll

r Lage der arbeitenden Klassen auigetals

hinaus. indem er seine Forderung nicht mehr nur aut die

arbeiter. sondern eanz allgemein auf die Bediirftigen bezieht.

Form der Vergebung des Ansiedelungsiandes sagt Mill ganz
lie Ansiedeluneg soll in Genossenschaften oder in einem be sonders ge-

small farming) erfolgen?).  Ge-

nossenschaftliche Landwirtschaft wohl im Sinne O'Connors zu

verstehen. withrend es beziiglich des small farming nicht wahrscheinhich

ist, dal3 Mill hier
Nirgends findet sich ein Anhalt fiir eine solche Auffassung. Einmal

ei allgemein an das System O’Connors gedacht habe.

spricht er zwar von ,grant of land in small parcels to respectable agri-

cultural labourers at a fixed rent‘“t), aber eben mit ausdriicklicher Be-

sch kune auf die Landarbeiter. Andererseits hat er sich wiederholt,

namentlich in seinem Grundri der politischen Okonomie als Bewun-
derer der in England so seltenen Kleinbauernwirtschaften, wie sie 1n
Frankreich. Deutschland und der Schweiz bestinden, gezeigt, und man
wird nicht fehl gehen, wenn man den Ausdruck small farming hierauf
bezieht. Auch der Art. 6 des Programms der Land Tenure Reform

Association verlangt, daB Land zum Zweck der Verpachtung an kleine

Bauern angekauft werden sollte.

1y Mill, Diss., Bd. IV, 5. 262.
3 Mill, Inss., Bd. IV, 5. 260.
3y Mill, Diss., Bd. IV, S, 250,
# Mill, Diss., Bd. IV, 5. 2406.
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1 die Rechtsf 1 solcher Siedelunger nshesondere ol e An
siedler Staatspichter werden sollten, sagt er nichts [edenfalls dachti
. :

er sich die Verwertung solchen vom Staate zuriickgekauften Landes so,

W1l Lande, das nos n Staatsbesitz war, und dessen
Ube1 o atelgentum er verhindert haben wollte Mit Bezus
: £ 1 L €l 1 hp || Ia Iuieestel 1 1111 :

Art. 6 s P L S0 al i B i 1 fi estellt v
g 1 { te [ { ng d »ocler irantieren
{ | I e1 [t ! 1 i
Was ] Stuart M geforder te, 1 I a neinen 1n .
leuseeld g Ans Ungse ' n I89 verwirklich orden bis
in dis elheiten der Besitzform des Pachteutes. Eine scheinbare Ver
schi lieet darin, dall man in Neuseeland von einer Bevorzugung
der Landarbeiter absah, Doch ist dies wohl nur eine auf die verschiedenen
: : ‘\I' Il- IS : | & | I LLELAL . “I.I'
chung e und der Ansiedelu olitil
[ up e gemeinsame Grundla;

euseelindischen Ansiedelungs

Aatifundien-

S

haft handeln, beiden ist der GroBgrundbesitzer der ékonomische

b) Die Wirkungen des Ansiedelungsgesetzes von 1892.

Die Voraussetzung des Riickkaufs von Land war die unbefriedigte
Nachfrage nach Farmland. Klagen dariiber, daB zu wenig Siedelungsland
gegeniiber der starken Nachfrage vorhanden sei, enthielten, wie bereits
erwihnt, in den goer Jahren die Berichte fast aller Kronlandskommuissare.

Eine Ausnahme machte eigentlich nur Southland, wo zeitweise geniigend
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viel Privatland auf dem Markte war, um der Nachfrage gerecht zu werden ;

aber schon 1808 kamen auch aus Southland?!) dieselben Klagen. Mc
Kenzie sagte gelegentlich der Beratung des Ansiedelungsgesetzes von
1894, dall der Landmangel am schlimmsten in Nord-Otago, Canterbury,
Marlborough und Hawke's Bay sei?). Namentlich Canterbury scheint
in schlimmer Lage gewesen zu sein. Denn 18g6 berichtet der Kronlands-

kommissar?®) von einer Abwanderung von Sohnen von Kleinfarmern,

von Landarbeitern, Handwerkern und Arbeitern aus dem Distrikt infolge
Landmangels.

[st die Regierung unter dem Ansiedelungsgesetz 1892 dieser Nach-
ITage gered ht geworden ?

Die erste Folege des Gesetzes war, wie Mc Kenzie erwartet hatte,
ein duberst hohes Angebot in Land an den Staat, namlich

18g2/g3 (6 Monate) . . . . 44 Giiter 132 955 Acker

TOOR 04 ok s e 5 T e e e LOZ i 13 2006

15604/951 sk o e o o T 075 239 3
354 Giiter 2 121 450 Acker.

Die meisten dieser Giiter lagen in den fruchtbarsten Provinzen der
Siidinsel. in Canterbury und {]l,|_'_-1|:"= also :.I']'_'LIIEL' da, wo _"‘s!"l‘_'-'-l'i_'f._”ll1l5_[r~—
land am notigsten war. Merkwiirdig war das Vorwiegen der mittel-

oroBen und kleinen Betriebe unter rooo Acker bei diesem Angebot.

X Zah [ ineeb Hiervor nter Hiervon in
Jahr 3 " Otago
Lruter I Lo T . W La
8, : ' >3 22 =2
I8G3/04 [02 47 20 o
1894/05 o8 108 az L7

Die mittleren und kleinen Farmer befanden sich vielfach in wirt-
schaftlich schlechter Lage. Der Kronlandskommissar von Canterbury,
wo ja die Mehrzahl der angebotenen Kleingiiter lag, fiihrt dies im wesent-
lichen auf folgende Griinde zuriick®): schlechte Bodenqualitit, Abge-
legenheit, schlechte Wegeverbindung und, bei den von Arbeitern be-

1y 186 C-1, S. 32 und 1898 C-1, 5. 27.

o =
%) Hansard 83, 5. 031
I1839b C-I, 2. I9

4) Das Jahr 1804/95 kann hier noch mitgerechnet werden, denn das neue Ansiedelungs-

gesetz wurde erst im Oktober 1804

% 18017 44 Giufter, wovon in Canter ry 22, 1n Otago —,
1894 102 Giiter, wovon in Canterbury 33, in Otago 3s.
1895 208 Giiter, wovon in Canterbury 115, in Otago 35, Nach C-1 der betr. Jahre.

% 1896 C-1, S. 17; Uberschuldung wird nicht erwahnt.
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die Hilfte seiner Fliche nicht verpachtet. Fast alles ange botene Land
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der Regierung zuriickgewiesen. Fiir die Zuriickweisung waren folgende
Griinde [||.‘|‘|'|;g,_'|-|:|-|ul' . Das .'[|',_'_:'1']H|Tt-|'u' I,.'|1|I1 Wwar .-'.‘ii'lf._:l' {211?1“].:”[1 nach
fiir die Ansiedelung ungeeignet, 2. der geforderte Preis war zu hoch,
. es bestand kein Bediirfnis fiir den Ankauf von Ansiedelungsland in

.

dem betreffenden Distrikt. Am hiufigsten wird der 2. Ablehnungsgrund,

am seltensten der 3. erwihnt!). In welchem Male die iiberméBigen
Preisforderuneen sich zeigten, geht aus einer Statistik hervor, die der
Landminister Mc Kenzie 1894 dem Parlament vorlegte. Hiernach
betrug der Wert von angebotenem Land nach der Einschitzung fiir die
Grundsteuer durch die Regierung £ 357804, der geforderte Preis aber
£ 527151, d. h. £ 169257 oder beinahe die Hilfte (47 %) mehr?)

Diesen hohen Preisforderungen stand die Regierung machtlos gegen-
iiber. Die Erwartungen, die Mc Kenzie auf das hohe Angebot in Land
oesetzt hatte, waren also keineswegs eingetroffen. Die Folge war, dall
die Regierung Land von solcher Qualitit, wie sie es fiir Ansiedelungs-
zwecke brauchte, preiswert kaum erhielt. Und zwar traf dies fiir groBe

nd Kkleine angebotene Giiter in gleicher Weise zu. Die Ansiedelungs-

DO drohte also zuniichst an den hohen Preisforderungen der Grund-
besitzer zu scheitern.
Weniger oft als wegen des zu hohen Preises wurden die Kaufangebote

les Landes fiir das closer settlement zuriick-

. r Ungeeignetheit «
cewiesen. Letzteres erfolgte nicht nur, weil das Land zu schlechten
Boden hatte oder weil es zu abgelegen war und Wegeverbindung fehlte,

sondern manches sonst geeignete Gut wurde nur deshalb zuriickgewiesen,
weil es zum Teil auch Land enthielt, das sich nur zur Weide eignete;
solches Weideland aber konnte in Stiicken von 320 Acker Grofe nicht
verpachtet werden?®). Eine Verpachtung in groBeren Stellen oder als
Weidepacht aber lieB das Ansiedelungsgesetz 1892 nicht zu.

Es zeigte sich also, dafl das Ansiedelungsgesetz 1892 als ein Mittel

ur Zerstorung des GroBgrundbesitzes ernstlich nicht in Frage kam,

daB die Regierung vielmehr bei dem Landriickkauf im allgemeinen vom

guten Wil

des Pomaha

en der GroBerundbesitzer abhing. Mehrere Kiufe wie der

<a in Otago muBten die Ansiedelungspolitik dem finanziellen
Ruin entgegenfithren. Das Fehlen der Moglichkeit, einen Druck auf die
Grundbesitzer zum Verkauf auszuiiben und die zu enge Bestimmung,

daB das Land nur in Stellen von héchstens 320 Acker vergeben werden
1} Nie wird zu starke hypothekarische Belastung als Grund angegeben.
) W. P. Reeves, State Experiments I, 5. 276.

% So 18g4 C-5: auch die Berichte C-1 1894 und 1895.
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hien der Ansiedelungs

Ber Erfolg beschieden
auBerhalb des An

h des Kaufs des Cheviot

den Staat hatte, das Gut zu semner, des

en .|':'_|'_'-Ci_5:'.a"|,|:'!,' mit e1mnem J”,I_E_Hi':ii.l:; von IO

geschitzt worden war Cheviot zu £ 305000,

wiithrend der Eigentiimer nur £ 260000 versteuern wollte. Die Regierung
zbeerte zunichst mit dem Ankauf wegen der Hohe der Summe und liel
vier Abschitzungen vornehmen, die alle weit iiber die Schitzung des

Eigentiimers hinausgingen. Die Frage war prinzipiell; denn es stand

1dbesitzern veranlassen wiirde, die Steuereinschatzung
anzufechten. So entschloB sich die Regierung nach langem Zdigern im
April 1893 zum Ankauf des Cheviot-Estate. Der streitbare | andminister
Mc Kenzie, von anderen als finanziellen Gesichtspunkten geleitet

er wies das Angebot eines Syndikats zuriick, das der Regierung Cheviot
fiir £ 300000 abkaufen wollte sah in diesem Kauf eine willkommene
Gelegenheit, dem Land ein Beispiel zu geben, was die Regierung aus
einem solchen zuriickgekauften Gut machen konnte. Cheviot wurde
fiir die Vergebung als Acker- und Weideland hergerichtet, und zwar, da

es nicht unter dem Ansiedelungsgesetz gekauft war, unter verschiedenen
Besitzformen. Ein Jahr nach dem Ankauf waren beinahe 7/ von der

1y 1894 C-1, 5. VI
Der Cheviot E

(Reeves, State Experimer

3) Das Folgende nac
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[liche schon vergeben (6gooo Acker). Die Bevilkerung hatte sich in
dem ersten Jahre um das Achtfache wvermehrt?). Dieses glinzende
Resultat war zweifellos ein Beweis dafiir, daB ein starkes Bediirfnis nach
Land fiir bona-fide-Siedler bestand.

Zugleich wurde es als Befihigungsnachweis der Regierung emp-
funden, zuriickgekauftes Land zu besiedeln, an Stelle eines Latifundiums
closer settlement zu setzen?). Diese ,,iJIJjI":'l-Il'H-"JIJ" hatte die Wirkunge,

dall die Gegner einer energischen Ansiedelunespoliti
i i | §

¢, namentlich der
Enteignung, aus dem neugewihlten Parlamente 1894 groBtenteils ver-
schwanden. Die Regierung zogerte nun ihrerseits nicht, diese giinstige
LLage auszunutzen und eine energische Ansiedelungspolitik in die Wege

zu leiten. Dies kam in dem Ansiedelungsgesetz 1594 zum Ausdruck.

c) Die Ansiedelungsgesetzgebung seit 1894.

Die Begriindung des Ansiedelungsgesetzentwurfes 1894 durch die
Regierung war

dieselbe wie 1892, oder sie nahm Bezug auf die erwiihnten
Mingel des ersten Gesetzes, so daB} sich ein niheres Eingehen hierauf
ertibrigt. Die Stimmung war im Parlament so sehr zugunsten der
Regierung, dall das neue Gesetz ernsthaften Widerstand nicht fand.
Auch ein Mitglied der Opposition duBerte sich: ,,Ich muB anerkennen,
dalB es unmoglich ist, irgend etwas zu tun, um dieses Gesetz zu Fall zu
bringen**). Das Ansiedelungsgesetz 1894 bildet die Grundlage der

folgenden Ansiedelungsgesetze, die im allgemeinen nur technische Ande-
rungen und Verbesserungen enthalten oder die Ansiedelungstiitigkeit der
Regierung ausdehnen. Dies gilt fiir alle Ansiedelungsgesetze bis 1908.
Das Gesetz von 19084%) stellt insofern etwas Neues dar, als es die Besitz-
form des Pachtgutes auf Grund eines 1907 erlassenen Landgesetzes
anderte, das auch sonst in mancher Beziehung eine Modifikation der
bisher ]‘-1'IIL1|;.;1|'H ].;:H-.i[u:]iti{ bedeutet.

1804 C-1, 5. VI/VII.

Auffallend war hierbei, daB das Publikum eine starke Vorliebe fiir die Erbpacht
zeigte. Die Regierun auf Cheviot urspriinglich mehr Land zum Kauf angeboten,
1 chlich spiter Bei dem zweiten Verkauf fanden sich keine Kiufer,
was indessen nicht Qualitit des angebotenen Landes zuriickgefiihrt
werden kann, Die Nachfrage nach Erbpachtland war indessen immer stark, so daB das ur-

spriunglich zum Kauf angebotene Land nachtriglich unter dieser Form angeboten wurde,
auch sofort Abnehmer fand. Hier AuBerte sich eben das Bediirfnis vieler nicht kapital-

ger Existenzen nach Land, und es zeigte si

h, daB die Erbpacht als ein willkommenes
Mittel zur Erreichung ihres Zieles von dieser Art Kolonisten angeschen wurde (1894 C-1, 5. 110).
%) Hansard 83, S. 631.
Y) Es heiBt bezeichnend nicht Land for Settlements Consolidation Act wie das Gesetz
von 1goo, sondern Land for Settlements Act 1go8.
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.nden wird eine Darstellung der Grundziige der Ansiedelungs

_-__L';__l]1|-|| Wi |'-.||'|'_ ||.]-.".':[h.'l |\.IIZ1! l“:' neueste |.'.!i

se1t 1604

wicklung, die Verinderung der juristischen Form des Pachtgutes nwm

deutet werden, da sie ithre Begriindun;

1o und Erklirung in der neuesten

Ipolitik hat, und dementsprechend

nachn emeil Darstellun der letzteren erortert werden kKann vel

S. 128ff. und S. 67 Auch auf Einzelheiten technischer Art kann bea

n  Beschrinkung unterworfen, daB Reserven und we hltitige
wwen nicht unter die Bestimmung des Ansiedelungsgesetzes fallen

1 SUes i T
Es Im . ur Land in Betra da 1sschlieflicl
11 1 | l 1 fj ki 111 " |1|| i L dl \\.I- L
{ BOO i Ankaul on Lar 1 Odel -I|I:||"|E|—

[ etztere Grundstiicke hatten keine oder doch nui

iche Zweckbestimmung: sie kamen

hochstens als Gartenpachtgiiter in Betracht. Uber diese, die auch sonst

manche Unterschiede gegen cl1e !'!i.-i”-j,- n Pacl '-_‘-».'|'L‘||'] aulwelsen, vereleiche

r. Landerwerb zum Zweck der Begriindung selbstindiger landwirt-
“-l':'lii1'.j'|f1!."]' E.“'Lf':I'iJl'.
In erster Linie handelt es sich um den Erwerb von erst- oder

zweitklassicem rural land zum Zweck der Schaffung biuerlicher Be-
triebe, daneben aber auch

b) von Weideland, das aber nur sekundire Bedeutung haben sollte.




2. Nicht der Errichtung selbstiindiger Betriebe, sondern zur Er-
leichterung der Bewirtschaftung wvon anderen Grundstiicken sollen
folcende Kategorien dienen:

a) Die sog. Heimstitten (homestead sites) fiir benachbartes hoch-
liegendes Weideland, dann aber auch

b) ganz alleemein Landstiicke, die zur Bewirtschaftung von benach-
bartem Weideland erforderlich sind (Ges. 1894, Art. 4, Ziff. 3 und 4;
ebenso die folgenden).

¢) durch das Ans.-Ges. von 1900 (Art. 6, Ziff. 5) wurde hierzu noch
die Méglichkeit des Landerwerbs gefiigt zum Zweck der Vervollstin-
digung oder Abrundung eines Pachtgutes, das auf Grund eines Ans.-Ges.
entstanden war.

[I. Die Formen des Landerwerbs durch die Regierung.

1. Die hauptsichlichste Form ist der Kauf, und zwar in zwei Ge-
stalten:

a) Der Kauf nach freter Vereinbarung geht wie nach dem Ans.-Ges.
1802 vor sich; auch die Funktionen des Board sind dieselben wie damals.
Das Ans.-Ges. 1901 (Art. 7) hat hierzu noch die Moglichkeit gefiigt,
dal nicht nur auf dem Wege der Verhandlung zwischen der Regierung
und dem Grundstiickseigentiimer Land gekauft werden kann, sondern
dal die Regierung auch bei Landauktionen kaufen darf?).

b) Landerwerb durch Enteignung (Ans.-Ges. 1894, Art. 61f.).

Das Verfahren war zunichst noch ziemlich erschwert, ein Zeichen
dafiir, dal die Enteignung doch im allgemeinen nicht populdr war.
Voraussetzung jeder Zwangsenteignung ist ein schriftlicher Bericht des
Board, durch den er das betreffende Gut zum Ankauf empfiehlt, und
in dem zugleich die Klassifizierung des Landes und die Preisschitzung
des Board enthalten 1st. Die Regierung mull dann den Fall dem Ober-
hause vortragen; erst wenn dieses seine Zustimmung gegeben hat, kann
die Enteignung vorgenommen werden. Hierber ist ausdriicklich be-
stimmt, daBl der Preis, den die Regierung zu bezahlen hat, nicht hoher
sein darf als die Schitzung des Board (Ans.-Ges. 1894, Art. 5: ebenso
die folgenden). Gegen die Festsetzung des Preises und gegen die Klassi-
fizierung des Landes steht dem zu enteignenden Eigentiimer die Be-
rufung an ein Schiedsgericht (Compensation Court) zu, dessen Vor-
sitzender der Oberrichter der Kolonie ist. Dieses entscheidet endgiiltig

1 Auch hier ist die Empfehlung durch den Board Voraussetzung des Ankaufs, Ob und
inwiewelt von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht wurde, 1aBt sich nach den Berichten C-1
und C-5 nicht feststellen.

Probleme der Weltwirtschaft. 26,
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(Ans.-Ges. 1894, Art. 61f.; ebenso die folgenden). Hierbei ist dem Eigen
tiitmer nicht nur der Wert des Landes, sondern auch der Gewinnentgang
zu ersetzen, der ithm infolge der Enteignung fiir seine Erwerbstitigkeit
entsteht Seit 1goo 1st das Verfahren dadurch wvereinfacht, dall die
Zustimmung des Oberhauses nicht mehr erforderlich i1st. Die zahlreichen

. | i

Bestimmungen, die im Laufe der Jahre fast in jedem Ansiedlungsgeset:

beziighch erlassen worden sind, betreffen nur die Technik

des Verfahrens und interessieren hier nicht

Inhalt

maximum"’ Art. 2: ebenso alle foleenden Ans.-(Ges.) ent-

der Eigentiimer hat das verzichtbare Recht,

eignet werd _
bei jeder Enteignung aus seinem Gute eine Fliache gleich dem erlaubten
Maximum auszuscheiden, und fiir sich zu behalten (Ans.-Ges. 1900,

Art. 8ff.). Dieses erlaubte Maximum betragt:

em Lande Ackerland) . . . . . . . 1000 Acker,
bei zweitklassizem Lande (Acker und Weideland ge-

mischt il LA S el L R el
be1 dnittklassigem Lande (Weideland) . . . . . . . 5000
klassizem Lande je 200 Acker,

ien von der Entelgnung aus-

hierzu kommen noch bel zweit- und

die als Heimstitte zusitzlich zu jenen
genommen sind (Ans.-Ges. 1goo, Art. 2; ebenso die folgenden). Innerhalb
5 Meilen von den vier Stidten Auckland, Wellington, Christchurch,
Dunedin betrug das erlaubte Maximum nach dem Ans.-Ges. 18g4
500 Acker (vgl. hierzu unten iiber Arbeiterkolonien), seit 1go8 nur noch
200 Acker (Ans.-Ges. 1908, Art. 2).

Ein Gut, dessen Fliche jenes Maximum nicht iiberschreitet, darf
nicht enteignet werden (Art. 7 Ans.-Ges. 1894; ebenso die folgenden
Uberschreitet dessen Fliche aber jenes Maximum und soll nur ein Teil
des Gutes enteignet werden, und will aus irgendeinem anderen Grunde
die Regierung das Gut nicht ganz kaufen, so hat der Eigentiimer das
Recht, von der Regierung den Ankauf des ganzen zu verlangen (Art. 7
Ans.-Ges. 1894; ebenso die folgenden).
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2. Die zweite Form, in der der Staat L.and erwerben kann, ist der
lausch. Es handelt sich bei dem Landtausch um keine neue MaBregel.
Seit 1801 bestand ein Sondergesetz, wonach die Hl.'.uit']'Lm;.{ l'i.'_'i'f'l!'iili;{'.'
Tausche, wie jetzt nach dem Ansiedelungsgesetz, vornehmen konnte.
Da es sich aber um eine Befugnis handelte, die in engem Zusammenhang
mit der Ansiedelungstitigkeit steht, wurde sie in das Gesetz von 1894
auigenommen. Art. 4, Ziff. 4 des Ges. von 1894 sieht den Tausch von
hochhegendem Weideland gegen nieder liegendes oder Ackerland. das
zur Ansiedelung geeignet ist, vor.

C. Der Jahreskredit wurde durch das Ansiedelungsg

esetz 1004

(Art. 23) auf £ 250000 erhéht. Seit 1897 (Art. 3) betrigt er £ 500000.

Wie beim Ansiedelungsgesetz 189z ist auch er im Consolidated fund fest-

gestellt. Die Beschaffung der Geldmittel zum Riickkauf des Landes

und fiir die iibrigen Ausgaben der Regierung unter den Ansiedelungs-
gesetzen geschieht durch Anleihen. Auch die Regelung des Anleihe-
verfahrens ist in den Grundziigen dieselbe wie 189z. Die Einzelheiten
werden 1n dem Abschnitt iiber die finanziellen Ergebnisse der An-
siedelungspolitik dargestellt werden (vgl. unten S. 115ff.).

D. Die Vergebung des Lan

I. Erbpacht wie bisher mit einem Pachtzins von 59. Durch den
Land for Settlements Act 1go8 wurde an die Stelle der Erbpacht die
sogenannte renewable lease gesetzt?). Dies ist eine Pacht auf 33 Jahre
mit einem Pachtzins von 415 % vom Werte des Grundstiicks, wobei
nach je 33 Jahren eine Neueinschitzung dieses Wertes stattfindet. Der
Piichter hat ein Recht, die Pacht nach jeder Neueinschitzung um weitere
33 Ja

schlossen. Indessen kann der Piichter bis zu go % des Kapitalwertes

es geschieht als:

u f =8
.,“"\l

ire zu verlingern. Der Eigentumserwerb ist auch hier aus
in Summen von je £ 10 abbezahlen; die letzten 10 % aber kann er nie
abbezahlen, so daB der Staat immer Eigentiimer bleibt. Sobald der
Piachter ein Drittel des Kapitalwertes seines Pachtstiickes in dieser Weise
bezahlt hat, ist er von allen Siedelungsbedingungen befreit, ausgenommen
die Pflicht zur Rentenzahlung und die Wohnpflicht?).

2. Small grazing run, d. h. kleine Weidepachten nach dem Land-
gesetz 1892. KEs ist dies eine Pacht fiir 21 Jahre. Die Fliche eines
solchen run durfte aber, zum Unterschied vom Landgesetz 18g2, 5000

) Vgl S. 128§,

%) Die Bestimmungen iiber die ganze oder teilweise VerduBerung eines Pachtgutes sind
dieselben, wie sie im Landgesetz 1802 (oben S. 471.) ganz allgemein fiir die Erbpacht sowie die
anderen Besitzformen festgestellt sind,

5‘
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Acker nicht iibersteigen. Bei dieser Pachtform handelt es sich also,
strenggenommen, nicht mehr um Pachtgiiter.

3. Von diesen Regeln werden einige unbedeutende Ausnahmen zu
i.;e'].:lh‘ﬂa'[]'

a) Die Heimstitten werden als Bestandteil des Weidelandes, dessen
wirtschaftlicher Zweckbestimmung sie dienen, behandelt, und die Erb-
pacht endet in diesen Fillen in demselben Zeitpunkt wie die Pacht des
Weidelandes (Ans.-Ges. 1894, Art. 55; ebenso die folgenden

b} Fiir Kirchen, ferner fiir Milch- und Butterfaktoreien, diirfen von
dem Ansiedelungslande kleine Stiicke bis zu 1 bzw. 5 Acker Grolle ver
kauft werden (Art. 64 Ans.-Ges. 1900 und die folgenden

E. Beziiglich der hypothekarischen Belastung der Pachtgiiter
‘de bestimmt, dal eine solche erst nach Ablauf des 5. Jahres der

rfoleen diirfe (Art. 60 des Ansiedelungsgesetzes 1goo, und der

F. Die Arbeiterheimstiitten (workmen’s homes).

Sowelt die Bestimmungen der Ansiedelungsegesetze, die fiir land-

wirtschafthiche Grundstiicke Geltung haben, auch auf diese Art von
|

Rentengiitern Anwendung finden, sind sie hier nicht erwihnt. Es sollen
E:'—.-r nur r1: 1‘[]1!':"x‘.'i!i!'|.1|l‘ E!:'['\'IP]':I'!ili]'lt"L] \‘-'i‘l'lll'll_ [)h' .'\]'ilt']l1|'1';‘|'.'i1[1-

T

stitten wurden durch das Ans.-Ges. 18g6 ins Leben gerufen (Art. 13
Zunichst sollte fiir Arbeiterhein innerhalb einer Zone
von 5 Meilen von den wier Stidten Auckland, Wellington, Christchurch,
Dunedin erworben werden (Art. 8 Ans.-Ges, 18g7). Seit 1899 (Ans.-Ges.

1stitten nur Land

Art. 6) 1st diese Moglichkeit dahin erweitert, dal} fiir erheimstiitten

auch Land innerhalb eines Ortes (borough) von mindestens 15000 Ein-
wohnern, oder innerhalb einer Zone von 15 Meilen davon, von der Re-

ler Kauf solchen Landes wie

glerung erworben werden darf. Waihrend
bei sonstigem Ansiedelungslande vor sich geht, gelten fiir die Enteignung
|

einige Besonderheiten. Zunichst ist gesetzlich bestimmt, dal Ent-

eignung moglichst vermieden werden soll. Art. g des Ans.-Ges. von 18qg
lautet: ,,Land soll nicht durch Enteignung erworben werden, bevor
Verkaufsangebote in geeignetem Lande fiir diesen Zweck (Arbeiter-
kolonien) gemacht worden sind, und wenn nicht der Board iiberzeugt ist,
dal geeignetes Land durch Kauf oder Tausch nicht erworben werden
kann. AuBerdem aber wurde bestimmt, dall die Fliche enteigneten

Landes — zuniichst bei den vier Stidten, spiter aber allgemein nicht

das (CI=

mehr als 100 Acker betragen diirfe; ferner war naturgemil «

laubte Maximum, gegeniiber dem der landwirtschaftlichen Betriebe,
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sechr herabgesetzt. Es betrug zuniichst 500 Acker (Art. 2 Ans.-Ges.
1894) wurde aber 1897 (Art. 5) auf 200 Acker ermiBigt. Seit 1899
(Art. 6) 1st bestimmt, dall der Eigentiimer innerhalb eines borough
noch 10, sonst noch 50 Acker behalten darf. Die Pachtform ist die
Erbpacht, seit 19o8 die renewable lease. Die GréBe eines einzelnen
Pachtgutes darf 3 (Art. 13 Ans.-Ges. 1896, seit 1goo (Art. 50) 5 Acker
nicht iiberschreiten.

Die Tendenz des Ans.-Ges. 1894, wie sie sich aus dessen Begriindung
durch die Regierung ergiebt, und der folgenden, ist dieselbe wie des-
jenigen von 1892, so daB sich ein weiteres Eingehen hierauf eriibrigt.
Es sollte verhindern, daB der Landwirtschaft durch Abwanderung vom
Lande noch mehr Blut entzogen werde, als bisher, und andererseits
sollte es denjenigen Elementen, die gerne Farmer werden wollten, die
Moglichkeit hierzu geben. Die Abwanderung vom Lande erfolgte eines
Tels in die Stidte. Mit Bezug hierauf sagt der Finanzbericht 105 des
Premierministers Seddon?): ,In diesem neuen Lande miissen MaB-
nahmen getroffen werden, um die Uberfiillung unserer Stidte, die in
der alten Welt so allgemein ist, zu verhiiten; wie Bojen, die dem See-
manne die Klippen zeigen, miissen fiir uns Armut, Laster, Erniedrigung
und Tod sein, die in jenen Stidten hausen, und die das Staatsschiff
gefihrden.” Die Abwanderung erfolgte aber auch von solchen Teilen
der Kolonie, wo alles zur Farmsiedelung geeignete Land bereits ver-
geben war, in diejenigen Teile, wo solches Land noch zu haben war.
Dies zeigte sich namentlich in Canterbury. 1896 berichtet der Kronlands-
kommissar?) — allerdings ohne Zahlenangabe —, daB eine Masse von
kleinen Herdenbesitzern, Farmern, Handwerkern, Arbeitern, die Land
haben wollten, nicht zu ihrem Ziele gelangen kénnten und deshalb
aus Canterbury auswanderten. Diese wandten sich vielfach nach der
Nordinsel, wo sich einzelne spiiter auf Ansiedlungsland (in Auckland)
wieder finden?).

Die Ansiedelungstitigkeit der Regierung war seit 184 eine viel
energischere wie vorher, was #uBerlich namentlich in der mehrfachen
Erhohung des Jahreskredits zum Ausdruck kommt. Wie sehr 1894
die Sttmmung fiir die Ansiedlungspolitik war, kann man auch deutlich
daraus ersehen, daB der Regierung ohne groBe Debatten das Recht der

') Richard John Seddon, 1893—1906 Premierminister,
) 1896 C-1, S. 19; vgl. oben S, 58/50.

Y 1909 C-1, S. 33.
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Enteienung :_-;-l;_-._-i'u-u wurde, was noch 2 _I-l1!!]"' vorher undenkbar

WEeSEeIn wWare.

Der bodenreformerische Charakter des Ans.-Ges. 1804 und damit

der folgend ist derselbe. wie der des Gesetzes von 18g2. Nur war
li.:l:]'l]"":'. '.-;;Il.\l |-:|I' ['|';‘.t'i!_'f|i][‘,f__:-‘.!\l.ﬁ.l--\lE d'l]l,_:l. :-II:_.l '-.-,',|‘|:|_ c!\.'|' I".Ili'alx.ll"

OININEeIn

Charakter des Gesetzes schirfer zum Ausdruck
Neu war die Ansiedelungsgesetzgebung auf die

SO ‘-.'.I']"i\‘,]';'._'jll'- ;:i"l'.]"'*. E*« i!.'_l'!l:_l'_: _‘-»i-s :I ||

diesen um ein Mittel, den
arbeitenden Klassen billigere und gesiindere Wohnungsgelegenheit als
in der Stadt zu bieten und 1h
Nebenverdienst zu ermoglichen also im Prinzip dasselbe, was die
Land Tenure Reform Association im Art. 7 ihres Programms verlangt

,Lindereien, die der Krone, 6ffentlichen Korperschaften oder Wohl-

. . sy
nen zugleich einen landwirtschaftlichen

ungen gehiren, sollen demselben Zweck (Bauernsiedelung
werden . . . ebenso zum Zweck der Verbesserung der

Seite der An-

1 arbeitenden Klassen.' Also auch diese &
siedelungsgesetzgebung lag durchaus im Sinne Mills. Auf seine Forde-
rung. das Staatsland zum Nutzen der Bediirfticen zu wverwenden, i1st

schon oben hingewiesen worden.

2. Die praktischen Ergebnisse der Ansiedelungsgesetzgebung.

Im foleenden werden zuniichst die Ereebnisse der Ansiedelungsgesetz-
_Q-i".]'_]',g_{ ZUTr |!;:|"~I|>]|!1‘;]1_' _-__---}:]';';t'], t werden, sowelt sie nicht die Arbeiter-
kolonien betreffen, abgesehen von einzelnen Hinweisen. Diese werden

in einem besonderen Abschnitt behandelt werden.

a) Das Ansiedelungsland.

Die Stirke der Nachfrage nach Pachtgiitern multe fiir die
l{l_:ii‘{unj_[ bei dem Erwerb des ..\II.‘-El'Il]l]l'lE;‘:-li![]Ilt'.‘- 111;1[.‘5_‘.:1'3'Jc‘[1t] ht'ﬁl.
Als besonders landbediirftige Distrikte sind hierbei dieselben anzu-
sehen wie 18g2. In ihre Reihe trat auch noch Auckland ein, wohin
aus verschiedenen Teilen der Kolonie eine starke Zuwanderung
herrschte. Seit 1804 konnte auch Weideland gekauft werden, aber die
Regierung mulite beim Ankauf alles Landes darauf sehen, dall den An-
siedlern gute Verkehrswege zum Absatz ihrer Produkte zur Verfiigung
standen. Ein Haupterfordernis war ferner, daB das Land preiswert ge-

kauft wurde.
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[. Fliche und Gliederung des Ansiedelungslandes.

Bis zum 31. Miarz 1911?) hat die Regierung im ganzen 209 Giiter
grolle und kleine, mit einer Gesamtfliche von 1252495 Acker gekauft.
Die Verteilung auf die einzelnen Distrikte zeigt folgende Tabelle?):

Distrikt ‘ Zahl Fliche Kaufpreis £ Sonstige Ausgaben £
A klan 20 279 108 _1-'.=|E-|IT-'| .‘;'_:, 286
Taranaki d . . S | 4 D09 ',-"_i“_i &) l""_-'.
B 20 13 415 I 88 ._ﬁ_.l_')
n 20 bo b2y b4 182
Nordinsel . . . . . 84 530036 2214811 245 00b
0 116 304 46 544
2 24 347 2 851
2 5125 2 QL5
307 755 I 77 ! 81 420
203 936 gt 288 8g 110
5b g2z 213 3587 20 000
Sadinsel . . . . . | 125 714 459 3351772 242 840

gibt folgende Tabelle Auskunft?

Jahrt) ‘ Zahl der Giiter®) Fliche (Acker)¥) Kaufpreis £%)
1804 5 [ 9113 36 787
E295 5 } | L& _1“:'. g
1596 14 30 394 | 155 880
1897 14 l 60 766 299 489
1808 13 | 42 848 147 990

2 n L e
130G 7 | aa 0h2 501 772
1500 16 | 66 076 43 717
101 (] : 46 159 g'.:3
1902 24 82 764 406 8oy
1903 15 | 70 Q72 558 135
1G04 8 | g5 100 263 669
1G05 7 | 104 141 424 QOQ
1G06 21 : 268 283 | 758 463
L19O7 7 | 8513 | 138093
1god 15 127 145 545 728
TG00 ] 72 049 339630
1910 I5 48 287 260 793
111 14 16 340 158 796

1
zus. | 200 I 252 4905 | 5 556 588

Uber die GroBe der angekauften Giiter vergleiche die beiden folgen-
den Tabellen:

Anmerkungen 1 bis 5 siehe S. 73.
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Aus der letzten Tabelle geht hervor, daB der Riickkauf von Land
sich in immer bedeutenderem Malle (abgesehen von 1g10/11) auf Giiter
iiber 2000 Acker GroBe ausgedehnt hat, eine Folge der Bestimmung,
dafl seit 1894 auch Weideland verpachtet werden durfte. In den oben
angegebenen Zahlen ist a

les unter den Ansiedelungsgesetzen erworbene
Land, gekauftes wie getauschtes, Heimstitten und Arbeiterheimstiitten
usw., mit einbegriffen.

Aus den Tabellen geht hervor, daB das meiste Land in den als
besonders landbediirftic bezeichneten Distrikten gekauft ist, daB sich
also die Regierung bei dem Riickkauf im allgemeinen von der Nachfrage

nach Land hat leiten lassen. Von dem Ansiedelungsland befanden sich
IQII in
Canterbury ... ¢ « v v« 245%
IMEED -5k Ve dhe Darh 2%
Hawkes Bay . . . . . . . 1549%
Auckland . . . « . . . ¢ 222%
Im ganzen . .. . #%8,3%,

d. h. rund 4, der ganzen Fliche.

[I. Form des Erwerbs.

Die Regel bildeteder Kauf, eine Ausnahme war Erwerb durch Tausch.
Eingetauscht wurden von der Krone 57767 Acker in 25 Fillen gegen
97438 Acker, die von der Krone dem Landbesitzer gegeben wurden.
Fast alles eingetauschte Land befand sich in Marlborough, nimlich
52008 Acker. Den finanziellen Ausgleich der Differenzen in der Fliche
der einzelnen Giiter zeigen folgende Zahlen:

Der Regierung wurden bezahlt . £ 6036
Die Regierung bezahlte den Eigentiimern £ 1035
Sie machte also einen Gewinn von . . . . £ 5001

1) Die Anderung, die die Ansiedelungstitipkeit der Regierung durch das Ansiedlungs-

gesetz rgo8 erfahren hat, kommt fiir den Erwerb von Land nicht in Betracht. Die Darstellung
kann daher bis 1911 tl'ul'-,'ll;;--]L||l',1 werden.

D 1911 C=5.

) Aus der Tabelle geht hervor, daB seit 1910 eine starke Abnahme im Ankauf von
Ansiedelungsland eingetreten ist, Auf die Griinde hierfiir wird am Ende des Abschnitts ein-
gegangen werden.  Sie liegen, wie hier gleich bemerkt sein mag, nicht in einer Anderung der
Ansiedelungspolitik. Zahlen nach C-1 und C-5. Vgl. auch die Tabelle S. r41.

) Hierunter wird das Finanzjahr verstanden, das am 31. Méirz endigt. Also z. B. 1894
bedeutet Finanzjahr 1893/94 usw.

¥) einschl. Arbeiterheimstiitten,
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ITI. Die Zweckbestimmun kauften Landes.

Weitaus das meiste Ansiedelungsland diente zur Begriindung selb-

cer landwirtschaftlicher Betriebe. Von den Ausnahmen inter-
1 1

den Arbeiterkolonien nur die Heimstitten, d. h. das Land,
egrindung einer Heimstitte fiir hochliegendes Weide-

kauften

Denn es kam auch vor, daB aus anderen g
liirfnis danach bestand, Heimstitten ausgeschnitten
tere Fall erlangte nur geringe Ausdehnung!?

Fliche Kaufpreis

|
-
-
1
EH
.

Ges . mn 2 fiir den Preis von £ 176331 Zum
k r ichtung landwirtschaftlich selbstindiger Pachtgiiter sind

1lso erworben worden 16g Giiter mit 1240268 Acker Fliache, d. h. fast

zu einem Preis von £ 5390257.

J.I
s 8
T o I
| 1) b T
{
A ¢
= () {
Flaw 41 OLO
[} 5 DoS
2 R . I
L]
I 2B I42 262
i .y 16
4 42
14 23 § O
| £ 1 i 0
I 4 81 675
1508 $ 623 8 =gz
1505 10 773 113940
T ) 5 178 10 155
IGO0 25 163 I21 252
211 534 I 127

1) Der Ankauf von L:
Weidelande ni
legentlich in den Berichten des Landdepartements erwahnt; jedenfalls ist auch ihre Zahl
und Fliche unbedeutend.

%) Hieriiber das Nahere im Abschnitt iiber Arbeiterheimstiatten: vgl. unten S. 1rzff.

, das zur Bewirtschaftung von hochliegendem benachbartem

1st, ist statistisch nicht festzustellen, nur einige wenige Fille werden ge-
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Es wurden also 16,88 % der Gesamtfliche des Ansiedelungslandes
enteignet; die Kosten hierfiir betrugen 20,249% der Gesamtkosten.
6 von den 13 enteigneten Giitern lagen in Hawke's Bay, 10 auf der
Nordinsel iiberhaupt und nur 3 auf der Siidinsel. Alle gehérten sie nach
unserer oben 5. 38 gegebenen Definition zu den GroBgrundbesitzungen.
Fiir Arbeiterheimstitten wurde keine Enteignung vorgenommen.

V. Die Qualitit und Lage des Ansiedelungslandes.

Da eine Karte aus technischen Griinden — der MaDbstab miiBte
zu grob genommen werden — mnicht beigefiigt werden kann, mul} eine
kurze Ubersicht gegeben werden, wie sich das Ansiedelungsland innerhalb
der einzelnen Landdistrikte verteilt?).

1. Auckland.

5 des mittleren Waikato, des groBten Flusses in

ker liegen am Kaipara-Harbour im Nordwesten des Distrikts, schon
sche Zone hineinreichend, und

Acker liegen an der Miindung des Whakatane an der Bav of Plenty.
"-I'.:]_'ii" 2 und 3 besteht fast nur aus Ackerboden. Das I.LLl]\] der erst n (;]'[E]J]_]{'_

shohe von 100 bis 300 m, stellenweise aber bis 700 m hoch, enthilt
2 Weide- und Ackerbaden.

sind bei allen drei Gruppen gut. Gruppe 2 und 3 liegen an der

1 gleicher Wi

Die Absatzwege

See und ha
fithrt die I
liegen einige der Giiter in nichster Nihe des Waikato und der Thames, die beide bis zu

n regelmilige Dampferverbindungen. Durch das Land der 1. Gruppe

tisenbahn Auckland-Rotorua mit verschiedenen Zweigbahnen und auBerdem

dem Ansiedelungsland hin mit Dampfern befahren werden.
2. Hawke's Bay.

I. 163776 Acker, also der griBte T

il des Ansiedelungslandes (rund §/.) befinden
sich am Ober- und Mittellauf der Fliisse, die sich siidlich von Napier in die Hawke Bay
ergielen, einige auch ganz im Siidwesten des Distrikts an der Grenze nach Wellington.
Es i1st Hiigelland bis 500 m hoch, und vorzugsweise als Weideland geeignet. Die
Giiter liegen teils unmittelbar an der Eisenbahn Napier—Wellington, teils sind sie durch
neugebaute Strallen mit dieser verbunden.
27886 Acker, d.h. etwa /. des Ansiedelungslandes im Distrikt iberhaupt liegt
um Gisborne, und zwar die Hilfte hiervon in der fruchtbaren kleinen Ebene an der

Poverty Bay mit gutem Ackerland, die dicht besiedelt ist, der Rest etwa 30 Meilen nérd-
lich Gisborne, auf halber Hthe der Hohenkette, die Hawke's Bay von Auckland trennt,
in erster Linie Weideland enthaltend ; Héhe bis 350 m. Die Giiter an der Poverty Bay

1) Die hier folgenden Angaben sind den Berichten des Landdepartements (C-1) und dem
New Zealand Official Yearbook 1g11, S. 831{f. entnommen, ferner nach den den Berichten
C-1 beigegebenen Karten zusammengestellt, die vom Landminister herausgegeben werden.
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ler Eisenbahn Gisborne—Waikohu (nach Nordwesten),

in der Nihe der Tolago Bay mit regelmiiBiger Dampfer

Ebene unmittelbar stidlich

n vier Giitern liegt eins im Norden, eins im Siiden, zwei

a1e enthalten gemischt Acker- und Weideland, dasjenige

t gutes A

6235 Acker im Norden in der \\-.L.’,:,'.||u ka-Ebene und in der Nihe einer der
wenigen Eisenbahnen des Distrikts

ichtigsten Flull Nelsons

aber auch Alluvia

I Acker am Oberlauf des Arnold-River an der Eisenbahn nach Greymouth,
Hiigell: in halber Hihe

2. 18g5 Acker an einem Neb

zwischen den .-\i]u-u und der See, meist Weideland enthaltend,
nflull des Hokitika, 12 Meilen von der Stadt Hokitika,

1d von derselben Qualitit wie 1

Hiigell:

d. Canterbury.
1. Nord-Canterbury: 86668 Acker, d. h. etwasweniger als ? s des Ansiedelungslandes

am Mittellauf des Waiau, Hurunui sowie ihrer Nebenfliisse. Das Land liegt zum Teil

in den FluBtilern, zum Teil auf den diese umgebenden Hohen, und teilt sich demnach
in Acker- und vor allem Weideland.

Mittel-Canterbury enthilt 35750 Acker, d. h. rund ? 10 des Ansiedelungslandes.

Hiervon liegt etwas iiber die Hi

fte (15258 Acker) auf der Banks Peninsula, der Rest
o =Y




in der Ebene westlich davon, vor allem am Mittellauf des Rakaia (Grafschaft Selwyn).
Das Land ist vorwiegend Ackerland, auf der Banks Peninsula zum Teil anch Weideland.,
Siid-Canterbury, enthidlt 185337 Acker, d. h. rund 3/, des Ansiedelungslandes

des Distrikts. Am Unter-, zum Teil auch Mittellauf aller Fliisse siidlich des Rangitata-

River in den Grafschaften Geraldine, Levels und Waimate. Das meiste Land liegt in den

Grafschaften Levels und vor allem in Waimate, hier an den Ufern des Waitaki in der
Canterbury-Ebene. Auch von dieser Gruppe ist das meiste Land Ackerland, nur einiges
Weideland findet sich in Levels und am Waitaki,

r s sind die besten in Neuseeland. Fast alles Ansiede-

Die Verkehrsy » Canterbur

lungsland liegt an oder in unmittelbarer Nihe der die ganze Canterbury-Ebene durch-
zichenden Eisenbahn Dunedin —Culverdeen (Nord Canterbury) und ihren Nebenbahnen.

Aulerdem be

ht ein en Wepgenetz guter Stralen.

9. Otag

1. Nord-Otago: 163341 Acker, d. h. 4/, des Ansiedelungslandes von Otago, liegen
im FluBgebiet des Waitaki an dessen Mittel- und Unterlauf, ein _'_[n'l':-[|.-_:|.'-:’ Teil aubBerdem
noch am Unterlauf des Waihemo bei Palmerston (Grsch. Waihemo). Etwa 1/, dieser
Fliche 1st Ackerland, der Rest Acker- und Weideland gemischt. Die Verkehrsverhiiltnisse

sind hier wie in Canterbury sehr gut: die Bahnlinie Dunedin — Christchurch und ihre

rdem besteht ein ausgezeichnetes

Zweigbahnen beriihren fast alle Ansiedelungseiiter, Aul

Wegenetz. Es handelt sich eben hier wie in Mittel- und Siid-Canterbury um die am

dichtesten bevdlkerten Teile der Kolonie. Der Rest des Ansiedelungslandes liegt im allge-
meinen i
2. Sid-Otago, nimlich 40226 Acker. Dunedin reicht das Hiigelland, die

Abdachung der Alpen bis an die See. In diesem Hiigelland befinden sich die zuriick-

cekauften Giiter, und zwar im FluBeebiet des Clutl

1, der bis zu dem Ansiedelungsland
von Dampfern befahren wird. Nur Pomahaka liegt etwas abseits, aber seit letzter Zeit

ist eine Eisenbahn (Balclutha—Kelso) in seine Nihe gefiihrt worden. In den FluBtilern

ist das Land durchweg Ackerland auf den Hiigeln ist es mit Weideland vermischt.

3. Zentral-Otago: Hier befinden sich 1269 Acker Ansiedelungsland dicht bei Alexandra
am Clutha (Grsch. Vincent), Acker- und Weideland gemischt, an der Eisenbahn Du-

nedin — Hyde.

10. Southland
. Im Osten am Mataura River etwas mehr als die Hilfte des Pachtgutslandes
03 Acker). Der Charakter des Landes ist derselbe wie in Siid-Ot:

Das Land liegt
Eisenbahn Invercargill —Wyndham —Mataura und ihren Nebenbahnen.

an der

2. Der Rest des Ansiedelungslandes liegt im Westen von Southland. nimlich 25629
Acker am Unterlauf des Waiau und des Jacobsflusses (Grsch. Leace). Ein Gut (Ringway)
2253 Acker liegt an der Eisenbahn nach Riverton, die anderen sind durch StraBlen mit
der Bahn verbunden.

Rechnet man die Angaben der Berichte des Landdepartements (C-1)
iiber die Qualitit des Ansiedelungslandes zusammen, so kommt man zu
dem Ergebnis, daB von dem Ansiedelungsland in der ganzen Kolonie
rund 244000 Acker, d. h. etwa Y/, als erstklassiges Ackerland zu be-

B =
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Enteignungsklausel der Regierung die _\H];;‘|it_‘]|]{1'|—i gaben,; einen Druck
auf die Grundeigentiimer beim Verkauf auszuiiben, beseitigt wurden,

und ob der Regierung die Beschaffung geeigneten, preiswerten Ansiede-

lungslandes weniger Schwierigkeiten machte, als unter dem Ansiedelungs-
gesetz 1802.
Das grofle Landangebot an den Staat, das die Folge des Ans.-Ges.

1592 gewesen war, setzte sich auch nach 18q4 fort (vgl. die Tabelle auf

F

S. 142). Bis 1911 wurden also 12,3 Millionen Acker Privateigentum der

Regierung zum Verkauf angeboten. Was diese Za

1l bedeutet, kann
man daraus ermessen, daB heute (am 31. Méirz 1911) die Fliche des

te mit einbegriffen — rund 1914 Millionen

Eigentumslandes — Stiic
Acker betrigt!). Weit mehr als die Hilfte alles Eigentumslandes war
der Regierung also zum Riickkauf angeboten worden, nimlich beinahe
s (62,8%). Dieses aullerordentlich hohe Angebot ist im wesentlichen
aul dieselben Griinde wie vor 1894 zuriickzufiihren. Hinzu kommt aber
noch der treibende Einflul der Grundsteuer, die die grofen Grund-
besitzer zum Verkauf ihrer Giiter veranlaBte, namentlich als die Ein-
ladung zum Verkauf durch Steigerung der graduierten und der Abwesen-
heitssteuer immer deutlicher ausgedriickt wurde. Bei der groBen Be-
deutung der Grundsteuer iiberhaupt fiir die Verminderung der neusee-
lindischen Latifundien, die — wie hier vorweg bemerkt sein mag — seit
1892 tatsichlich eingetreten ist, kann es keinem Zweifel unterliegen,
daB sie die treibende Ursache jenes Angebots war. Es bestand ja auch,
wie die recht hohen Durchschnittszahlen zeigen, zum grofen Teil aus
Latifundien. Uber diesen EinfluB der Grundsteuergesetzgebung, der
hier nur angedeutet werden kann, werden unten in dem Abschnitt iiber
den EinfluB der Ansiedelungspolitik auf die Volkswirtschaft Neuseelands
nihere Ausfiihrungen gemacht werden (vgl. S. 123ff.). Wie vor 1895
war auch spiiter nur der kleinste Teil, 2,4 Millionen Acker, d. h. etwa
'/s des Angebots?) vom Board der Regierung zum Ankauf empfohlen
und 4/; als unbrauchbar zuriickgewiesen worden. Dieses Resultat ist

nicht viel besser als dasjenige vor 18g5. Denn es muB beriicksichtigt
werden, dal seit dem Ans.-Ges. 1894, das den Ankauf von Weideland
zulie, eine groBere Zahl der angebotenen Giiter, insbesondere der GrofB-
giiter fiir die Zwecke der Ansiedelungspolitik als geeignet beurteilt werden
mubBte wie frither. Von diesem Fiinftel des Angebots, das der Board
') 19575281 Acker nach dem New Zealand Off. Yearb. 1911, S. 520.

*) Genau 2430419 Acker, d. h. 19,79, des Angebotes von 12301855. Gekauft wurden
1252495 Acker, d. h, 10,189
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zum Ankauf empfohlen hatte, wurde aber wiederum nur etwa die Hilfte,
niamlich 114 Millionen Acker, d. h. rund '/,, des angebotenen von der
Regierung angekauft. Wenn sie nur soviel Land erwarb, so war hieran
Denn mit dem Ankauf

nicht die Begrenztheit des Jahreskredits schuld

ler 114 Millionen Acker Ansiedelungsland erschiopfte die Regierung die

|

ihr zur Verfiigung stehenden Geldmittel keineswegs. Ihe Ausgaben
betrugen im ganzen rund 6 Millionen £, 515 Millionen zum Ankauf von
Land, und % Million fiir Vermessungen, Wegebau usw., wiihrend der
Regierung 7,85 Millionen zur Verfiigung gestanden hiitten' Sie blieb
also um beinahe 2 Millionen hinter dem Kredit fiir Ansiedelungszwecke
zuriick, den sie nur zu 34 verwendete

Der Regierune wurde also wieder mehr brauchbares Land zui
Kauf aneeboten als sie tatsiichlich kaufte. Wenn sie aber nicht so viel

nd erwarb, als ihr moglich gewes wiire, so lag die Ursache hierfii

noch in einer verminderten

weder in finanziel
Nachfrage nach Ansiedelungsland; diese ist bis heute noch sehr stark,

hnt wird. Ebensowenig

ie in jedem Bericht des Landdepartements erw

ist von einem Abflauen der Ansiedelungspolitik im allgemeinen die Rede.

Es deutet also alles darauf hin, daB die Ursache fiir die nur teilweise

ing des Jahreskredits wie unter dem Ans-Ges. 1892 1n den

Preisen des Ansiedelungslandes zu suchen ist

Seit Anfang der goer Jahre erlebt Neuseeland eine ununterbrochene
Periode steicender Preise. Diese Entwicklung konnte natiirlich nicht
leo VO \,..[]Lll-_'[l’.ll

o0 Wwar al

hne EinfluB auf die Bodenpreise bleiben. So
mit hohen Bodenpreisen zu rechnen. Die Regierung war an die Preis
h d gebunden. Wo diese niederer war als der

schitzung durch den Bo:
vom Grundeigentiimer verlangte Preis, blieben ihr, wenn Verhandlungen

n, zu enteignen oder zZu ver-

kein Ergebnis hatten,

in der Reeel das letztere. Die Berichte tiber die Ans.-Ges.

zichten. Sie tat
seben iiber diese Verhiiltnisse kein genaues Bild, da am Ende des Be-
richtsjahres immer noc h iiber eine ganze Reihe von Angeboten nicht
entschieden war. Aber was sie angeben, ist schon bezeichnend genug
Uber die Verkaufsangebote der Grundbesitzer, die vom Board zur
der Regierung empfohlen waren, lautet die Ent-

welteren Priufung
Labgelehnt, da fiir Ansiedelungs-

scheidung entweder , gekauft’” oder

Iy Namlich von 18gz—0aa soooo £ jiahrlich
Q7 250000 .
et 1 8G7T 500 000 £

/ - e
%) Vel hieriber den Abschnitt iiber die finanziellen Ergebnisse der Ans.-Gese tzgebung,
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zwecke ungeeignet” oder , Eigentiimer lehnte den ihm angebotenen
Preis ab® oder ,,unentschieden. Die — wie gesagt — unvollstéindigen
Berichte geben nun folgendes Bild: Bis 1909!) waren der Regierung
523 Giiter zum Ankauf vom Board empfohlen worden. Von diesen
wurden 180 angekauft. Von dem Rest — 343 Giiter — wurden 48 wegen
threr Bodenqualitit oder wegen Abgelegenheit von der Regierung
zuriickgewiesen, 159 aber als Ansiedelungsland sonst geeignete Giiter,
d. h. beinahe die Hilfte der zuriickgewiesenen, nur wegen zu hoher
Preisforderungen der Eigentiimer.

Die Moglichkeit liegt vor, daB der Board die der Regierung zum
Kaufe angebotenen Giiter zu niedrig einschiitzte, und zu hohe Preis-
forderungen fiir Grundeigentiimer gar nicht vorlagen. Ob, und in welchem
Malle das geschehen ist, kann nach dem zur Verfiigung stehenden Material
nicht festgestellt werden. Gerade in einer Periode steigender Preise
mubite der Board mit besonderer Vorsicht zu Werke gehen. Hierzu
bemerkt der Land Purchase Inspector in seinem Berichte (C-5) 1g10:
,, .8 scheint eine iibergroBe Nachfrage nach Land zu bestehen: aber der
Board sieht sich der schwierigen Aufgabe gegeniiber, geeignete Grund-
stiicke zu finden, zu einem Preis, der es erlaubt, diese in entsprechend
groben Farmen zu verpachten bei einem Pachtzins, der den Ansiedlern
die Moglichkeit einer rentablen Wirtschaft bietet. In keiner Zeit in der
Geschichte der Kolonie waren die Einkiinfte von den Schaf- und Rind-
viehherden so grol3, wie im letzte n Jahr. Wenn man darauf zihlen kénnte,
dall diese Einkiinfte so weiter bestehen, so wiire der Ankauf von Land
leicht, aber man darf nicht vergessen, daB es Zeiten der Depression
gegeben hat, wo unsere Ausfuhrartikel nicht viel mehr als die Halfte,
wie jetzt, einbrachten, und man kann nicht sagen, wann das wieder
eintritt. Der Board sieht sich deshalb veranlaBt, groBe Vorsicht bei
einer Empfehlung zum Ankauf walten zu lassen.” In seinem Berichte
(C-5) 1911 dublert er sich ganz kurz, daBl die Preise zwar nicht mehr so
hoch wiiren als 1910; im Norden seien sie aber noch duBerst hoch (ex-
cessive). Der Board konne aber kein eroBes Gut zum Ankauf empiehlen,
da die Preise doch noch allgemein zu hoch wiiren, um Ansiedler zu einem
angemessenen Zins auf das Land zu bringen.

Die Hausse der Jahre 19ro und 1911 ist also die Ursache dafiir,
dall seit 1910 so wenig Ansiedelungsland von der Regierung angekauft
wurde. DaB in solchen Haussezeiten ohne weiteres keine groBe Geneigt-

1) Seit rgog werden keine ins einzelne gehenden Berichte mehr iiber das zum Ankauf
empifohlene Land ausgegeben.

Probleme der Weltwirtschalt, 26 b

T

A |

i




L-
L

belr den G 1 bestan r Lai ‘U elnem mald 1
Tels 1% . I, V&I I \ L \ 1 erl ) er INeust
- =ill \I' | I ] | | 1 | 1 |
Haus , S . n die beider
L= B 5 L b IGIO 1Im | | 11
E ¢ { Jafii . 1l en si 1
1 1 I 1 L ol e { 1 1 rglaren 1
L A 1 \ i 1 . I | A i i 5 i ti
24 el "\.-\ 11 Vil | |- i 1 1 :\ 11
) s [ 1 [ I 1 1 N1 1 LI
Vi [ ! L A L 1 1 1

: B . :
1 i } L 1 |
I )
f | i { k | I
( | : . AY .
|l 1 oM i i 1 11 I
’r o
Preis : . \ zuriickgefiihrt werden. B
: 3 1 -
, I 114 e iibertriel 01 uneen di

] L s 1 shet 1 JO0 = WEISEN wleder daran
die 1 - . chen den von Eigentii n g
€Il U ( vom Boar ! 1 P ] ch
um sie a ndigen Mif ea ben ko )
[\' 181 o | I 1111 { . } | I {
s { V [T+ lal dert
I 1 | I Al 1 unt ( 1 A 1ediun
eset S€1T 18G4 - A 1 nicht in dem Mali
e unte I Ans.-( [OHO2 1ITCh i ehemm
Es er L) U he Frage, « 11 L1 cntelgnungsklausel diesen

Widerstand der Grundbesitzer gegen die Ansiedelungspolitik zu brechen
geeignet gewesen wire. Wie aus zahlreichen Zeitungsartikeln?®) hervor

. I ) C-5 el I ent en sind
Dal lem Ar il | leck m
Ih Lertung h Zi 1 1seel, 7 1 1Ur von
lon. W. P, Red | | t nt I '
1 1 1 Hi n auf Ze 120t h
1 "
1 1 LR 1 1 1 II { L& i Il | 1 | Y 1t | i1




— 83 -

geht, wurde die Mdaglichkeit der Enteignune von den Grundbesitzern
nicht sehr gefiirchtet. Die Regierung hatte immerhin mit einer starken
Unterstromung zu rechnen, die der Enteignung feindlich eegeniiber-

stand. Sie zogerte demgemiB mit der Anwe ndung der Enteignungsk

ausel,
wie dies bei einer so extremen Maliregel ja auch natiirlich ist. Sehr be-
O E.;!. nd in dieser Ri i|1,I:|.='.-, i.ni, dalB die J';ilif"ill_;l]l.'['. nin t|=.'i' E\f:_';;‘t.'] l]if‘|if_'

selbst Elgentiimer waren. sondern Vermogensverwa

ter; in manchen
\aften. Nur vier der 13 ent-

I“iillen handelte es sich auch um Landgesells

eigneten Giiter gehorten physischen Personen, und unter diesen 4 waren

3 in Hawke's Bay. Vor 1900 war das Zéeern der Regierung, Enteienungen
vorzunehmen, worauf die Landberichte gelegentlich hinweisen. auch

o |
durch die Schwerfallick

des Verfahrens veranlaBt, das bei jeder
Enteignung die Mitwirkung des Oberhauses vorschrieb. Als 1900 das

Verfahren vereinfacht wurde, wendete die Regierung die Enteignung

ofters an, vor allem in Hawke's Bay, wo der Widerstand der Grundeigen-
timer am stirksten war. Anders konnte sie dort offenbar kaum zu
geeignetem Lande kommen: 6 von 26 Giitern, beinahe die Hilfte der
Fliache 01 -“-:_‘, Acker von IG3 115 sind 1n Haw |\'+,':«' “:l_‘\' :'I]'ie'i"_;ni-t,
Der Widerstand, der zu enteignenden Grundbesitzer scheint immerhin
noch recht energisch gewesen zu sein, was Verziogerungen des Verfahrens
vor dem Schiedsgerichte mit sich brachte. Der Finanzbericht 1907 des
Premierministers Sir Joseph Ward!) bemerkt mit Beziehung hierauf.
dall es hiufig notig gewesen sei, eine Entsc heidung des Schiedsgerichtes

herbeizufithren, um 2zu der Festsetzung des zu zahlenden Preises zu

gelangen. Deshalb schliigt er vor, das Schiedsgericht solle von jetzt ab
an die amtliche Feststellung auf Grund des Landeinschitzungsgesetzes
Valuation of Land Act 1896) gebunden sein. Diese Neuerung fiihrte
das Ansiedlungsgesetz 1go8 auch ein (Art. 31). Zu der amtlichen Ein-
schiatzung wurde aber hiernach noch ein Zuschlag gewithrt, und zwar
bis zu einem Wert von £ 50000 109%, fiir einen Wert iiber £ 50000
noch 5% des unverbesserten Bodenwertes,

Emme allgemeine Wirkung der Enteignungsklausel dahin, daB die
Grundbesitzer zum Verkauf gefiigiger gemacht wurden, ist nicht fest-
zustellen. Wenn auch in neuester Zeit in Hawke's Bay und teilweise
auch sonst der Durchschnittspreis fiir Ansiedlungsland eine sinkende
Tendenz aufweist, so ist dies darauf zuriickzufithren, daB die Regierung

als Ansiedlungsland in immer steigendem MaBe Weideland, d. h. zweit-
1) Sir Joseph Ward, Premierminister seit 1906, wo er dem im selben Jahre verstorbenen
Seddon nachfolgte; auch er gehort der progressiven Partei an.

o*
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ieces Land ankauft, das billiger ist als das Ackerland in den Ebenen.

B. in Canterbury, seit 1910 wieder zum vorwiegenden

n Ackerland

he (vgl. Tabelle S. 142

iibereeht, schnellt auch sofort der Durchschnitts-

-
o

is in die H

b) Die Besiedelung des zuriickgekauften Landes.

[. Nach dem

if Staatskosten WENI notwendl €n
Weee, Briicken usw ¢ 1 emnzelne Pa tucK
1 11¢ L da LITIE] LI115C1]

Art. 109 Land-Ges. 1892 Das Maximum, nach

halbe Quadratmeile (320 Acker), wurde 1594
Acker, erhoht Seit 18g7 (Verordnung vom
triigct das Maximum sogar 1000 Acker Diese

reg |:.|,'\.. 11, I |i_'| &S ' :a ]L| -:;l 111 \||.
um zweitklassizes Land (Acker und Weideland

ras vor allem auf die hohen Bodenpreise zuriick-

den Arbeiterheimstitten hatte weder ein Ges

vorgeschrieben, ob die Pachteiiter in kleinen

N7 LI.E',_-;. f‘=||!::"_l, dale von
auf Latifundien vor. Der emnzige

einem Latifundium ist Matamata (42738 Acke

hip angelegt wurde, well diese Siedelung ab-
und Handwerker, sowie Arbeiter fiir den Be-
siedelt werden muliten?

r einzelnen Pachtgiiter bel rural land.

werber nicht ohne weiteres, sondern dessen

bor wrher einer eingehenden Priifung unter-
orten?
1 \ an 1 a 1 AL 3 1
S ng, D haftlich nz } 188 )
L=
U 1 B« r n naturlich ie 1892 nur ein « P; tput erhalter




A. e Person des Bewerbers. — Zunédchst folete man hierbei den
allpemein fiir die Bewerbung um Kronland geltenden Grundsitzen.
Nach den Verordnungen vom 10. November 1893 und 10. Januar 1895
war die Bewerbung an ein Mindestalter von 17 Jahren gekniipft (Art. g2
Land-Ges. 18g2). Der Bewerber mullte versichern,
dall er selbst der Bewerber sei,

b) dall er nur fiir seinen eigenen Gebrauch und Vorteil, nicht aber
direkt oder indirekt zugunsten anderer die Bewerbung vornihme (Art. 95
Land-Ges. 18092

¢) daB er nicht Eigentiimer oder Besitzer von irgendwelchem Land

in der Kolonie sei, dessen Flii

he mit dem Pachtgut, um das er sich
bewirbt, zusammen mehr als 320 Acker betrage. Dies Mal wurde spiter
auf 640 und 1000 Acker erhoht.

Diese Versicherung erfolgt durch eine sogenannte , ,Erklarung*’

declaration). Wissentlich falsche Angaben in dieser Erkldrung ziehen

nicht nur die Zuriickweisung der Bewerbung, event. den Verlust des
Pachtgutes und der etwa bezahlten Pachtsumme nach sich, sondern
wuch Geld- und Gefingnisstrafe (Art. g8 Land-Ges. 18g2).

Diese Bestimmungen haben naturgemil den Zweck, das dummyism
und die Bildung von GroBerundbesitz zu verhindern. Sie zeigten aber
R B o i< ertheblicke Maneel. Es hatte sich ein - Familiend
111 der rraxis erneblicine vangceil. S Natie Sicll €1n ,_l;:ﬂ]l 1eNndummvisin
ausgebildet. Der Kronlandskommissar von Otago berichtet 18g6 hier-

|

iiber?): , Fiir 134 Pachtstiicke, die in diesem Jahre vergeben wurden,
gingen 1934 Bewerbungen ein. . . . Diese hohe Zahl riihrt daher, dal3
die Bewerbungen oft von ganzen Familien fiir eine Anzahl von Pacht-
stiicken in vielen Fillen fiir dasselbe Stiick — eingehen, wobei diese
die Absicht verfolgen, sich einen Erfolg bei der Vergebung zu sichern.
Jedes Familienmitglied von geniigendem Alter giebt die erforderliche
Erklirung ab, obwohl es oft offenkundig genug ist, dafl die Absicht
besteht, nicht mehr wie ein Stiick zu pachten. . . . Dal eine so grole
Zahl von Bewerbungen stattfindet, wird dadurch erleichtert, dafBl bei der
Bewerbung kein Geld hinterlegt werden muBl. Das einfache Austiillen

1
eines Formulars gibt dem Bewerber die Moglichkeit eines Erfolges bei

der Vergebung. Ferner kann jeder Bewerber sich um eine behebige
|

Anzahl von Pachtgiitern bewerben, soweit es die Fliachengrenze erlaub
trotzdem er nur ein Pachtgut erhalten kann, welches auch seine Grolle
sei. . . . Unter dem jetzigen System fallen die Pachtgiiter oft in die
Hand der am wenigsten wiinschenswerten Kolonisten.*

1Y 1806 C-1. S. 28: ebenso 1500 G-k
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Jer Board hat die Auswahl der Ansiedler vollkommen in der Hand,
indem er solche Personen, die ihm als Ansiedler nach dem Inhalt der
Deklaration ungeeignet erscheinen, von der Bewerbung um das Pachteuf
ausschlielien kann. Art. 49 Ziff. 15 des Ans.-Ges. 1goo bestimmt : . Wenn
ein Bewerber dem Landboard in irgendeinem wesentlichen Punkte keine
zuinedenstellende Erklarung gibt, kann der Landboard durch BeschluB

ine Bewerbung zuriickweisen, und in diesemn Falle ist die Zuriick-

welsung endgiiltig.” Was als ein wesentlicher Punkt anzusehen ist

sagt das Gesetz nicht, sondern iiberliBt dies ebenfalls dem Ermessen

B. Sind die Erklirungen als befriedigend befunden, so kann, wenn

sich nur ein Bewerber fiir das Pachteut meldet, der Pachtvertrag ohne

iteres abgeschlossen werden. Finden sich aber, wie es die Regel ist,
mehrere gleich geeignete Bewerber, so findet eine Verlosung (ballot)

statt.  Der AbschluB des Pachtvertrages erfolet durch Zuteilung des

Pachtgutes an denjenigen, der bei der Verlosung siegreich hervorgegangen

L

1st. Das Pachtsut wir

lastenfrei begriindet!
des Vertrages legt dem Pichter eine Reihe von Ver-
tl

dali das Pachtgut, einschlieBlich der schon bezahlten Pachtgelder, an

pilichtungen auf, deren Nichtbefolgung im allgemeinen zur Folge hat,

den Staat zuriickfillt (Art. 100 Landgesetz 18g2).

I. Die Zahlung der Pacht (59 des capital value, d. h. des Boden-

wertes, der gleich ist dem von der Regierung gezahlten Preis, zusitzlich

der Kosten fiir Vermessung, Wegeanlage usw.?). die aber, zum Unter-
schiede von der Erbpacht des Landesgesetzes 1892, prinumerando zu

erfolgen hat. Ebenso ist es bei der renewable lease.

2. Die Wohnpilicht, nach dem Landgesetz 1802. Sie beginnt in
Busch- oder Sumpfland innerhalb 4 Jahren, in offenem oder teilweise
offenem Lande innerhalb eines Jahres nach Zuteilung des Pachtgutes.

Zum Unterschied von dem iibrigen Kronland ist auf den Pachtgiitern

die Wohnpflicht nicht zeitlich begrenzt, sondern dauernd.
3. e Verbesserungen sind niederer bemessen als bei den ent-

sprechenden Pachtformen auf dem iibrigen Kronland. Sie betragen fiir

1 Jahr nach AbschluB des Pachtvertrages 215 % des capital value,
2 Jahre ,, ki 1) 1 weitere 2145 % |, ) -
O 1) yi o - s o .;’_12”‘-. 23 i 53

') Diese Bestimmung ist nicht ausdriicklich im Gesetz enthalten: sie ergiebt sich aber

daraus, daB auBer dem Pachtzins den Kolonisten keine /,;1'_".[:”1-:_-.‘-“ treffen konnen.
) Art. 2 Ans.-Ges, 1894; cbenso die folgenden.
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Hierzu treten noch substantial improvements wie bei dem
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von welteren 2 Jahi

Der Wert der substantial improvements mull bei er

Weideland 10 Shilling, bei zweitklassigem 5 Shilling pro Acke

Kronland (lease in perpetuity und renewable lease
Hiermit r der Pachtvertrag nicht erschopft. es wi 1 VIt
nehi ch feldpolizeiliche Bestimmungen, und solche iiber die wirt
hiche Benutzung des Pachtstiickes getroffen (Verordn. vom 10. Jani
1805 Der Pichter mull zunichst innerhalb 2 Jahren sein G 8
ziunen und diese Einzaunung in egutem Zustande erhalten. Diese Ma
oel 15 Ip . m S 1 { 1 die, namen L1 S




T

der ersten 6 Pacht i;|'||'-- betragen. Wihrend der ganzen Dauer mul3 der
|

Pichter mindestens zwel Drittel des run als dauernde Weide erhalten.

[ll ."\]li--'."] {111 l:':" _[h ]~_‘]:['.|.fir1:'| ‘| ‘ ]i;,‘

Das Ergebnis der Ansiedelungspolitik beziiglich der Besiedelung der

achtgiiter am 31. Mérz 1911 driickt sich in folgenden Zahlen ausl):
/'I der Pachteiiter e S et e 4.4
Zahl der small prazing runs: . . . . 4. s « & & IT
Zahl der auf Ansiedelungsland
Zahl der auf Ansiedelungsland lebe
Wert der Verbesserungen auf A

Die DurchschnittsgroBe eines P:
St I1STIE 11 die GrolBenklasse Pa
] iche Bemerkungen hic¢ T Wenn

der Pachtgiiter

. S )
LSETOLE CE] e1n-

die DurchschnittseréfBe fiir die Stellen auf jedem einzelnen

uften Gute ermittelt wurde. Bel der Zusammenstellung der T:

sind die Arbeiterkolonien und die Heimstitten

1 ¥ 1 ey | - i ' B4 1~ ] el 1 (| |
S0 dab s1e Ssichh nur aut die landawirtsciiattlic

1 A, 15T - ¥ | . P . - - [ " Falys T ~+
depachten bezieht. Die Zahlen sind diejenigen fiir das Jahr 1903,
< J o

R
T

a seither genaue Angaben iiber die einzelnen Pachtgiiter nicht mehr

: :
FeTnacnt werden.

Die Tabelle g1ibt natiirlich nur ein durchaus unvollkommenes Bild

aus folgenden Griinden: Einmal sind in den angegebenen Zahlen die
Weidepachten enthalten®)., Ferner aber wurden die zuriickgekauften

Giiter nicht immer in gleichmilbig grofen Stellen verteilt, vielmehr kam

rn solche Weid: Inen Fall
icht f Wo di |1;i"- iIH.,' I'Ii'.';'\ I '.-;l' ':|': die Weide-
pacht vor, da ja rooo Acker das Maximum fiir i E wcht oder renewable

lease 151
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es manchmal — allerdings selten — vor, daB neben gréBeren Pachtgiitern

auch ganz kleine auf demselben Gute abgeteilt wurden. Auch hier
konnen einzelne Fille nach den Berichten des Landdepartements nicht
festgestellt werden. Nur so viel geht aus thnen hervor, daB solche Fille




die Ausnahme bilden. Unter diesen beiden wesentlichen Einschriinkungen
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Pachtgiiter, als sie zeigt, daBl weitaus der gréBte
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nach unserer Durchschnittsberechnung 92,88 2, der

riecbe und small grazing runs etwa zu gleichen Teilen.

n, Ansiedler zu finden, hat Reglerung, wvon

n, lein waren, so gut
keine. Die Regel war, daBl die Zah! der Bewerber diejenigen der zu

a3

yertrat, und dall diese

vergebenden Pachtgiiter um ein Mehrfaches ii
gleich bei der ersten Verlosung verpachtet wurden. Auf Familien-
dummyism war diese Erscheinung seit 18q6 nicht mehr zuriickzufithren.
Die Bestimmungen hiergegen haben sich offenbar als wirksam erwiesen,

wenigstens wird seither von Familien-dummyism in den Berichten nichts
mehr erwihint. Ausnahmen von dieser starken Nachfrage nach Pacht-
gutsland fanden sich vor allem da, wo die Wegeverbindung mangelhaft
war, so z. B. im Osten von Wellington, in Westland und im Westen von
1

southland. Am deutlichsten war dies der Fall auf dem schon erwihnten
Pomahaka-Estate in Otago?!): hier kam zu dem StraBenmaneel noch die
' und das Resultat war hier — wie
"

schlechte Qualitat des Landes

bereits erwahnt - auch das schlechteste unter allen 11;!-.,'|'-‘I_'.,"lf'|‘|L'!'H. Ex
in letzter Zeit ist auf Pomahaka der Wegemangel beseitigt worden mit
dem Erfolge, daB 1908 von den 7462 Ackern nur noch 192 nicht ver-
pachtet waren?).

1911 waren von der gesamten Fliche Ansiedelungsland?®) 110299,
d. h. 8,8 % noch nicht verpachtet. Von dieser Fliche kam das meiste,
nimlich gbooo Acker auf den 1906 eriffneten Selwyn-Estate in Auckland,
das grobte der zuriickgekauften Giitert), bei dem gerade jenes Hindernis
des Wegemangels noch nicht beseitigt ist. Alierdings muB zugegeben
werden, dal} die Zahl der Bewerber um Ansiedelungsland im allgemeinen
die Zahl der Pachtgiiter, die vergeben werden sollten, in den letzten
Jahren nicht mehr so sehr iibertraf wie vor 2 Jahrzehnten. Aber dies
1st natiirlich, wenn man bedenkt, daB Tausende von Kolonisten seither

auf Ansiedlungsland und den neuerschlossenen Siedelungsgebieten in

1y Vgl. oben S. 6o.
") 1908 C-1, 5. 73.
L 252 495 Acker,

150 302 Acker.




T g

L

e
i
4

Las

et

el
}
11
Len
1t
A
LAT1S]

[t
Werd

') |‘.
n ibd

Lrénan




——— el

o)

Staat zuriickfiel, bezeichnend. Prozentual ist diese Zahl dauernd ge-
sunken! Bei Beurteilung der Voraussetzung fiir den Riickfall eines
Pachteutes an den Staat ging der Board mit gréBter Nachsicht vor
Es war von vornherein damit zu rechnen, daB viele Ansiedler Schwierig-
keiten mit der Erfiillung der Siedelungsbedingungen haben wiirden, denn
der Bau eines Hauses, das Einhegen, Drainieren usw. erforderte erhebliche

aas

Summen. Hinzu kam noch, daB oft 1 bis 2 Jahre vergingen,
[ .and soweit kultiviert war, daB die Ansiedler Einkiinfte von ihren Giitern
hatten und hiervon leben konnten. Zudem war ja noch die Pacht pra-
numerando zu bezahlen. Fiir soiche Fille, wo hohere Gewalt und ein
sonstiger ., ausreichender Grund‘* (sufficient cause Art. 53 Ans.-Ges. 1900,
Ermessen des Board) vorlag, war vorgesehen, dalB eine Jahrespacht mit
Zustimmung des Parlaments erlassen werden konnte. Von dieser Maglich
' n Gebrauch gemacht worden zu sein. Vielmehr half der

Board sich damit, daB er eben nachsichtig zu Werke ging und iiberall

da. wo der bona-fide-Charakter des Siedlers auBler Zweifel stand, von

der ultima ratio des Riickfalls an den Staat absah?). So erklirt

werdende Zahl der Riickfille. Dal

dieses Sinken aber nicht in erster Linie auf die nachsichtige Praxis des

rseits die immer geringer

Board zuriickzufiihren war, geht daraus hervor, dal auch die Zahl der

Ansiedler. die Pachtriickstinde schuldeten, ]'-:'furu'ntn;ﬂ sank?®). Dal
endlich die Mehrheit die Vergiinsticung der Priamie auf pilinkthche
Zahlune der Pacht erhielt, beweist auch wieder den bona-fide-Charakter

der Piichter?), Einen weiteren Beleg fiir deren ausgezeichnete Qualitit

: Jahr Zahl der Pachter Ruckfille Rickstinde

L1805 Od
I a0h a7 |
1507 s ) 21
1 8GgS Q 50 47
158G 1224 20 110
I I 480 34 182
) 1620 48 240
Lt 1045 ] 245
16y I10 25 250
I 4o 137
14 N8 7 I50
(5 2 I 10 I73
1 504 2] L74
1aos 1600 23 103

190G 4004 28 196 (nach C-1 der betreffenden Jahre).
So in jedem Bericht C-1 erwahnt,

N Vel. Anm, 1.

¢y Wenn der

bezahlte und mit keiner fritheren Renten- oder sonsti

3

Monats nach Filligwerden die halbjihrliche Pacht
gen Zahlung in Rickstand gewesen war,

dchter innerhalb eines
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13 Millionen Acker ¢

Betracht kommen.

rd in ihrer ganzen Linge von den Siid; lpen (Southern Alps)

n Kamm der Westkiiste

dessen Ostseite Canterbury

ne Neuseelands und erstreckt

zwischen der
den Anhiingen der Alpen in einer Breite von durchschnittlich o Meilen n

nst nden sich grobere Tiefebenen auf der Siidinsel ni ht. I-‘:---:"_mi_; bed

on rund 50 und einer

sich wie auf der Nordin

I germger Ausdehnung. Das
A I Ach
] o N I A T 4
5 L) I 1 } I 75 Meil 1
tiernt. Das Klima i 1 1 7 I I
So ¢ I | Kl er Nordinsel im Sommi
Sizilien, das der Ostkiiste der Siidinsel

d, im Winter dem von Siidfra:

in der nicht die Durchschnittst

.:Zl]_:i'l'lfl!l' |

nutzt wurden, weil

lemperaturen der Alpen das Bild entstellen wiirden, sondern die Temperaturen

Durcl

LT SOMmmer

it

( Januar)

in Celsius

und New Plymouth) . . 19,2 + 10

Studkuste (Wellingto

Wiest
Hi

Osthuiste, (

Fr e a e e e 74
BT O B T P e (S T 14,7 - 4,7
| 13 7

Schnee fiillt in den Niederungen, auch auf der Siidinsel, selten und bleibt dann nie
lange liegen,




i
e
¢

i

n i

ks s )

i.
L\

I
r1
| | "I i |
ler Nordinsel
Mittele (
H :
uchte
\'\
¥ i
0 111
b i
I
L1
W
w5
=
¢
L i — i
i [
[ dwir
(3¢ 1

¥

Hellls

e der hohen Nieder-

Kolonie

die

11~




—_— {J’_?' S

die subtropische Zone hinenreicht, sind auBerdem die Naturbedingungen
fiir den Anbau von Mais, Orangen, Zitronen und subtropischen Ge-
wiichsen aller Art dulerst gilinstig?). Rechnet man die fiir die beiden
[nseln angegebenen offiziellen Schitzungen zusammen, so ergibt sich,

dal gut die Hilfte der landwirtschaftlich benutzbaren Fliche, nimlich
28 von 55 Millionen Acker zum Ackerbau Verwendung finden kénnte.
Die natiirlichen Bedingungen hiitten also ebensogut zu iiberwiegendem
Ackerbau wie zu iiberwiegender Weidewirtschaft fithren kénnen. Die
Entscheidung ist fiir letztere gefallen. Der Boden Neuseelands wurde
zum weltaus griolten Teil als Schafweide zum Zweck der ‘\".'t-|§pruc|u[—{{it'il‘.l
seit 1882 auch der Fleischproduktion benutzt; ein Weizenexportland
wie Nordamerika ist die Kolonie nicht geworden. Von den zum Ackerbau.
geeigneten Ebenen war eigentlich nur die Canterbury-Ebene zu einem
Ackerbauzentrum geworden, daneben noch das Hiigelland von Nord-
Otago. In diesen beiden Gebieten lagen 1891 ¢/, der Getreidetflichen
Neuseelands. Die anderen Ebenen begannen erst allmihlich dem Ackerbau
nutzbar gemacht zu werden. Fiir eine Ubersicht iiber die Benutzung
[abelle S. I43.
18gr waren also iiber 4/, der landwirtschaftlich benutzbaren Fliche

der landwirtschaftlichen Fliche im Jahre 18gr vgl. die

Schafweide. Zum Getreidebau wurde nur so viel Land verwendet als

zur Befriedicung des Eigenbedarfs der Kolonie nétig war, allerdings
doch mit dem Erfolge, daB die Autarkie beziiglich des Weizens nahezu er-
reicht war.2) Der Grund, weshalb inNeuseeland die Entscheidung fiir die

1) Vel. Scholefield a. a. O., S. XII.
%) Die Zahlen fiir den Weizenimp

rt waren mir allerdings

seit 1800 zuganglich.

bei der ng Bevolkerung auch die geringere Weizentlache

fnisse der Kolonie ebenso wie 18g9. Zu beachten ist hierber auch noch,
liche nach 18gg9 Jahre hindurch dauernd abnahm, und trotzdem bei steigender

Bevolkerung die Auts  beinahe erreicht war, indem sich in einigen Jahren 1goo, 1goz, 1906)
die Weizeneinfuhr Import von Samereien beschrinkte (New Zealand Off. Yearb.)
) .-m-ml.p-‘.!g- o : dec Weizenexport | Weizenmimport
Jahr ganzen Kolonie
Acker £ ¢

1891 301 464 338 476 2 484

L 8O0 3499 034 351 494 22

IGO0 200 704 | 270 111 1G9

1G0T 208 084 | 31 074 4 549

1002 163 462 | 14 070 14

1003 194 355 | 120 035 =t

1904 230 340 I44 374 315

1905 258 0I5 | Q915 39

106 222 183 326 8 037

1007 206 185 | 501 6 023

1908 193 131 | - | —

e |

Probleme der Weltwirtschaft. =26




k
i

-
=]

K
L
|

11 1 | Iedg
rentabler erschen wii 118 Cretrenci Procduxtlon,

in aulBerordentlichem MaBe zur Schafzuchi

g : macht das gleichmilbir milde Klima es moelich,
dall die Schafherden auch im Winter im alleemeinen auf der Weide
bleiben kénnen, so dall dann die Kosten fiir die Winterfiitterune ent
weder ganz wegfallen oder sehr vermindert werden. AulBerdem ist die
natiirliche Zunahme der Herden auli dentli ro Fiir 1910 werder
z. B folger Zahlen fiir die du: chnittli Vermehrung der Scha
herden ans: rereben

unverbesserts Bergland mit dem urspriing

tem, mit Kunst

3. Auf gepfligtem, mit Kunstgras besitem

mmt hinzu, daBl die Herrichtung des Bodens zur Weids

ringe Kosten und wenig Miihe verursacht i

ich der Urbarmachung des Bodens iiberhaug
‘ald und der Busch. Die regenreichen Teile der Insel.

‘el der Nordinsel und die westliche Hilfte der Siidinsel .

mit Wald bedeckt und sind es zum groBen Teile heute
noch. Der Kampf gegen den Wald hatte bis 18g1 in Taranaki den grolBten
Erfole gehabt. Die Nied: rungen der

Busch iiberzogen, und diesem war verhi

wonnen worden (Wellington, Hawke's Bavy, Canterbury, Otaeco) als dem
Wald (vgl. die Tabelle S. 143 Die e

das Herrichten des Landes zur Weide, v

Regel folgendermaBen®): Der Wald oder Busch wird auseehauen.

Stufe der Urbarmachung,

ieht sich in Neuseeland in

und die Uberreste werden verbrannt. Das Kunstgras wird dann ohne

n des Bodens auf die verbrannte Fliche ausgesiit

(surtace sown), wo es Infolge des feuchten Klimas ausnahmslos gut
wiichst. Das Brennen und Sien geschieht im Herbst, von Miirz bis April,
und im folgenden Frithjahr ist dann regelmiBig die Weide fertie. Die
Qualitit der Weide verschlechtert sich in einigen Jahren regelmiiBig

1) New Zealand Off, Yearb. 1910, S. 503
*) New Zealand Off. Yearb. 1910, S. 503 sagt, dies seien nicht auBergewdhnliche Er-
gebnisse.
3

) The Immigrants' Guide, compiled by direction of the Hon. the Minister of Lands
1906, 5. 27411,
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infolge der starken Verunkrautung?). Das Weideland wird dann ge-
pfliigt und zum Bau von Getreide oder Futtergewiichsen verwendet, —
Manchmal ist aber der Weg der Urbarmachung des Bodens umgekehrt,
indem zuerst Getreide oder Futtereewichse geptlanzt werden und dann,
nachdem diese einige Jahre gebaut worden sind, das Land zur Weide
gemacht wird. Namentlich Futterriiben werden oft zuerst auf neu in
Besitz genommenem Lande gebaut, da sie auf diesem auch ohne vor-
herige Diingung gute Erfolge haben. Nur ein verschwindend geringer
leil des Pachtgutslandes war vor dem Ankauf durch den Staat schon
zum Ackerbau verwendet worden; namentlich handelt es sich hierbei
um die Landkiufe der ersten Jahre der Ansiedelungspolitik in Canterbury
und Otago. Diese enthielten das ,, much improved land*, von dem in
dem Pachtgutsbericht 18g6 (C-5) zum letzten Male die Rede ist. Das
meiste l’.Lt']:l_'_'_':lt~4|;i:1t| aber war entweder mit seiner natiirlichen Gras-
decke (native grass) oder mit Busch bedeckt, muBte also, namentlich in
letzterem Falle erst zu Weidezwecken oder zu Getreidebau hergerichtet
werden. Manchmal kam es auch vor, daBl das Pachtgutsland schon
mit Kunstgras besit war. Ein buschfreier Landstrich, wo also Natur-
oder Kunstgras die Regel ist, erstreckt sich vom Clutha (Otago) bis in
die Mitte der Canterbury-Ebene, etwa bis zur Banks-Peninsula, so daB

also die meisten Pachtgiiter in Canterbury und Otago in buschfreiem
(ebiet liegen, somit vor den anderen den Vorteil voraus haben, daB hier
die Kosten fiir das Buschfillen und Brennen fortfielen, die die Pacht-
gutsbesitzer in den anderen Landdistrikten zu tragen hatten, und nur
die geringeren fiir das Pfliigen den Ansiedlern blieben. Die Kosten fiir
das Buschfiillen betragen bei bisher noch unberiihrtem Busch 15 Shilling
bis £ 1 15 Shilling pro Acker, wozu noch die Kosten fiir Brennen, mit
durchschnittlich 5 Shilling pro Acker treten, so daB die Urbarmachung
des Busches etwa £ 1 bis 2 pro Acker zu stehen kommt?). Ist das Land
zur Weide hergerichtet, so folgt nach wenigen Jahren das Pfliigen. Wo
ebenes oder schwachwelliges Land ist, wie dies bei dem Pachtgutsland
meistens der Fall ist, sind auch die Kosten des Pfliigens nicht bedeutend.
Sie werden auf 5 bis 15 Shilling pro Acker angegeben®). Denn hier kann
der doppelte oder dreifache Pflug verwendet werden, der von einem
Manne bedient wird. Auf diese Weise wird viel Lohn erspart, so daB in

') New Zealand Off. Yearb. 1910, S. 765, gibt 3 Jahre an.
%) Immigrants Guide, S. 373ff.
¥ Immigrants Guide, S. 38 411,

7!
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geschehen 1st, wenn es iiberhaupt vorkam. Denn schon die gesetzliche
Bestimmung zeigt die Absicht der Regierung, die hypothekarische Be-
lastung der Pachtgiiter moglichst zu verhindern.

Uber die hypothekarische Belastung der Pachtgiiter waren mir
irgendwelche Angaben nicht zuginglich. In keinem der jdahrlichen
Berichte finden sich Anhaltspunkte dafiir. Nur fiir Southland wird
1gog erwihnt!), dab 118 Pachtgutsbesitzer £ 15000 geborgt hitten,
und zwar von dem staatlichen Hypothekenlethamt. Dies sei die Haupt-
masse des geborgten Geldes.

lethimter?), wo

Seit 1894 bestehen nédmlich in Neuseeland staatliche Hypotheken

der Staat Geld, das an Ansiedler ver-

leiht Der Zinsfu

Zeit der Einfithrung des Systems in der Regel war. (Von £ 5,5 Millionen Hypotheken

er durch Anlethen b schafft als erste ]['-.]lll-',||:'

5%, d. h. geringer als der Hypothekenzinsfull Neuseelands zur

ur £ 859511, zu einem Zinsful von 59, ausgelichen. New Zealand Off. Yearb.
\_".

ssen 1st der Zinsfull in der Regel um 19, erhoht, betrigt also 6%, da

ionsquote bezahlt wird 3); diese 69, kénnen bei piinkt-

1z auf 5149, herabgesetzt werden (zu einem Zins unter 69, waren 1896
1, d. h. nicht z em Drittel der Hypotheken ausgeliehen). Bezahlt der
1 lie R i 1 110 ]: |!i|' .I‘\lil-l'l'[ '|E|rﬂ‘—'||l'|l|[l', S0 \\":l'-‘f elic' ‘ﬁ-l'lnl‘.l].'i
etzlich ax tellten 12 in 73 Halb .

tilet (W. P. Reeves,

verhiltni Big niederen Zins-

iments I, S. 373). Auber dem Vorteil de

- Mag it « urch die halbjdhrlichen Amortisations-

di rt « s noch den Umstand fiir sich, daB die

fiir Einschitzung d leten Grundstiickes und sonstige Gebiihren)

g sind, und es ist i iel von Southland zeigt — wahrscheinlich,

htgutsbesitzer Geld lieber beim Staate als bei Privaten lichen., Zu beachten
ist hierbei iibrigens, dall der Hypothekarkredit im privaten Verkehr in Neuseeland
billiger geworden ist. 1go8—1gog hatten nach dem New Zealand Off. Yearb. 1giz,
S. 641 von £ 17,8 Millionen registrierter Hypotheken £ 13 Millionen einen Zinsful3 von
69, und darunter, d. h. beinahe 3/ ¢

ren 1/, im Jahre 18g6. Eine gesetzliche Verschul-

dungsquote existiert nicht.

Uber die wirtschaftliche Benutzung der Pachtgiiter erlieB die Re-
gierung eine Verordnung (Verordn. vom 1o0. Januar 18g35), die sich in-
dessen nicht auf die Arbeiterkolonien und die Weidepachten bezieht.

[hr Inhalt ist folgender:
1. Der Boden darf bei allen Pachtgiitern, einerlei welcher GroBe,
nur 3 Jahre hintereinander zum Ackerbau verwendet werden. Darauf

1} 1900 C-1, S. 39
3) Auf Grund des Government Advances to Settlers Act von 1804.
Dhe sog. Justalment Loans, 1m Gegensatz zu den Fixed Loans, wo keine Amorti-
sationsquote bezahlt wird; letztere Form i1st nach dem Gesetz auch moglich.
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Parzellen sich hiufig lingere Zeit von ihrem Grundstiick entfernen
muliten, um Arbeit zu finden. Die Folge war dann Vernachlissigung

des Gutes!). Hiufig enthalten die Berichte (C-1 der goer Jahre) Klagen
der Ansiedler dariiber, daB ihre Stellen zu klein seien, um sich und ihre
Familie zu ernihren, ein weiterer Grund fiir Besitzwechsel, namentlich
in Canterbury und Otago. In der Folgezeit hat auch die Regierung den
Fehler vermieden, auf neugekauften Giitern zu kleine Stellen auszu-
schneiden und die alten teilweise zusammengelegt. — Anders war es
in Hawke's Bay. Hier wurden die kleinen Pachtgiiter hochst selten

rum Ackerbau verwendet. Die Regel war, dal einige Acker zum Ge-
miuise- und Obstbau in Girten, der Rest des Landes aber als Schafweide

iproduktion. Wieder
ington, wo auf dem einzigen vor Igoo zuriick-

benutzt wurde, und zwar zum Zweck der Fleisc

anders war es in Wel

gekauiten Gute Molkereiwirtschaft und namentlich auch Hiihnerzucht?)

setrieben wurde. In diesen beiden Landdistrikten hielten sich die kleinen
Giiter besser als in Canterbury wohl auch deshalb, da Arbeitsgelegenheit
{iir ithre Besitzer immer in unmittelbarer Nihe vorhanden war. Riick-
fille an den Staat werden nicht erwihnt.

I£s hatte sich bei den kleinen Pachtgiitern schon in den ersten Jahren,
sowelt man bei einer so kurzen Zeit von Erfahrungen reden darf, gezeigt,
dabB der Ackerbau allein nicht rentierte. Uber die grioBeren Giiter bis
zu 1000 Acker Grole enthalten die Berichte bis 1goo nur spiirliche
Angaben. Aus diesen geht hervor, daBl die Besitzer dieser Stellen noch
mit dem Errichten ihrer Hiuser und den ersten kolonisatorischen Ar-
beiten beschiiftigt waren. Wo aber Angaben iiber ihre wirtschaftliche
Tatigkeit gemacht werden, da zeigt sich, dalBl auf diesen Giitern immer
zwel Arten von Viehzucht betrieben wurden, die Molkereiwirtschaft und
die Aufzucht von Schafen zum Verkauf als Gefrierfleisch. Diese beiden

Zweige der Weidewirtschaft dehnten sich auf die Pachtgiiter, die kleinen
wie die groBen, in immer steigendem MafBe aus und wurden schlieBlich
deren wichtigste Wirtschaftszweige. Die Ursache hierfiir ist einmal,
dal die Rentabilitit der Giiter Produktion fiir den Markt forderte, die
aber in Neuseeland in erster Linie nicht durch Getreideproduktion,
sondern durch Viehzucht (Molkereiwirtschaft und Schafzucht) bewirkt
wurde. Ein weiterer Grund liegt darin, daB die Regierung durch die
hohen Bodenpreise in steigendem MaBe zum Ankauf von Weideland
gedriingt wurde. Uberwiegend war wohl der erste Grund, der auch

1) 1899 C-1, S. 33.

%) 1goo C-1, S, 13. Die Giiter lagen in nachster Nihe der Stadt Wellington.
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zn werden. Kein einziges Paket Butter oder Kiise aber verliBt Neusceland, ohne daB es
zuvor von emem Beamten auf seine Qualitiit untersucht und begutachtet worden ist
1 iden in Neuseeland

: hlosser IGII be
406 Faktoreien, deren jdhrliche Produktion 26588 Tonnen Butter und 23966 Tonnen

Schlechte Oualitit wird vom Export ausgesc

Kise wag Uber die Oualitit und ihre Verbess: rung geben foleende Zahlen auf Grund

der Untersuchung in den staatlichen Kiihlrdiumen Auskunft:

Z. =Kl 3= 5
i 0 f
0 )
! 2\ f 0,2
o s S0 281 -.:' z7 r Koy J 0,02

Dem Staat ist es gelungen dadurch, daB er nur erstklassice Produkte zum Export

rlilit, diesen bedeutend zo steigern, so dall sein Antell am 1'1--_-'-\|_1|.-'-;5_.~.:|'] Neuseelands
von 2,5%, im Jahre 1891, auf 139, im Jahre 1911 gestiegen ist. Der Wert der Kiise- und

Butteransfuhr aus Neuseeland betrug 1891 £ 236933, 1011 aber mehr als das Zehnfache

An dieser Molkereiwirtschaft nehmen natiirlich nicht nur die Pacht-
giiter teil, sondern auch 1in weitem MaDBe die iibrigen landwirtschaftlichen
Klein- und Mittelbetriebe!). Der Grund fiir den allgemeinen Ubergang

zu der Molkereiwirtschaft war eben der, daB sie den Ansiedlern 1

mibice monatliche Einnahmen brachte und sie 1

cuniar sicherstellte.
P 1

Auf den Pachtgiitern dehnte sie sich am meisten in Taranaki aus.

Hier wurde sie die herrschende Wirtschaltsart, was in Taranaki, wo ja
S . = i

litit der Molkerelwirt-

schaft fiir diese Art Pachteiiter bewelst. AusschlieBlich herrschte sie

nur kleine oder ellengiiter lagen, die Rentabil

ferner auf den kleinen Stellen Aucklands?), und bedeutenden Umfang

erlangte sie auch in Hawke's Bay und Wellington. Auf der Siidinsel
war ihre Bedeutung etwas geringer, thr Schauplatz wurde dort Siid-
Canterbury, Otago, Westland und zum Teil auch Southland. Letzteres
1st aber noch durch den Wegemangel stark behindert; daBl trotzdem
eine starke Tendenz zur Molkereiwirtschaft besteht, geht daraus hervor,
dalB manche Ansiedler bis zu 6 Meilen Entfernung ihre Milch in die Fak-

t bei den P

» wie auf Kleinbetrieben, z

Molkereiwirtscl

1 teilweise anf Mittelbetrieben dieselbe
t aus Welli

1 auf der Westkuste vorwiegend kleine, auf der Ostkiiste aber vorwiegen

Bedeutu

t eine Statist

1008 I
mittlere Pachteiiter; fiir beide sind die Zahlen iiber den Rindviehbestand fast gleich

teflache Rindwviech auf roo Acker

Hier ging z. B. der Opouriao-Estate an der Bay of Plenty auf dem der Maisbau sich
i

brigen, erst nach 1goo ein-

gut rentiert hatt

s+ vorwierend zur Molkereiwirtsch aber. Die i

perichteten kleinen und mittleren Pachteiter wverlegten sich aber won vornherein auf die
Molkereiwirtschaft,
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torei bringen!). Eine Ubersicht iiber den Rindviehbestand auf den
Pachtgiitern gibt folgende Ubersicht vom Jahre 1gro, die deutlich die
griBere Bedeutung der Nordinsel beziiglich der Molkereiwirtschaft zeigt:

Zahl des Zahl des
- 1 - - ke A 52 :
S i der ‘alctoreie ; : indviehs Auf
Distrilet {‘Lm e l E_l‘“ Tech Rindviehs R .I ?
fiir Butter fiir Kise iiberhaupt auf den too Acker
Pachtgiitern

Auckland © - o o 57 18 590 865 1T 308 13,7
Taranaki . ... . . 60 50 257 303 I 753 43,8
Hawke's T_S:.I'_\', e L 7 107 291 09 445 5:0
Wellington. ., , ., . 32 34 307 204 8 362 16,3
Nordinsel . . . . .| 160 118 1412553 | 31368
Marlborough . . . . 2 4 I7 744 | I 133 I,0
Nelson = . & & . 9 | 6 37212 | 56 0,9
WesHland: 5 . 3 o 3 I 21 660 : —
Canterbury . . . . 7 10 I00 917 | 7 463 2,8
~ 4 = |
OTagoIRs S S . —_ III I22 5 001 3,05
Southland . . . . . 8 55 89 927 | =
Siidinsel . . . . .. i 30 76 378 572 — -
Nord- und Sidinsel

e Q -y e

Zusammen 180 104 1973326 — [

Zum rentablen Betrieb der Molkereiwirtschaft ist — abgesehen von
guter Wegverbindung oder der Niahe einer Faktorei — eine Mindest-
groBe der Giiter von etwa 20 Acker die Voraussetzung?). Kleinere Stellen
miissen sich anders behelfen. In Wellington und Taranaki wird aufihnen
Hiihner- und Bienenzucht, (Obst- und Gemiisebau betrieben; letzteres
ist auch in Canterbury und Otago der Fall. Namentlich der Obstbau
scheint sich gut zu bewiihren: in Otago z. B. benutzt eine ganze Kolonie
von Minenarbeitern (Earnst Cleugh in Vincent) ihre Parzellen mit
gutem Erfolg fast ausschlieBlich zum Obstbau, seitdem eine Eisenbahn-
verbindung hergestelit ist?). Auch aus anderen Distrikten werden giin-
stige Erfolge berichtet. Is handelt sich hierbei ebenfalls nur um die
Produktion von Qualititswaren. Dal die Pichter dies wohl verstanden
haben, geht daraus hervor, daB sie bei landwirtschattlichen Aussteilungen,
wie die Staatspiichter iiberhaupt, ofters Preise davontragen®). Trotz-

Ly 1906 C-1, S. 69.

3 1911 C-1; 5. VIIL.

M Igog C-1, S. 71.

1Y) 1905 C-1, 5. 5 und 36, sagt z. B. beziiglich Hawke's Bay, dal die Namen der Staats-
pachter in weitem MaBe unter den Preistrigern vertreten seien. Namentlich aber fiir Obstbau
hatten einige Pachtgutsbesitzer erste Preise erhalten. Ahnliches wird auch sonst gelegentlich
berichtet,
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dem sind die Klagen iiber zu kleine Stellen bis heute nicht verstummt.
DaB diese Klagen oft berechtigt waren und sind, geht daraus hervor,
dall tatsichlich in einzelnen Fillen von der Regierung allzu kleine
Stellen, nachdem sie verlassen waren, zusammengelegt wurden (Canter-
bury); auch wird ein Bediirfnis zur ,, Amalgamierung®‘ weiterer Par-
zellen in manchen Fillen anerkannt!). Aber davon, daB es in groferem
MaBle geschehen soll, kann nach Ansicht der Regierung nicht die Rede
sein, denn das Verlangen nach gréeren Stellen ist in den meisten Fillen
nicht darauf zuriickzufiihren, dal die gegenwiirtige tatsiichlich zu klein
1st, sondern aus dem Verlangen mehr Land zu besitzen, um zur Schaf-
zucht, von der man mehr Einnahmen erhofft, iibergehen zu kénnen.
Diese Tendenz begann auf Cheviot sich bemerkbar zu machen, der ja
nicht unter den Ansiedelungsgesetzen verwaltet wird. Hier waren auch
Parzellen als Privateigentum verkauft worden und eine Reihe ihrer
Eigentiimer kaufte die benachbarten Stellen auf, um das Land dann
zur Schafzucht zu verwenden. Immer mehr verminderte sich auf Cheviot
nicht nur die Getreidefliche zugunsten der Schafweide, sondern auch die
einst blithende Molkereiwirtschaft ging zuriick?). Die Schafzucht erwies
sich rentabler und die Tendenz zur VergréBerung der einzelnen Stellen
duberte sich naturgemiaB nicht nur auf Cheviot, sondern auch sonst.

b) Die Schafzucht. — Bevor auf die Benutzung des Pachtguts-
landes als Schafweide eingegangen wird, mufl kurz die Entwicklung der
Schafzucht in Neuseeland zum Zweck des Exports von Gefrierfleisch
(frozen meat industry) dargestellt werden. Seit 1882 wird aus Neuseeland
gefrorenes Schaffleisch verschickt. Das Wachsen dieses Produktions-
zweiges zeigen folgende Zahlen?®):

Wert der Ausfuhr von gefrorenem Schaffleisch.

1882 4 19339
1891 £ 1194724
190T £+ 2253202
1910 £ 3850777

Diese frozen meat industry ist also im Wachsen. Wie oben ausge-
fithrt wurde, ist Neuseeland auch fiir diese Art Schafzucht infolge der ge-
ringen Betriebskosten und der groBen natiirlichen Zunahme der Herden
besonders geeignet. Aber auch auf diesem Gebiet hat es gefihrliche

1 1910 C-1, S. 3I.

N 1903 C-1, S. 47, 48.
1 New Zealand Off. Yearb. 1911, S. 337.
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Konkurrenten, Argentinien und Australien. Namentlich Argentinien
ist ein gefihrlicher Gegner, da der Boden dort billiger ist und es viel
bessere Verkehrsbedingungen nach Europa hat als Australasien'). Auch
hier kann nur die bessere Qualitit Neuseeland seinen Anteil an dem
Import von gefrorenem Schaffleisch nach England sichern. Nun hat
gerade dieser Gefrierfleischexport eine tiefgreifende Anderung in der
neuseelindischen Schafzucht hervorgebracht. Als noch die Wolle das
einzige oder das einzig bedeutende Produkt der Schafzucht war, ren-
tierten allein die groBen Schafherden. Mit dem Wachsen der Gefrier-
fleischausfuhr dnderte sich dies, indem auch die kleinen und kleinsten
Schafherden rentabel wurden. So wurde die Schafzucht auch den
kleinen Farmern zugiinglich. Diese Entwicklung hatte eine Verminderung
der Zahl bei den gréBten Schafherden im Gesamtbild zur Folge, wie aus
der folgenden Tabelle hervorgeht:

Grofe der Herden Zahl der Herden im Jahre
1891 1901 1910
unter 500 8 272 11 700 11 504
500— I 000 1 601 3 050 4 313
I 000— 5 000 1 665 2 877 4 791
5 0O0—I10 000 287 397 544
10 000—20 000 239 | 189 233
iiber 2o ooo 160 138 77
Im ganzen . . | 12393 | 18 360 | =21 522

Heute ist es so, daB fast jeder Farmer, grof3 oder klein, eine Herde
Schafe zum Zweck der Fleischproduktion hilt?). Zu diesem gewinn-
bringenden Produktionszweige wurden auch die Pachtgiiter benutzt,
zunichst die groBeren, aber in immer steigendem MaBe auch die kleineren,
ja sogar diejenigen unter 50 Acker, z. B. in der Canterbury-Ebene und
in anderen zum Getreidebau besonders geeigneten Gegenden®). Ja auch
von der Molkereiwirtschaft wendeten sich viele ab, weil diese Art Schaf-
zucht rentabler erschien. Auch hierbei folgten die Pachtgutsbesitzer

1) The Immigrants’ Guide, 5. 288.

?) The Immigrants’ Guide, S. 274. Das Ziel der neuseelandischen Schafziichter ist, dem
kleinen Farmer auch die Wollproduktion zugénglich zu machen, indem eine Schafart geziichtet
werden soll, die die Eigenschaften des Woll- und Fleischschafes miteinander verbindet. Dies
Ziel ist noch nicht erreicht worden (New Zealand Off. Yearb. 1911, S. 806), so daBl die beiden
Produktionszweige noch getrennt bleiben werden.

% Es kam z. B. in Hawke's Bay vor, daB kleine Pachigiiter (Durchschmttsgrofie 33
Acker), die ungemein giinstige Resultate mit Weizenbau hatten, 100 bushels pro Acker, d. h,
mehr als das Doppelte des Durchschnitts (38 bushels), den Getreidebau ganz aufgaben und
zur Zucht von Fleischschafen iibergingen.
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dem auf Cheviot gegebenen Beispiell). So kommt es, daBl der Bestand
an Schafen nicht nur auf den mittelgroBen Pachtgiitern, sondern auch
da, wo vorwiegend kleine Stellen liegen, bedeutend ist. Die small grazing
runs, die strenggenommen zu den Pachtgiitern nicht gehoren, werden
ausnahmslos als Schafweide, und zwar teils mit dem Zweck der Woll-
produktion, teils zur Aufzucht verwendet. Eine Ubersicht gibt folgende
fir die Pachtgiiter 1908 aufgestellte Tabelle, bei der wir zum Vergleich
die Zahlen fiir das Rindvieh hinzusetzen®) (nach 1908 C-1 berechnet).

e Pachtguts- Zahl der Auf 100 l{:u.uuw.%'l

Distrilct i vl Schafe et auf 100

| Acker
Aenelelandsfrgon ) N 82 435 9 867 11,9 13.7
IEVEN R R e e e 4 0bb6 1 Boo 4.5 43,8
Hawlke's Bay i e her M 150 G99 241 379 150,9 5,0
Wellington, Westkiiste (Kleinbetricbe) . 16 474 G 438 39,0 | 15,6
Ostkiiste (Mittelbetriebe) . . . . . . . 37 868 48 130 127,0 16,5
Bl S s o e e o 6 15T 3 145 51,0 0,9
IMatlborenig s o e e e 110241 95 279 86,4 1,0
Canterbury Ebene (vielf. Kleinbetriebe) 50 869 46 581 o1,5 4.4
Hinterland (vielfach Mittelbetriebe) . . 209 075 1G9 174 053 | 2.5
Canterbury i ganzen . . , . . . . . 250 944 246 755 94,9 2.8
Cliarn i S Tl s e e 169 064 65 522 30,2 3,0

Daf3 auch die kleinen Pachtgiiter im weiten MaBe zur Schafzucht
verwendet werden, zeigen die Zahlen fiir Wellington, vor allem aber
fiir Canterbury. Hier ist in der Ebene, wo Kleingiiter und Parzellenbesitz
herrschen, die Zahl der Schafe fiir 100 Acker fast ebenso grol3 wie 1m
Hinterlande.

¢) Die Wirtschaftsweise, die mit Ausnahme von Auckland und
Taranaki auf den mittelgroBen Pachtgiitern aller Distrikte die herrschende
wurde, zum groBen Teil aber auch auf den kleinen Pachtgiitern die

1 1916 C-1, S. 58.

*) Wieviel Schafe pro Acker Weide gerechnet werden, war aus dem mir zuginglichen
Material nicht zu ersehen. Es kann also nicht iiberall bestimmt werden, in welchen Distrilten
die Pachtgiiter vorwiegend zur Schafzucht benutzt werden. Dies ist namentlich zweifelhaft
bei Wellington und Otago, da ja immer mehr Schafe wie Rindvieh pro Acker gerechnet werden
miissen. Zweifellos vorwiegend zur Molkereiwirtschaft verwendet sind die Pachtgiiter von
Auckland und Taranaki, wihrend diejenigen wvon Canterbury, Marlborough, Nelson und
Hawke’s Bay in erster Linie Schafweide sind. — Fiir Westland und Southland fehlen die ent-
sprechenden Angaben.
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Fithrung iibernahm?), wird als mixed farming bezeichnet?), d. h. das
Land wird zur Schafzucht mit dem Zweck der Fleischproduktion ver-
wendet: daneben wird der Anbau von Getreide und Futtergewichsen
betrieben, aber in der Regel nur so weit, als es der Eigenbedarf erfordert?).
AuBerdem handelt es sich um das Vorbereiten und Ansiien neuer Weide-

flachen.

Wie sich die Bodenbenutzung gestaltet hat, kann nach dem vor-
handenen Material nur fiir alle Pachtgiiter gemeinschaftlich, nicht ihre
einzelnen GréBenklassen, dargestellt werden.

folgende Tabelle (berec

et nach rgo8 C-1):

Eine Ubersicht gibt

Pachtgutsfliche Zum Ackerbau Mit Kunstgras
Distrikt ohne small grazing benutzt 0 besit %
runs Acker Acker

Auckland?¥) . 82 435 2 348 2,8 — —_
Taranaki 4 066 54 I3 210 5:3
Hawke's Bay 150 900 — | — 8g 615 50,0
Wellington 54 342 2 133 3,9 44 504 81,86
Nelson 6151 — - — —
Marlborough 110 241 11 189 10,1 121 364 10,8
Westland , . 5124 120 2,5 3263 63,3
Canterbury . 250 044 52 523 20,2 130 450 53,0
Otago 5) 167 967 27 835 | 16,3 7 093 4,0

Die Tabelle zeigt, daB iiberall, Otago ausgenommen, die mit Kunst-

oras besite Fliche die zum Ackerbau verwendete weit iibertrifit.

1} Namentlich in der Siidinsel:

da, wo die Molkereiwirtschaft nicht herrscht.

%) Zur Illustration fiige ich die Zahlen einiger Kleingiiter aus Sid-Canterbury von 1908
an, die zeigen, daB die Schafzucht der Molkereiwirtschaft hier doch schon ziemlich nahe kam
(die angegebenen Pachtgiiter bieten nichts Abnormes).

Grofle der einzelnen
Pachtgiiter (Acker)

auf 1oo0 Acker

Schafe | Rindvieh
18 74 39
160 38 54
I4 42 60
75 43 51
43 40 47
40 47 44
26 43 3t

In

Nord- und Mittel-Canterbury, Southland, und iiberall

% DafB Getreide zum Zweck des Verkaufs produziert wurde, wird in den Berichten C-1

nicht erwidhnt.
Y} 1906.

% Die Angaben fir Southland fehlen.
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Otago herrschten besondere Verhiltnisse; dort konnte meistens vom
Besien mit Kunstgras abgesehen werden, weil die bestehende Weide
(native grass) geniigte. Die Siidinsel tibertrifft aber die Nordinsel in
Bezug auf die Getreidefliche. Es handelt sich hier vor allem um die
Weizenflichen in Canterbury und Otago, die von der gesamten (South-
land ausgenommen) zum Ackerbau verwendeten Fliche der Pachtgiiter
(96202 Acker,) 80358 Acker, d. h. iiber */; umfalte, wihrend die Fliche
des Ansiedelungslandes in diesen Provinzen 19o8 nur 39 9% des Ansiede-
lungslandes der Kolonie iiberhaupt betrug (439000 Acker von rund
1 Million Acker). Hier ist also beziiglich der Pachtgiiter der Ackerbau
konzentriert, genau wie er es 1891 fiir die landwirtschaftlich benutzte
Fliche der Kolonie iiberhaupt war, und zwar handelt es sich hierbei
vorwiegend um Getreidebau. Die Angaben hieriiber sind allerdings sehr
unvollstiindig. Nur fiir vier Distrikte sind sie vorhanden und auch hier
nur liickenhaft (berechnet nach 1go8 C-1):

Getreideflache ' Kartoffeln, Riiben,
Distrikt Welzen, Hafer, Gerste | Raps usw.
(Acker) (Acker)
Wellington . . . 1 070 ‘ g8z
Marlborough =R 6 67z | 4391
Canterbury . . . 25 510 | 12 970
[ D 17 544 [ 8 zoq

Das Ziel ihrer Besitzer, die Pachtgiiter rentabel zu machen, mull
jetzt im allgemeinen als erreicht bezeichnet werden. Nicht nur die Pacht
wurde herausgewirtschaftet — wie aus der sinkenden Zahl der Pacht-
riickstinde!) und Riickfille an den Staat hervorgeht —, sondern die
meisten machten nach den Angaben der Berichte des Landdepartements
aus den letzten Jahren auch noch Ersparnisse, so dall schlechte Ernten
ihre wirtschaftliche Stellung nicht mehr erschiitterten®). Dies dullerte
sich mit darin, daB sie viel mehr Geld fiir Verbesserungen des Landes
ausgeben konnten als gesetzlich yorgeschrieben war, zugleich ein Beweis
fiir den bona-fide-Charakter der Pachtgutsbesitzer. Diese giinstigen
pekuniiren Erfolge verdanken die Pichter in erster Linie der Molkerei-
wirtschaft und der Schafzucht, die ihnen regelméfige Einnahmen bei
geringen Betriebskosten zufiithren.

1y Vgl, oben S, g3.
%) 1911 C-1, S 29.
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d) Die Arbeiterheimstitten (Workmen's homes)').

Der Ankaufvon Grundstiicken fiir Arbeiterheimstitten nach dem An-
siedlungsgesetz 18¢6 begann gleich noch im Jahre 1896 in Canterbury
und setzte sich dort bis 1go2 fort. Erst spiter folgten Auckland (1902)
und Wellington (1go6) nach, ganz zuletzt Otago (1907). Eine Ubersicht
iiber die Zahl der fiir die Errichtung von Arbeiterheimstiitten vom Staat
gekauften Grundstiicke und Giiter gibt folgende Tabelle:

it Zahl der ge- Fliache Preis fizea
Distrikt kauften Giiter | (Acker) £ ot
Auckland . . . Iz 1481 [ 27963 | Alle bei Auckland.
Wellington . . o) 439 124 708 1 bei Palmerston, 8 bei Lower
Hutt (Wellington).
Canterbury . . Io 499 20 Q10 Bei Christchurch.
Ofago . . . . I 2 | 2 750 Bei Dunedin.
Zusammen | 32 243T | 176 331

Bis auf die neu in Wellington gekauften Landstiicke handelt es
sich also um Land in unmittelbarer Niihe einer der vier grofen Stidte,
und zwar sind die gekauften Grundstiicke im allgemeinen unter 100 Acker
grof3; nur 3 in Auckland, 1 in Wellington und 1 in Canterbury haben

o
eine Fliche wvon iiber 100 Acker.
Die Vergebung der Arbeiterheimstitten. — Die gekauften Land-

stiicke werden in Stellen von 14 bis 3, spiter 5 Acker eingeteilt, wenn
notig noch mit Wegen usw. versehen und dann entsprechend dem bel
den sonstigen Pachtgiitern iiblichen Verfahren verpachtet. Wer sich
um eine Arbeiterheimstitte bewerben will, darf nicht in irgendeiner
Form Y4 Acker Stadt- oder Vorstadtland oder 50 Acker rural land be-
sitzen. Er muB ferner ein , Arbeiter (worker) sein. Was unter einem
solchen zu verstehen ist, bestimmt eine Verordnung vom 4. Februar 1897:
,,Ein Arbeiter ist jede méinnliche oder weibliche Person iiber 21 Jahre,
die in irgendeiner Form von Hand-, Biiro- oder sonstiger Arbeit?®) gegen

1) Seit 1005 gibt es noch eine andere Form von Arbeiterheimstiitten (Workers’ Dwellings)
nach einem besonderen Gesstz von 1gos, die also mit der Ansiedlungsgesetzgebung nichts zu
tun haben. Die Regierung darf in boroughs oder in einem Umkreis von 15 Meilen hiervon
Grundstiicke, im Notfall zwangsweise erwerben; auf diesen werden dann von der Regierung
Hiuser errichtet im Werte von £ 350 bis £ g4oo. Die GroBe einer solchen Heimstéatte ist hochstens
1 Acker. Sie werden nur an ,,workers” werpachtet, oder auf Abschlagszahlung verkauft.
Workers sind Leute, deren Jahreseinkommen £ 156 nicht abersteigt. Im Falle der Verpachtung
betragt die Pacht 5 9. Sie ist entweder fiir 1 Woche oder 50 Jahre mit dem Recht der Wieder-
erneuerung. Wohnpflicht ist obligatorisch.

% ... who is engaged in any form of manual, clerical or other work.




Entgelt beschiiftigt ist und deren bewegliches und unbewegliches Eigen-
tum die Summe von £ 150 nicht iibersteigt.” Unter diese Definition
kann man so ziemlich alle Berufe bringen; der Hauptwert ist darauf
gelegt, daB es sich um bediirftige Personen handelt, denen eben das
Gesetz eine gesunde Heimstitte geben will, also dasselbe, was die gegen-
wirtige Erbbaurechtsbewegung bei uns bezweckt.

Auch hier hatte der Board die Auswahl der Ansiedler vollkommen
in der Hand. Jeder, der eine solche Heimstitte erwerben will, muf3 dem
Board nachweisen, 1. daf} er ein ,,Arbeiter im Sinne jener Verordnung
sei, 2. daB er die notigen Mittel besitze, um ein wohnliches Haus (sui-
table house) fiir sich und seine Familie zu errichten, um das Land ein-
zuziunen und zu kultivieren und 3. daB er wiirdig sei, eine solche Heim-
stiitte zu erhalten?). Die Vergebung geschieht dann wie bei den iibrigen
Pachtgiitern. Auch der Inhalt des Pachtvertrags ist entsprechend.
Nur sind die Verbesserungen anders geregelt: Der Besitzer mul} im
1. Jahre ein Wohnhaus im Werte von mindestens £ 30 errichten, im
2. Jahre muB er sein Grundstiick einziunen und im 3. Jahre mul} 74 des
Grundstiicks als Garten oder sonstwie bewirtschaftet werden (Garten-
pachtgiiter)?)

Die ersten Erfolge oder vielmehr MiBerfolge dieses Systems zeigten
sich in Canterbury, wo ja die ersten Arbeiterheimstitten eingerichtet
wurden. Bei dem Ankauf von Land zu solchen Heimstitten treffen die
fiir den Erwerb von Ansiedelungsland im allgemeinen erwihnten Gesichts-
punkte auch zu. Die Qualitit des von dem Staat gekauften Landes
war meistens bis auf zwei Kiufe in Canterbury gut. Ganz besonders
aber muBte die Regierung ihr Augenmerk darauf richten, dall fiir Ar-
beiterheimstitten nur solches Land erworben wurde, das entweder in
niichster Nihe der Stadt oder des Ortes (borough) lag, oder wenigstens
mit guter Verbindung durch Bahnen dorthin ausgestattet war. Letzteren
Gesichtspunkt hat die Regierung bei den ersten Landkiufen um Christ-
church auBer acht gelassen®). Ebenso hat sie sich wiederum in Canter-
bury nicht immer in geniigendem Malle von der Nachfrage nach Land
fiir Arbeiterheimstitten leiten lassen. Sie kam bei Christchurch im
allgemeinen zu spiit, da private Initiative bereits ,,in erheblichem Male
dem Bediirfnis der Arbeiter nach billiger und gesunder Wohngelegenheit

1) ., . that he is a deserving and suitable person.
%) Diese Bestimmungen erscheinen bei den hohen Lohnen in Neuseeland nicht tibermabig.
%) 18g7 C-1, S. 24.

Probleme der Weltwirtschaft, 26, 8




iﬂ'

|

entgegengekommen war!). Der Besitz einer solchen Heimstitte mubBte
also da, wo die erwiahnten Miangel zutrafen, nicht besonders erstrebens-
wert erscheinen. Wo — wie es bei Christchurch im allgemeinen der Fall
war — sich keine Arbeitsgelegenheit in unmittelbarer Nahe fand, da
dauerte es sehr lange, bis die Stellen besiedelt wurden. Bei den spiteren
[andkéufen, nicht nur in Canterbury, wurden diese zuerst gemachten
Fehler vermieden, und diese Heimstitten daher schneller besiedelt.

Die Arbeiter?) bezeichneten diese Stellen auch oft als zu klein.
Sie wollten nicht nur ein Haus mit einem kleinen Garten pachten,
sondern sie wollten einen landwirtschaftlichen Parzellenbesitz erwerben,
da es sonst nicht die Miihe wert sei, so weit vor die Stadt zu fahren?).
Als Grund fiir diese Erscheinung gibt der Kronlandskommissar fiir
Canterbury 1900%) an: Diejenigen, die eine Parzelle in der unmittelbaren
Nihe der Stadt von 145 bis 2 Acker GréBe suchten, zégen es im allge-
meinen vor zu warten, bis sie in der Lage wiren sich eine solche zu
kaufen. Es zeigt sich also hier, was bei den iibrigen Pachtgiitern
duberlich noch nicht zu bemerken war, dall das Streben, Eigentum statt
Pachtbesitz zu erwerben, die Arbeiterheimstitten zum groB3en Teil lahm
legte. Ofters kam es allerdings vor, daB jene kleinsten Stellen besetzt
wurden, aber sie wurden auch oft verlassen und lagen dann brach?),
so dall sie spiter zum groBlen Teil zusammengelegt wurden®). Dann
wurden sie auch eher verpachtet. Diejenigen, die als landwirtschaftliche
Zwergbetriebe benutzt werden konnten, wurden schneller besetzt, und
denen kam auch das Ans.-Ges. 1900 entgegen, indem es die Maximal-
erofle der Arbeiterpachtgiiter auf 5 Acker heraufsetzte.

In Canterbury waren 19o8 von 499 Ackern 43I besetzt. Ahnlich
wie in Canterbury ging es auch in Auckland. Die Regierung hatte hier
bei dem Ankauf zwar besonders darauf geachtet, daf3 das LLand in un-
mittelbarer Nihe der Bahn lag (Vororte von Auckland), wo regelmiBig
Arbeiterziige verkehrten”), aber auch das niitzte hier nichts. Noch 1908
war nur !/, der 1903 gekauften Grundstiicke verpachtet.

1) Ebenda.
%) Bei Christchurch und spater anch in Auckland scheint es sich um Industriearbeiter
gehandelt zu haben. Die Berichte C-1 machen keine genauen Angaben, sie erwihnen nur all-
gemein ,,workers'',
# 1900 C-1, S
% 1900 C-1; S
5) 1900 C-1, S.
% 1gogz . C-1, §
) 1903 G-I, S




Erfolg hatten die Arbeiterheimstéitten eigentlich nur in Wellington.
Hier handelt es sich eben zum groBen Teil um landwirtschaftliche Zwerg-
betriebe; aber auch die kleinen Parzellen von 15 bis 3 Acker Grofle
fanden schnell Abnehmer. Sie liegen unmittelbar am Rande des Lower
Hutt Borough bei Wellington (4000 Einwohner), gehoren also unmittel-
bar zu einer Kleinstadt und wurden von dort wohnenden Handwerkern
rasch besiedelt?).

Der landwirtschaftliche Betrieb der Arbeiterheimstitten ist Garten-
bau, teilweise zum Verkauf (market gardening). In Wellington findet
1 auf ihnen sogar ein kleiner Bestand von Schafen und Kiihen. Die

sic
landwirtschaftlichen Zwergbetriebe sind von gutem Erfolg begleitet,
auch da, wo nicht fiir den Verkauf produziert wird?).

Von Otago fehlen bisher Angaben.

Bis 1908 (letzte Statistik) waren als Arbeiterheimstitten 375 Stellen
vergeben worden (198 in Canterbury, 4z in Wellington und 135 in Auck-
land). Die Zahl der Hiuser auf diesen betrug 320. Die Bevolkerung im
ganzen 1239 Kopfe.

Die Arbeiterkolonien haben also keine weite Verbreitung gefunden.
Ihren ersten Zweck, Arbeitern billige kleine Wohnstéitte zu geben, haben
sie im allgemeinen nicht erreicht, da die Arbeiter Eigenbesitz vorzogen.
Einen Erfolg hatten sie eigentlich nur in Wellington.

e) Die finanziellen Ergebnisse der Ansiedelungspolitik.

Die fiir den Riickkauf von Land durch den Staat und fiir dessen
Bereitstellung zur Besiedelung erforderlichen Geldmittel werden durch
Anleihen beschafft, und zwar sind hierbei zwei Formen moglich:

1. Vor 1900 sollten die Anleihen der Form nach nur in debentures
bestehen (Obligationen). Der ZinsfuBl durfte nach dem Ans.-Ges. 1892
(Art. 8) 5 %, seit 1894 (Art. 24) 4% nicht iibersteigen. Seit 1go8 (Art. 40)
ist der Maximalzinsfull wieder auf 415 9 festgesetzt. Die Umlaufszeit
dieser debentures soll 40 Jahre nicht iberschreiten; sie konnen aber
frither zuriickbezahlt werden.

2. Seit 1900 (Ans.-Ges. Art. 32) tritt neben diese debentures auch
die Buchschuld (Inscribed Stock)?). Diese zweite Form hat bis jetzt

1) Es ist dies zugleich auch ein Beweis dafiir, daB es nicht die hohe Pacht war, die die

Besiedelung der Heimstitten in Canterbury und Auckland verhinderte. Denn die Heimstitten
in Wellington sind die teuersten von allen. Vgl. Tabelle 5. 112.
%) 1901 C-1, 5. 26 (Canterbury), S. 31 (Wellington).
%) Diese Art Buchschuld besteht in Neuseeland seit 1873. Sie ist miindelsicher. Vgl.
hierzu auch Schilling, London als Anleihemarkt der englischen Kolonien, S. 47.
g*
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(1909) bei der Aufnahme von Anleihen fiir Ansiedelungszwecke nicht
Anwendung gefunden.

Die Anleihen fiir die Ansiedelungspolitik wurden nun vorzugsweise
— bis 1898 ausnahmslos —*') in Neuseeland selbst untergebracht?), und
zwar regelmilig auf dem Wege der Subskription. Von 1899 ab
wurden auch in Australien solche Anleihen emittiert: aber der Londoner
Markt scheint im allgemeinen nicht in Anspruch genommen worden
zu sein?®).

Bis 1898 waren fiir die Zwecke der Ansiedelungsgesetze insgesamt
£ 643956 vom Staate geborgt worden, wovon £ 45276 zu 4% %, £ 134100
zu 4 % und das meiste, nimlich £ 455990 zu 315 %*). Einzelheiten iiber
die Emission der Anleihen in Neuseeland und Australien konnte ich
nicht in Erfahrung bringen. In Neuseeland stammte das Geld vor 1898
groBentells von kleinen Sparern®). An welchen Plitzen seit 1899, ob
in Australien oder sonst fiir Ansiedelungszwecke Anleihen emittiert
worden sind, kann nach dem mir erreichbar gewesenen Material nicht
festgestellt werden. Der einzige mir zugiinglich gewesene Bericht ist
aus dem Jahre 19o6%). Aus ihm ergiebt sich, daBl damals von den An-
leihen von £ 511225, die in diesem Jahre auf Grund der Ansiedelungs-
gesetze aufgenommen wurden, £ 272500, d. h. 53 % in Neuseeland selbst
untergebracht wurden. Wenn auch ein einzelner Bericht selbstver-
stindlich nicht verallgemeinert werden darf, so finden sich doch Hin-
weise dafiir, daB Neuseeland tatsichlich die Geldmittel fiir die An-
siedelungspolitik zum groBten Teil selbst aufgebracht hat.

1) Vgl. Finanzberichte B-1o, 1892—gg.

#) Schon der Finanzbericht Seddons ven 1894 (B-6) hatte darauf hingewiesen, daB
das Vermogen Neuseclands schon damals so groB sei, dall es nutzbringend angewendet werden
konne und miisse. Mit Ricksicht darauf, daB so viele Vermogen vorhanden seien, die nur auf
eine Gelegenheit warteten, nutzbringend angewendet zu werden, verlangt Seddon ebenda,
dal der MaximalzinsfuB der debentures von 59 auf 49 herabgesetzt werde, wie es im Ans.-
Ges. 1894 auch geschehen ist,

%) 1904 wurde allerdings in London eine 4prozentige neuseelindische Anleihe wvon
£ 1 Million (die einzige neuseelindische debentures-Anleihe in"London seit Beginn'der An-

siedelungspolitik) emittiert. Vgl. auch Schilling a. a. O., S. 62. Ob und in welchem MaBe
diese Anleihe fiir die Zwecke der Ansiedelungsgesetzgebung Verwendung fand, lieB sich aus
dem mit seinerzeit im New Zealand Office in London zur Verfiigung gestellten Material nicht
ersehen. Auch sonst konnten mir keine Angaben hieriiber gemacht werden. Die Anleihe war
zu festem Preis zu pari emittiert.

%) B-1o0 1808.

*) Ein Bericht ,, Securities held in the Colony 1898 B-6'', gibt fiir die Anleihen auf Grund
der Ans.-Ges. bei den Post Office Savings Banks £ 372376, d. h. 57% der Anleihen an.
Ebenso weist New Zealand Off, Yearb, 1911, S. g7, auf den Anteil der kleinen Sparer hin.

%) Finanzbericht 1go6 B-8. Entsprechende Berichte aus anderen Jahren waren mir
seinerzeit auf dem New Zealand Office nicht zuginglich.
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Bis heute (30. November 1911) beliuft sich die Summe des fiir die
Ansiedelungspolitik geborgten Geldes auf £ 6303485, eine ganz auller-
ordentliche Summe fiir ein verhéltnisméBig kleines Land. Der Zinsfuf3
betrug anfinglich bis rgoo in der Regel, wie erwiahnt, weniger als 49%.
1900 z. B. zeigt sich noch folgendes Bild: Von den Ansiedelungsanleihen
im Gesamtbetrag von £ 1536490 betrug der Zinsfull bei £ 876466 d. h.
56 % 3145 %, bei £ 349000 (22 %) 334 % und bei dem Rest von £ 356000
(d. h. 22%) 49%. 1909 dagegen hatten von £ 6101000 Anleihen unter
den Ansiedelungsgesetzen £ 3083650 d. h. etwa die Hiilfte, einen Zinsful3
von 49%. Die debentures haben in der Regel eine Umlaufszeit von
5 bis 10 Jahren, in der letzten Zeit auch bis zu 15 Jahren. Zum Teil
sind sie in Inscribed Stock konvertiert worden. Bis jetzt!) haben folgende
Konversionen stattgefunden:

Konvertiert in

Zinsfuld ‘ . -
Debentures | Inscribed Stock
- 0 is O
Vs 3 /0 372 10
250 Goo 315 | 600 250 000
611 800 63 565 543 232

Die Konversionen erfolgten zu einem Kurs von 102 bis 110. Von
der Schuld sind bisher £ 86go getilgt worden. Seit 1go8 (Ans.-Ges. 1908
Art. 43) ist aber fiir die Schuld aus der Ansiedelungspolitik ein Tilgungs-
fonds (Sinking Fund) eingerichtet, in dem alljahrlich 1 9 von-der Summe
der debentures und des Inscribed Stock von den unter den Ansiedelungs-
gesetzen aufgenommenen Anleihen fliet (bis 1911 £ 221372).

Wenn die neuseelindische Regierung den Londoner Markt fiir die
Ansiedelungspolitik im allgemeinen nicht in Anspruch nahm, so ist dies
zum groflen Teil darauf zuriickzufiihren, dafl ihre Einnahmen schon so
grol waren, dal} siec den Londoner Markt nicht brauchte (vgl. den er-
wihnten Finanzbericht Seddons von 1894)%). Ob der Grund, weshalb
Neuseeland sich in den letzten zwei Jahrzehnten so selten an den Lon-
doner Markt wandte, nur der war, dall es seine Anleithen ohne Miihe
in Neuseeland selbst oder in Australien unterbringen konnte, oder ob
eine gewisse Zuriickhaltung des Londoner Marktes die Ursache hierfiir

1) 1gog Finanzbericht B-18.

2} Ebenda weist Seddon ferner darauf hin, daB auch die kleinen Sparer wvielfach ihr
Geld in Staatspapieren anzulegen trachfeten; wenn ihnen hierzu Gelegenheit gegeben werde,
dann wiirden sie sicher in weitem Male davon Gebrauch machen., — Die Erfahrungen haben
die Richtighkeit dieser Behauptung bewiesen, Anm. 5, 5. 116. Vgl. auch New Zealand Off,
Yearb. 1911 S. 6g7; ebenso wvgl. auch Schilling a. a. O., 5. 50.
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war, mull dahingestellt bleiben!). 1903 wies Seddon in seinem Finanz-
berichte darauf hin, dall die Kurse der kolonialen Werte am Londoner
Markt allgemein auBerordentlich tief wiren. Es sei daher nétig, so
wenig Geld wie moglich aullerhalb der Kolonie zu borgen. 19042) wurde,
nachdem die Kurse am Londoner Markt wieder gestiegen waren, die
erwahnte (vgl. S. 116 Anm. 3) debentures-Anleithe von £ 1 Million in
London emittiert zu einem Zinsfull von 4 9, d. h. zu demselben Zinsfuf,
wie die meisten Anleihen Neuseelands in diesen Jahren. Das Geld war
also in London keineswegs billiger als in Neuseeland oder Australien.
Der Zinsfufl kann daher nicht als Ursache dafiir gelten, dafl Neuseeland
den Londoner Markt hitte in Anspruch nehmen wollen. Seither nahm
denn auch die Kolonie in London keine Anleihen mehr auf. Es war das
Ziel Seddons, worauf er immer wieder in seinen Finanzberichten hin-
wies, dall die Kosten fiir die Ansiedelungspolitik, wie auch fiir die Kolo-
nisierung iiberhaupt, in erster Linie von Neuseeland selbst getragen
werden miillten. Und dieses Ziel hat er auch offenbar in bedeutendem
MaBe erreicht, wie der abnehmende Prozentsatz englischer Investierungen
in Neuseeland beweist?). Es ist deshalb im allgemeinen wahrscheinlich,

1) Nach dem Finanzbericht Seddons vom Jahre rgo3 kénnte man darauf schlieBen,
dafl zum Teil letztere Ursache vorgelegen hat, zumal wenn man beriicksichtigt, dab im felgen-
den Jahre eine neuscelandische Anleihe ausnahmsweise in London emittiert wurde. Seddon
sagt dort in bezug aunf die Tatsache, dall die Kurse der neuseelindischen Staatspapiere in
London schlecht seien: , Der beste Weg, unsere Stellung zu wverbessern, 1st kolonisatorische
Ausgaben in verniinftigen Grenzen zu halten, die strengste Sparsamkeit zu verfolgen und so

wenig Geld als moglich auBerhalb der Kelonie zu suchen . . . Es ist viel besser, daB die Vol-
lendung einer unserer Eisenbahnen verzogert werde, als dal wir fur je £ roe debentures nur
£ g1 15 Shilling bekommen." Ahnliche Ausfithrungen finden sich in keinem fritheren oder
spateren Finanzberichte. Wenn demnach 1go3 eine gewisse Schwierigkeit bestanden haben
¢, Anleihen in Neusecland oder Australien unterzubringen, so finden sich keine Hinweise

dali dies auch in sc

dafiir, nstigen Jahren der Fall gewesen wire.

%) Finanzbericht 1904 (Seddon): ,,The London market is easier then last year." Vgl
auch Schilling a. a. O., 5. 59 und 7o.

% Coghlan, der Agent General von Neu-5iid-Wales, berechnet, dall 18g1 £ zol4s Mill
britisches Kapital in Neusecland investiert waren, 1gos aber nur noch £ gl4 Mill.,, also ein
Riickgang um mehr als 509 (zitiert im Finanzbericht 1go; B-6). Das britische Kapital
wandert also aus Neuseeland aus, trotzdem hebt sich der Wohlstand der Kolonie. Dal Neu-
seeland in hohem MaBe zum ,,VerlaB auf sich selbst' (Self reliance), was 18g1 als das Finanz-
programm der progressiven Partei aufgestellt wurde, iibergegangen ist, betont das New Zealand
Off. Yearb. 1911 auf Grund einer dort S. 697 mitgeteilten Statistik, die zeigt, dab die Anleihen
Neuseclands trotz der dauernd steigenden kolonisatorischen Aufgaben in immer steigendem
Malle in Neuseeland untergebracht zu werden beginnen. WVon allen Staatsanleihen waren
emittiert :

1902 1Q11
. o o P e | 1,
ATET BT Bl S S T 70,74 7%
in Neuseeland . . ... . .« I200% 18,069,
> r Wl e 07 e ool
i Anstralien- < < oo o ow 2 0,34 % 5,200,




—_— ]_I() —

daB die Ursache, weshalb Neuseeland in den letzten zwei Jahrzehnten
seine Anleihen nicht am Londoner Markt unterbrachte, ist, dal} es diesen
nicht brauchte. Nach den gemachten Mitteilungen und nach der Tendenz
der ganzen Finanzpolitik der progressiven Regierung ist es ferner wahr-
scheinlich, daB Neuseeland die Kosten seiner Ansiedelungspolitik zum
oroBten Teile selbst getragen hat. Anzeichen dafiir, daBl er der Kolonie
Miihe gemacht hitte, die hierfiir nétigen Summen aufzubringen, finden
sich, abgesehen von dem Finanzbericht 1go3, nirgends, so dafl es nicht
auf finanzielle Schwierigkeiten zuriickzufithren ist, wenn der Jahres-
kredit fiir die Ansiedelungspolitik nicht erschépft wurde.

Fiir die Ansiedelungspolitik wurde ein besonderer Account gebildet
(Land for Settlements Account), auf den alle Einnahmen (Anleihen,
Pachtgelder usw.) und alle Ausgaben, z. B. fiir Ankauf des Landes usw.,
namentlich auch die Zinsen der Anleihen verrechnet werden. Beil diesem
Account hat sich bisher immer ein Uberschull ergeben!). In diesen
Account flieBen die Anleihen, die Vorschiisse, die eventuell von dem
Staat gegeben werden, ferner alle Pachtgelder. Bezahlt werden hieraus
die Kaufsummen, die Ausgaben fiir Wegebau usw., die Zinsen der An-
leihen und die jahrlich an den Tilgungsfonds zu zahlenden Summen
(vgl. z. B. New Zealand Off. Yearb. 1911, S. 077).

1) Der UberschuB betrug:

1804 2200 % 1903 38322 £
1805 554 £ 1904 93 0bg ¥
1806 I 357 & 1005 370007 &
1897 g 5L - 13006 3 508 £
1858 8 68g £ 1907 249 320 £
188 2 68g L 1GO7T 240 320 £
1899 27 552 £ 1908 89 645 £
1000 53381 £ 1000 20 504 £
IGOIT 92 091 £ 1910 202 497 L&
1902 32070 £ IQTI 53398 &




IV. Die Volkswirtschaft Neuseelands und die
Ansiedelungspolitik. — Die neueste Wendung
der Landgesetzgebung.

Die Ansiedelungspolitik hat in zwei Jahrzehnten mit ihren Kosten
von rund £ 6 Millionen, die groflenteils von Neuseeland selbst getragen
wurden, rund 114 Millionen Acker erworben und hierauf bis heute
4443 Pachtgiiter, Parzellen, Klein- und Mittelsiedelungen, ferner noch
115 small grazing runs geschaffen und diese mit bona-fide-Siedlern
besetzt. Auf diesen Pachtgiitern hat sich namentlich die Molkereiwirt-
schaft und die Aufzucht von Schafen zum Gefrierfleischexport atsge-
dehnt, und neben diesen Erwerbszweigen wird der Ackerbau zum Eigen-
bedarf betrieben. Fiir diese Ergebnisse ist die Staatsschuld Neuseelands
um rund £ 6 Millionen vermehrt worden.

In derselben Zeit hat die Besiedlung Neuseelands nach den Jahres-
berichten des Landdepartements (C-1) auf dem iibrigen Kronland (rural
land) folgende Fortschritte gemacht: Es sind im ganzen 20543 Stellen
mit einer Fliche von 4357802 Acker vergeben worden, und zwar als:

Form Stellen o EI\I:L]I:::IC] O

Erbpacht (Lease in perpetuity) . . . . . . . . 5177 25 1 517 336 34
Renewableslease! . o iiliiin s e s o o e s I 0509 5 286 177 G
Occupation with right of purchase . . . . . . 6 086 20 1979454 | 45
FarentpmE T o 0 it B Gl B a o 8221 41 574835 | 15
| 20543 100 4 357 Boz 100

Auch aufdieser Fliche handelt es sich nurum bona-fide-Siedelungen?).
Rechnet man die Pachtgiiter auf Ansiedelungsland hinzu, so verschiebt

1y EinschlieBlich suburban land. -

%) Dies kann hier nicht im einzelnen ausgefithrt werden. Ich muB mich beschrinken,
auf die alljihrlichen Berichte des Landdepartements (C-1) hinzuweisen, die allgemein angeben,
dalB es sich auf dem seit 1898 vergebenen Kronlande um bona-fide-Siedelung handelt.
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sich das Bild etwas zugunsten der Erbpacht und der renewable lease.
Die entsprechenden Zahlen sind dann die folgenden:?')

Fliche
Form Stellen % {Acker) 95
Erbpacht (Lease in perpetuity) . . . . . . . . 8 768 [ 31 2 179 461 41
Renewable lease e e e T P I QL1 7 152 633 8
Occupation with right of purchase . . . . . . 6 086 24 I 979 454 37
Bt pren T R e R e ST e b raive 8 221 38 574 983 L4
| 24986 100 | 5186383 100

Es zeigt sich, daB trotz der auBerordentlichen gesetzlichen Bevor-
zugung der Erbpacht vor den anderen Besitzformen, und trotz der An-
siedelungspolitik, wosie ja bis 1908 die einzige Besitzform war, die Staats-
pacht?) doch nur wen'g mehr als ein Drittel des der seit 1891 vergebenen
Stellen und der Fliche Kronlands eroberte, und daB sie dieses Resultat
zum groBen Teil nur der Ansiedelungspolitik verdankt?). Das Streben
der meisten Ansiedler, etwa zwei Drittel der ganzen Zahl seit 1891,
ging auf ein Landgut zu Eigentum, und so wandten sie sich dem Kauf
oder der occupation with right of purchase, die ja auch nur eine Form
des Eigentumserwerbes?*) ist, zu. Die Durchschnittsgréfie der unter den
einzelnen Besitzformen vergebenen Stellen ist:

Bei dem gekauften Lande (einschlieBlich suburban land) 69 Acker,

Bei der occupation with right of purchase. . . . 325
Belsder s ebpacht i L o oa o e . % 272 5
Bei der.renewabletlease s v s i 5w s e e S2000 o

Es scheint sich also im allgemeinen um landwirtschaftliche Mittel-
betriebe zu handeln. Der Anteil der Ansiedelungspolitik an der seit 1891
besetzten Fliche Kronland betrigt von der Zahl der seither neuge-
schaffenen Stellen ebenso wie von deren Fliche 17 9%, also rund %/4°).

Die zweite Frage, die sich erhebt, ist die, welchen Einflul} die An-
siedelungspolitik auf die GroBenverhiltnisse der landwirtschaftlichen

1y Die an Zahl und Fliche unbedeutenden village settlements bleiben hier auller Ansatz.

?) Unter Staatspacht wird hier auch die renewable lease eingerechnet, bei der ja auch
Privateigentum ausgeschlossen war.

%) Erbpacht und renewable lease,

1) Von dem unter dem System der occupation with right of purchase gepachteten Stellen
sind 977 (169;) mit 256036 Acker Fliche zu Eigentum geworden (rgrr C-1j.

5) Zahl der Stellen auf Ansiedlungsland . . . . . v« v v v v 2 v . s 4443
Zah] der Stellen auf Kronland iiberhaupt . . . . . . . . . . . .« . 24 986
Flache des Ansiedlungslandes (Acker) . . . . . . . . . . .+ + o . 928 81

Bliche(des: Kyonlandes (Acker) . . . o - ciwie wis o ¢ o o @ 4 oo« 5186383
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Betriebe gehabt, namentlich, ob und inwieweit sie auf Zahl und Fliche
der Latifundien eingewirkt hat, zu deren Zerstérung sie ja auch ein
Mittel sein, und an deren Stelle sie closer settlement setzen sollte.
Eine Statistik dhnlich der fiir 1891 mitgeteilten iiber das Verhéltnis
der einzelnen GréBenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe mit Aus-
schluf der Weidepachten gibt es fiir die Folge nicht, so dab also die
Ergebnisse der einzelnen Statistiken nicht miteinander verglichen werden
kénnent). Fiir die kleinen Mittelbetriebe bis 1000 Acker Grolle geniigt
im alleemeinen die neuere Form der Statistik, die die Weidepachten
einschlieBt, da in diesen Betrieben pastoral runs gar nicht, und small
grazing runs kaum enthalten sind. Fiir die GroBenklasse 1000—5000
Acker konnen allerdings Angaben nicht gemacht werden. Die Verminde-
rung der GroBbetriebe, als deren untere Grenze wir 5000 Acker wie 1891
annehmen, kann dagegen zahlenmiBig dargestellt werden, da es fiir
das in Privateigentum stehende Land eine Statistik gibt. Wie gro83 der
Anteil der Ansiedelungspolitik an den Verdnderungen der einzelnen
GroBenklassen ist, kann nicht gesagt werden. Er kann nur allgemein
fiir die drei Kategorien Parzellen-, Klein- und Mittelbetriebe berechnet
werden, und hier betrigt er eben rund '/;?), wie oben berechnet ist.
Eine Ubersicht, wie sich die Verinderung der Latifundienfliache seit 1891
gestaltet hat, giebt folgende Tabelle:

i 18G1 IG1T Veranderung

GrofBenklasse g : et - =

(Acker) : Flache ol Flache . Fliche /0
=t Zabl| amesiis Zahl T Zahl 9 Sy
(Acker) (Acker) o (Acler)

5 000 10000 | 247 I 768 709 | 306 2 113 081 - 59 23 | + 344 282% LG
10 coo— 20000 | 189 2 699 403 | 121 I 661 381 — 68 36 I 038 022 38
20 000— 50000 | 117 3 3400931 39 I 080 034 — 78 66 | — 2250097 67
50 000—I100 000 24 I 524047 11 727 156 — I3 54 | — 7970901 51

100 ooo 1. mehr 7 I 077 840 7 | 100 | — 1077840 | I0O

5000 u. mehr | 584 | 10311620 | 477 | 5582552 —I107 18 — 4 729 068 45

Den Anteil der Landriickkdufe auf Grund der Ansiedelungsgesetze
an diesen Verinderungen zeigt die folgende Tabelle:

1) Andererseits gibt es fiir 1801 keine Statistik mit EinschluB der Weidepachten.
*) Die Zunahme der Giiter von s000—1 0000 Acker Grofe diirfte aut Zerstiickelung der
groften Giter zuriickzufiihren sein.




e = iervon komm auf
Grofenklasse Veranderung Hierve T LSRG
Ansiedlur and
Zahl Fliche Zahl e Eli e
0
5 000 10000 | : 56 -+ 2113081 20 o0 78z
I0 000— 2O 000 i 68 I 038022 21 31 28
20 DOD— 50 000 | 78 2 250007 I T4 Iz
50 000—100 000 | —~ I3 507 401 I o 6
100 000 u. mehr | 7 I 077 840 I I T4
Zusammen . . — 166 — 5 173350 34 20 17
ohne Klasse
5 00O—IQ OO

Bei den Giitern von 5000—10000 Acker Griobe zeigt sich also ein
Wachsen an Zahl und Fliche trotz der Riickkiufe unter den Ansiedelungs-
gesetzen, und bei den Giitern iiber 10000 Acker ist der Anteil der An-
siedelungspolitik andem Riickgang von derenFliiche nur gering, etwa /.
Die Verminderung der Latifundienfliche ist also hauptsiichlich auf
Verkauf an Private zuriickzufiihren.

Was hat nun die GrolBgrundbesitzer zum Verkaufe veranlafit?
Allgemeine Verinderungen in der Volkswirtschaft Neuseelands sind es
nicht gewesen. Die Latifundien wurden auch in den letzten zwei Jahr-
zehnten, wenn sie iiberhaupt zu etwas benutzt wurden, als Schafweide
verwendet, und zwar in erster Linie zum Zweck der Wollproduktion.
Allerdings hat sich seit 1891 — worauf bereits hingewiesen wurde —
die Zahl der groBten Herden vermindert. Auch ist die Zahl der Schafe
pro Kopf der landwirtschaftlichen Bevolkerung von 256 im Jahre 1891
auf 207 im Jahre 1gr0 gesunken. Indessen kdnnen diese Zahlen nicht
beweisen, dall die Schafzucht an Bedeutung verloren, insbesondere die
Wollproduktion unrentabler geworden sei. Ob erstere Erscheinung
allein darauf beruht, daBl die Produktion von Gefrierfleisch rentabler
erschien als diejenige der Wolle, oder ob sie die Folge der Zer-
storung des Grofigrundbesitzes war, die eine Zerstiickelung der grobten
Schafherden mit sich gebracht hitte, mull dahingestellt bleiben. Der
Riickgang der Zahl der Schafe pro Kopf der landwirtschaftlichen Be-
volkerung ist aber vor allem dadurch zu erkliren, daB jihrlich Tausende
von Schafen als Gefrierfleisch exportiert werden, wiahrend friiher der na-
tiirliche Zuwachs der Herden der Kolonie zum gréften Teil erhalten blieb.
Die zum Gefrierfleischexport verwendeten Herden bleiben also in der
Zunahme der Zahl hinter den Wollschatherden zuriick. Hieraus erklirt
sich in erster Linie, dafB die Zahl der Schafe mit dem Wachsen der land-
wirtschaftlichen Bevolkerung nicht Schritt gehalten hat. Ferner 1st zu
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beriicksichtigen, dall auf dem groflen seit 1891 neuerschlossenen Gebiete
Auckland, neuerdings auch Nelson, die Schafzucht geringere Bedeutung
als 1n den sonstigen Gebieten Neuseelands hat. Folgende Tatsachen
sprechen dafiir, daBl die Wollproduktion heute noch ebenso rentiert
wie frither. Die Wollpreise stiegen wie alle anderen Preise auch?). Die
Wollproduktion ist in den letzten 2z Jahrzehnten auch dauernd gestiegen,
ja sie hat sich seit 1891 beinahe verdoppelt?). Auch der Wollexport
ist seit 1891 dauernd gestiegen und iibertrifft heute noch mehr als das
Doppelte den Export an Gefrierfleisch, wenn auch sein Anteil am Ge-
samtexport gegenfrither zugunsten des Gefrierfleischexportesgesunkenist,

_ % des l]c.f|.-i(-|- 9% des | Ausfuhr 9 des
Tahr Wollexport Clasa fleisch- Gacasips E aus Gt
exports SEPOLS exports Schafzucht exports
-7 £ £
1801 4 129 686 43 I 194 724 12 l 5 324 410 55
1910 g 308 410 38 3 850777 17 12 159 I80 | 55

Von einer abnehmenden Rentabilitit der fast ausschlieBlich eben
zur Wollproduktion benutzten GroBbetriebe in der Landwirtschaft kann
daher keine Rede sein. Wenn aber allgemeine dkonomische Ursachen
die Verminderung der Latifundienflichen nicht zu erkliren vermogen,
so bleibt als alleinige Ursache fiir diese Erscheinung die Grundsteuer-
gesetzgebung iibrig. Und auf diese fithrt auch das New Zealand Official
Yearbook?) die Abnahme der Latifundien in erster Linie zuriick. Wenn
auf die Ansiedelungsgesetzgebung etwa 1/, des Riickgangs der Latifundien
zu rechnen ist, so ist die Grundsteuergesetzgebung als deren Haupt-
ursache anzusehen?).

!} New Zealand Off. Yearb. 1g10, 5. 506, gibt den Durchschnitispreis pro Ballen Wolle
an auf:

Eorx im Jahre 18gs
£ 131 T 1900
£ 153 5 . Igoo
£ 15 P o)
*) Die Wollproduktion betrug in Neuseeland nach New Zealand Off, Yearb 1910, S. 335
1891 III 537 546 lb.
1805 132 632 90T ,,
1000 148 752 go7 ,,
1905 I50 541 11O ,,
I9IO 200 I15 047

) Z. B. New Zealand Off. Yearb. 1910, 5. 497.
*) e Zunahme der Giiter von so00 bis 1000 Acker GroBe diirfte daher auf die Zer-
stiickelung der groften Giiter zuriickzufithren sein. Vgl. Anm. 2, S. 122,




Die Weidewirtschaft, namentlich die Schafzucht, hat heute noch die-
selbe dominierende Stellung wie 18g1. Das zeigt die Anbaustatistik (vgl.
Tabelle S. 143/144). Noch heute (1911) findet weitaus das meiste Land
als Weide Verwendung. Von der ganzen in Anbau genommenen Fliche
waren 19IT nicht weniger als 80 %, d. h. ein fast ebenso groBer Prozent-
satz als 1891, Weide. Zum Ackerbau werden nur 10 % der landwirtschaft-
lich benutzten Fliche gebraucht; die entsprechende Zahl war 1891
15,1 %! Wie 1891 war aber der groBte Teil der Getreidefliche in Canter-
bury und Otago?), nimlich 79 %, d. h. ¥/;, gegen 85 9 im Jahre 18qgx1?).
Das closer settlement hat also zwar die Wirkung gehabt, dall der Anbau
sich auch in anderen Distrikten ausgedehnt hat, im allgemeinen aber hat
sich aber auch wihrend der closer settlement-Bewegung die Bedeutung
der Weidewirtschaft noch erhoht. Der Anteil des Ansiedlungslandes an
der Getreidefliche kann nicht bestimmt werden. Jedenfalls aber haben
die Pachtgiiter, da auf den meisten wvon ihnen die Weidewirtschaft
vorherrscht, nicht einen bedeutenderen Anteil an der Getreideoberfliche
der Kolonie, als ihrer Fliche im Verhiltnis zu der dem closer settle-
ment nutzbar gemachten Fliche iiberhaupt entspricht. Die Pachtgiiter
haben sich ja auch in ithrer Wirtschaftsweise in nichts von der der ent-
sprechenden GroBenklasse der iibrigen landwirtschaftlichen Betriebe
unterschieden. Einen Aufschlul3 dariiber, ob die Kolonisationstitigkeit
der Pachtgutsbesitzer intensiver war als die der iibrigen Kronpichter,
konnte eine Statistik iiber den Wert der Verbesserungen auf Ansiedelungs-
land und dem iibrigen Kronland geben. Indessen fehlt eine solche?). —
Eine bestimmende Einwirkung der Ansiedelungspolitik auf die Land-
wirtschaft Neuseelands ist nach dem Gesagten nicht festzustellen.

Sozialpolitische Folgen der Ansiedelungspolitik lassen sich im ein-
zelnen nach dem vorhandenen statistischen Material nicht nachweisent).

1) Hierzu mufl auch noch wie 1891 Southland gerechnet werden,

%) Allerdings hat sich die Getreideflache absolut stark vermehrt, um 703 329 Acker oder
44 9. Charakteristisch fir die Tabelle ist die grofie Fliche Kunstgras auf ungepiliigtem
Boden in der Nordinsel. Hier handelt es sich um erstmalige Kultivierung.

¥ Es giebt keine Statistik iiber das Anwachsen des Bodenwertes mit und ohne Ver-
besserungen bei den einzelnen GréBenklassen der landwirtschaftlichen Betriebe, wie 1801,
aus der sich Schlusse auf die Intensitit der Bodenkultur ziehen liefien, es giebt nur eine solche
fiir das Anwachsen des Bodenwertes in den einzelnen Grafschaften., Aber aus dieser 1Bt sich
fiir unsere Zwecke nichts entnechmen, auch nicht fiir die Grafschaften, in denen griBere Kom-
plexe von Ansiedelungsland liegen. Denn diese bilden doch nur einen kleinen Bruchteil der
Fliche der betreffenden Grafschaft iiberhaupt.

4 Die Zahl der Pachtgutsbesitzer kann nicht ohne weiteres auf die Zahl der landwirt-
schaftlichen Bevolkerung verrechnet werden, da ja ein erheblicher Teil der ersteren, wohl die
meisten, schon in der Landwirtschaft titig waren, bevor sie Pachtgutsbesitzer wurden. Auch
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\Wohl hat das closer settlement als Ganzes solche gehabt, indem es die
landwirtschaftliche Bevélkerung wesentlich wachsen lieB. Diese betrug:

: Bevilkerungszahl : oF : e 1
Jahr Zusammen i der Erwerbstatigen®)
Ackerbau Weidewirtschaft |
1801 50 058 0 540 68 6oy 27,68
1600 69 557 27 400 gb 957 24,29

Trotz closer settlement-Bewegung und Ansiedelungspolitik ist also
der Anteil der landwirtschaftlichen Bevélkerung an der Zahl der Er-
verbstitigen zuriickgegangen. Den Platz der landwirtschaftlichen Be-
volkerung beginnt die stiidtische industrielle?) einzunehmen; letztere
betrug:

18g1: 470521 Personen, d. h. 28,46 9% der Erwerbstatigen,
1go6: 124255 - S 3059 2

Auch in Neuseeland beginnt also die Industrie breiteren Boden zu
gewinnen wie bisher. Dem entspricht auch der hohe Schutzzoll fiir einige
Erwerbszweige, die Neuseeland ziichten will®). Negativ kann man also
sagen, dall die Ansiedelungspolitik ebensowenig wie das closer settlement
die prozentuale Abnahme der landwirtschaftlichen Bevolkerung und die
Zunahme der stadtischen hat hindern konnen.

Die Staatsschuld Neuseelands ist von 189 bis 1910 von £ 37343308
auf £ 77688396, d. h. um £ 40345088 oder mehr als das Doppelte (108 %)
gestiegen*). An dieser Zunahme ist die Ansiedelungspolitik mt £6303 4385

aus einer landwirtschaftlichen Berufsstatistik lieBe sich wahrscheinlich aus demselben Grunde
nichts iiber diese Frage entnehmen. Eine solche war mir fibrigens auch erst seit 1gob zuganglich,
so daf also keine Vergleichung angestellt werden konnte.

1y Erwerbstitize (breadwinners) sind nach der Statistik 1. freie Berufe, 2. Dienstboten,
3. in Industrie oder 4. Handel beschiftigte Personen, 5. Angestellte bei Verkehrsanstalten
(Eisenbahnen usw.), 6. Arbeiter aller Arten.

%) Hierbei handelt es sich nur um Angestellte in Fabriken, Werkstitten, Handwerker
usw., nicht aber um Minen- oder Hafenarbeiter z. B. Diese werden besonders gezahlt,

3 Als Illustration hierzu erwihne ich folgende Zollsiatze: Vom Werte der eingefithrten
Waren betrigt der Zoll bei Textilwaren, Lederwaren, Glas, Uhren, Metallwaren, Dampf-
maschinen 209, fiir Gewebe, Hiite 25%;, fir Kleider 40%;.

4) Auf den Kopf der europdischen Bevolkerung Neunseelands kommen heute von der
Schuld 77 £ g d. gegen 50 £ 11 5. 10 d. 1801 (New Zealand Off. Yearb, 1911, S. 694). Von
den 40 Millionen Pfund Zunahme kommen auf Eisenbahnen 11, auf Darlehen fiir Ansiedler 6,9,
auf Landriickkaufe unter den Ansiedelungsgesetzen 6,3, auf Darlehen an éffentliche Korper-
schaften 4,5, auf 6ffentliche Bauten 3,4, auf Wege, Briicken 1,7, auf militarische Ausgaben
1,1 usw. Das meiste entfillt also auf kolonisatorische Auslagen.
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oder 15,6 % beteiligt. Rechnet man den Teil der Zunahme der Staats-
schuld zusammen, der fiir die Landbesiedelung verwendet ist, oder in
engem Zusammenhang mit ihr steht, so erhilt man £ 290314261). Der
Anteil der Ansiedelungspolitik hieran betrigt 21,6 %, also wenig mehr
als derjenige an der Ausdehnung des closer settlement seit 18g1. Dieses
Resultat ist an sich nicht ungiinstig, da die finanziellen Aufwendungen
fiir die Ansiedelungspolitik in annihernd gleichem Verhiiltnis zu deren
tatsiachlicher Ausdehnung stehen.

Die Ansiedelungspolitik 1st heute noch ebenso wie vor 20 Jahren
eine Notwendigkeit. Der Landhunger ist noch nicht gestillt, und das
Kronland, das seiner Lage und Qualitit nach zum closer settlement
geeignet ist, ist nicht zahlreich?). Die Regierung will deshalb die An-
siedelungspolitik auch ebenso energisch wie bisher fortsetzen?®). Nur ge-
niigen die Ansiedelungsgesetze nicht, um dem starken Bediirfnis nach
Land gerecht zu werden. Ihr Anteil an der Besiedelung des Landes seit
18¢gT ist ja nicht sehr bedeutend. , ,Deshalb® — iuBerte sich der gegen-
wartige Landminister Mc Nab in einer Programmrede im November
1gob — ,,miifte man unter den jetzigen Umsténden £ 1 Million pro Jahr
ausgeben, wollte man alle Leute, die Land haben wollen, befriedigent).**
Dies wiirde aber die Finanzen zu sehr belasten. Aus diesem Grunde
macht Mc Nab folgenden Vorschlag: Die Grenze fiir erlaubtes Grund-
eigentum iiberhaupt solle festgesetzt werden. Sie solle bei einem Wert
von £ 50000 liegen. Jedem der jetzt ein Gut besitze, das iiber £ 50000
Wert hat, solle 10 Jahre Zeit gegeben werden, um den Uberschull
loszuschlagen. Wenn er es innerhalb dieser Zeit nicht getan habe, dann
solle die Regierung die Befugnis erhalten, sein Gut bis auf jenen Wert
herab zu enteignen und auf den Markt zu bringen. Dieser radikale

1) Hierzu rechne ich:
Eisenbahnen e
Darlehen an Ansiedler
Ansiedelungspolitik
Wege und Bricken . .
Kauf von Eingeborenen-Land B
Unkosten bei Aufnahme wvon Arbeiten usw. .

1T 022 948
L 974935
6 303 485
I 705 251

Q15 167

2 040 040

el B s B ar B ar R or ]

L 20 031 420

%) Der Premierminister Ward sagt in seinem Finanzbericht 1gog: ,, The demand for
land continues unabated, but it must be remembered, that apart from cost the extent of land
suitable by quality and position for close settlement is not plentiful.”* Ebenso die Berichte C-1
alljahrlich.

9 Im Finanzbericht 1008 sagt Ward: ,,Das Werk des Ansiedelungsgesetzes begegnet
einem groBen Bediirfnis und darf in keiner Weise beschriankt werden.” Ebenso auch sonst.

) Ich entnehme diese Rede der Evening Post vom 27. November 1go6.
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Vorschlag ist bisher nicht Gesetz geworden. Vielmehr hat die Regierung
auf anderem Wege versucht, ihr Ziel, die Ansiedelungspolitik, weiter zu
verfolgen, ohne daB es fiir den Staat allzu groBe Kosten verursacht,
niimlich durch den Land Settlement Finance Act 19og. Dieser fiihrt
uns auf die neueste Wendung, die die neuseelindische Landpolitik {iber-
haupt genommen hat.

Die Landgesetzgebung 1892 hatte die Forderung Mills, kein Land,
das jetzt noch im Eigentum des Staates oder von offentlichen Kérper-
schaften stehe, solle Privateigentum werden konnen, nicht in ihrer ganzen
Schiirfe ausgedriickt, sondern nur die Erbpacht, diejenige Besitzform,
die das Staatseigentum fiir die Zukunft am vollkommensten erhielt,
besonders anziehend gestaltet. Die Vergebung des Kronlandes in den
folgenden 2 Jahrzehnten hatte gezeigt, daB das Publikum die 3esitz-
form des Privateigentums oder der dazu fithrenden occupation with
right of purchase bevorzugte. Dieser Stimmung gab das Landgesetz
1907 nach, das im allgemeinen sonst eine Wiederholung desjenigen von
18¢2 ist?). Es ging nicht so weit, das Staatseigentum an Land fiir die
Zukunft ganz aufzuheben. Neben dem Kauf gegen Barzahlung und
der occupation with right of purchase kennt das Landgesetz 1907 noch
die an Stelle der jetzt abgeschafften lease in perpetuity getretene rene-
wable lease, bei der auch der Ubergang in Privateigentum ausgeschlossen
ist. Aber das neue Gesetz gibt dem Besitzer eines Landstiicks unter der
renewable lease die Moglichkeit, diese Besitzform bis auf einen kleinen
Rest dem Eigentum gleich zu machen. Die renewable lease ist eine Pacht
auf 66 Jahre, wobei der Pichter nach Ablauf dieser Periode das Recht der
Wiedererneuerung der Pacht auf weitere 66 Jahre hat. Nach Ablauf jeder
Periode aber wird seine Pachtrente einer Neueinschidtzung unterzogen,
so daB der Wertzuwachs dem Staate nicht mehr wie bei der Erbpacht
verloren geht. Der Pachtzins betriigt ebenfalls 4 %. Bei der renewable
lease kann nun der Eigentiimer, wie bereits erwihnt, go % des Boden-
wertes (capital value)- abbezahlen, die letzten 109 aber micht; diese
bleiben immer im Eigentum des Staates. Hat der Pichter in dieser Weise
1/, abbezahlt, so ist er von allen weiteren Pachtbedingungen, ausge-

3
nommen die Zahlung des Pachtzinses und die Wohnpflicht, befreit.

1) Eine Anderung lag z. B. in der Festsetzung der Fliche, die eine Person erwerben darf.
Ahnlich wie bisher war die Grenze bei 666 bzw, zooo Acker. Aber bei drittklassigem Lande
wurde die Grenze auf sooo Acker erhoht.




Auf diese Weise behilt der Staat noch eine Kontrolle iiber ihn, ins-
besondere ist, wie bei aller Staatspacht, die VerauBerung des Pachtstiickes
von der Genehmigung des Landboard abhingig, wodurch auch bei der
renewable lease die Spekulation unmoglich ist. Wie bei der renewable
lease kann seit 1907 auch bei der Erbpacht, die fiir die zukiinftige Ver-
gebung von Kronland ja aufgehoben ist, der Besitzer go 9 des Boden-
wertes abbezahlen. Die Umwandlung der Erbpacht, ebenso wie die aller
anderen Besitzformen in die renewable lease ist zuldssig. Hierdurch wie
durch die Festsetzung eines geringeren Pachtzinses ist die renewable
lease wie einst die Erbpacht 1892 vor den anderen Besitzformen be-
vorzugt.

Diese renewable lease wurde auch durch das Ansiedelungsgesetz
1908, das im iibrigen nur eine Wiederholung der fritheren Ansiedlungs-
gesetze darstellt, zur Besitzform der seither begriindeten Pachtgiiter ge-
macht. Nur betrigt, hier — wie erwiahnt — der Pachtzins 4% %, die
Periode ist auf 33 Jahre festgesetzt, da es sich bei dem Ansiedelungsland
meistens um schon mehr oder weniger verbessertes Land mit besseren
Verkehrsverbindungen handelt!). Auf auch Ansiedelungsland ist die
Umwandlung der Erbpacht in renewable lease zulissig.

In dieser Form ist also jetzt den Pachtgutsbesitzern die Moglichkeit
gegeben, wenigstens annihernd das Eigentum ihrer Stellen zu erwerben?).
Das volle Eigentum wurde die Besitzform des Land Settlement Finance
Act 1909, der eine Hilfe fiir die Ansiedelungspolitik darstellt. Dieses
Gesetz hat den Zweck, es Genossenschaften zu ermoglichen, privates
Grundeigentum zum Zweck der Verteilung unter die einzelnen Mit-
glieder zu Eigentum zu erwerben. Das notige Geld hierzu erhilt eine
solche Genossenschaft dadurch, daB sie Obligationen (debentures) aus-
giebt, die vom Staate garantiert werden. Der Kauf eines Gutes durch
eine solche Genossenschaft wird erst rechtswirksam, wenn er auf Emp-
fehlung des Board vom Gouverneur genehmigt wird. Ein so gekauftes
Gut mul mindestens 250 Acker groB sein, die einzelnen Stellen darauf
25 bis 200 Acker, sie kinnen aber auch bis zu 500 Acker wachsen, vor-
ausgesetzt, daB der unverbesserte Bodenwert einer solchen Stelle £ 2500
nicht iibersteigt. Der Kaufpreis fiir die einzelnen Stellen, die in das volle
Privateigentum der einzelnen Mitglieder iibergehen, ist an die Genossen-
schaft zu bezahlen, der als Sicherheit eine erste Hypothek an jeder
einzelnen Stelle bestellt wird. Der Kaufpreis muB innerhalb 20 Jahren

1) Finanzbericht 1gog (Ward).

%) Vgl. oben 5. 67.

Probleme der Weltwirtschaft. 26, 9




bezahlt sein zusitzlich 1, % vom Werte des Grundstiicks fiir die Ver-
waltungskosten der Genossenschaft. Die personlichen Voraussetzungen
fiir den Erwerb eines solchen Gutes sind dieselben wie bei Kronland.
Solange noch nicht Y/, des Kaufpreises bezahlt ist, muBl ferner der Er-
werber einer solchen Stelle auf dieser wohnen und darf sie nicht ver-
fuBern oder verpfinden.

Bis 1911 sind 1T solche Genossenschaften entstanden mit im ganzen
68 Mitgliedern, die eine Fliche von 1953 Acker GroBe fiir £ 132802
erworben haben. Von diesen waren in

S Zahl der Flache Zahl der Kaufpreis
Distrikt Genossenschaften (Acker) Mitglieder £
Auckland . . - . . - 6 5583 39 ' 58 137
Hawke's Bay . . . . I 670 T 16 630
Wellingtonn. . . . . . 2 1479 TI 35 778
Canterbury '+ « &= = 2 ' 1421 | 1T | 22 257

| 11 9153 | 68 : 132 oz

Nihere Mitteilungen iiber die bei diesem System gemachten Er-
fahrungen sind noch nicht gegeben worden. Auch ist ja die Ausdehnung
des Systems bisher gering. Nur hat sich der Landboard dahin geiulert,
daB der bona-fide-Charakter der Ansiedler nicht zweifelhaft erscheint?).
Bei diesem neuesten Experiment der Ansiedelungspolitik auf genossen-
schaftlicher Grundlage handelt es sich nicht um eine Verwirklichung
der Pline O’Connors, da ja die einzelnen Mitglieder das Eigentum
ihrer Stellen erhalten. Vielmehr geht auch der Land Settlement Finance
Act auf John Stuart Mills Gedanken iiber innere Kolonisation zuriick,
der ja auch ganz allgemein die Kooperation bei der inneren Kolonisation
empfohlen hatte, ohne indessen auf Einzelheiten einzugehen.

In der Frage der Besitzform bemiihte sich also die Regierung, in
ihrer neuesten Landgesetzgebung den Wiinschen der Farmer nach Eigen-
tum gerecht zu werden. Dieser Wunsch nach Eigentum hatte sich ja
vor allem bei der Vergebung des Kronlandes seit 1891 gezeigt; er wurde
dauernd von fithrenden Zeitungen erhoben; er stellt ja auch, wie selbst
Mc Nab in der erwihnten Rede zugab, das natiirliche Ziel jedes Farmers
dar, dem Mc N ab keinen prinzipiellen Widerspruch entgegensetzte. Dall
die Regierung 1907 nicht vollen Eigentumserwerb zuliel}, hatte damals
seine Ursache noch in grundsitzlichen Erwiagungen. Der Premierminister

1) Das Gesetz ist erst seit 1910 in Kraft. Diec obigen Angaben sind dem New Zealand
Off, Yearb. 1911, S. 497 entnommen.
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sagt in seinem Finanzbericht 1go7, die Regierung kénne das Eigentum
jetzt nicht geben wegen Differenzen zwischen den Anhingern des Eigen-
tums selbst. Von diesen wollten die einen den gegenwiirtigen Bodenwert,
die anderen den bei Besitzantritt abgeschitzten als i\.miptms bestimmt
haben. Auch hitten die Anhinger des Eigentums nicht die Mehrheit.
Darum schligt er Eigentum zu go % vor. Dieses sei fiir ihn die einzig
mogliche Form von Privateigentum in der Kolonie, da nur so die be-
rechtigten Interessen des einzelnen wie des Staates gewiihrt seien.

Aber schon in dem Finanzbericht 19og sagt er, er habe jetzt keine
prinzipiellen Bedenken mehr dagegen, daB in Zukunft das Land, das
heute noch nicht Privateigentum ist, zu solchem werde. Er geht also
in seinen Plinen iiber die bei der renewable lease gebotene Méglichkeit
des Eigentums zu ?/;, hinaus. ,,Meiner Ansicht nm‘h konnen die Be-
dingungen beziiglich der Fliche und ihrer Benutzung wirksam gesichert
werden, sogar unter Privateigentum . . . und die einzige Frage st die,
was der Besitzer eines dieser Stiicke auf ggg Jahre fiir das Eigentum
(fee simple) bezahlen solle!)."

Die renewable lease war also, wie die Erbpacht, das Ergebnis eines
Kompromisses zwischen den Vertretern der Interessen der Allgemeinheit
und des einzelnen gewesen, wobei nur der Staat durch die periodische
Neueinschiitzung der Pacht gegen Verlust gesichert war. Das Eigentum
aber war damals noch ausgeschlossen geblieben. Heute findet das Privat-
eigentum bei der Regierung keine grundsitzlichen Gegner mehr. Dieser
Teil des Millschen Programms ist von der Regierung — allerdings von
der Gesetzgebung noch nicht aufgegeben — worden. Dagegen tritt ein
anderer Teil des Bodenreformprogramms Mills immer mehr in den Vorder-
grund, namlich derjenige, der sich darauf bezieht, wie das unearned
increment dem Staate zugefiihrt werden konne. Freilich ist das in
Neuseeland nicht die einzige Frage, denn in Neuseeland ist die Krone
Eigentiimerin von weiten Grundflichen, was ja in England nicht mehr
der Fall ist. Dort handelt es sich — sagt Ward in seinem Finanzbericht
1gog — nur um eine Frage der Besteuerung, in Neuseeland aber noch
um eine Frage der Besiedelung. Deshalb miissen auch Siedelungsbedin-
sungen bestehen bleiben. Heute ist, worauf Ward besonderes Gewicht
legt, bei dem unter der renewable lease verpachteten Lande ,,praktisch

1) Ward schligt hierfiir folgende Moglichkeiten vor. Jeder soll die Wahl haben zwischen
‘)Lmr.tapacht und Eigentum. Wahlt er das letztere, so kann er es auf folgende Weise erwerben:
1]11,“11115;, Jahren nach Besitzantritt fiir den urspriinglich festgesetzten Preis zusatzlich
. der Differenz zwischen diesem Preis und dem Bodenwert ohne Verbesserungen zur Zeit,

wo er das Eigentum erwerben will oder 2, in Abschlagszahlungen in 33 Jahren.
g*
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der ganze Zuwachs am unverbesserten Bodenwert fiir den Staat ge-
sichert.” Wie letzteres Ziel erreicht werden solle, wenn die renewable
lease zum vollen Eigentum fiihren wiirde, dariiber duBert sich Ward in
diesem Finanzberichte noch nicht.

Die progressive Regierung von heute ist also weniger radikal als
diejenige von 1892. Es handelt sich nicht mehr um die Frage des Staats-
eigentums an jetzt noch nicht vergebenem Kronlande, sondern lmmer
mehr darum, wie Bodenspekulation in Kronland verhindert und der
unverdiente Wertzuwachs seinem Erzeuger, der Allgemeinheit, zugefiihrt
werde!). Die Frage des unverdienten Wertzuwachses war vom Mini-
sterium Seddon auch schon angeschnitten worden. 1896 wurde ein
Rating on the unimproved value Act erlassen, der es den einzelnen
Grafschaften und Orten freistellte, den unverbesserten Bodenwert zu
besteuern. Von dieser Befugnis haben von 115 Grafschaften und Orte,
wo diese Besteuerung der Abstimmung unterbreitet wurde, go diese
Steuer in verschiedener Hohe eingefiihrt. Es wird hierbei der unver-
besserte Bodenwert besteuert wie er abgeschitzt wird, aber gleich von
Anfang an, nicht nur der unverdiente Wertzuwachs, wie es John Stuart
Mill wollte. Dieser ist allerdings in der neuseelindischen Steuer mit-
getroffen, aber nicht allein. Die Steuer geht also noch iiber die Forderung
Mills hinaus, aber lange nicht soweit wie die Grundsteuergesetzgebung
von I8¢gI.

Nach wie vor steht also die neuseelindische Landgesetzgebung
unter dem Einflusse John Stuart Mills, wobei sich in den letzten
Jahren eine weniger radikale Richtung bemerkbar macht, und es sind
Anzeichen dafiir vorhanden, daB in Zukunft die bodenreformerischen
Bestrebungen in Neuseeland sich mehr und mehr auf die Farge konzen-
trieren werden, wie der Allgemeinheit ihr gebiihrender Anteil an dem
unearned increment gesichert werden kénne. Der Rating on the un-
improved value Act stellt in dieser Richtung nur einen ersten Schritt
dar.

Ob die Moglichkeit, die die neue Land- und Ansiedelungsgesetz-
gebung bei der renewable lease gewiihrt, das Eigentum zu ?%/,, zu er-
werben, viel ausgeniitzt wird, kann bisher nicht gesagt werden. Bei der
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) Im Finanzbericht 1909 segt Ward, es bestehe eine Differenz, wieviel die Tatigkeit
des Staates und wieviel die der Privaten zum Wertzuwachs beitrage. Aber in einem jungen
Lande wie MNeuseeland sei es zweifellos, daB auch der Staat mit dazu beitrage.




renewable lease ist es bisher gar nicht, bei der Erbpacht in nur 139 Fillen
(53606 Acker) der Fall gewesen!). Dall bei den Pachtgiitern auf An-
siedelungsland von dieser Moglichkeit in nichster Zeit schon viel Gebrauch
gemacht werde, ist nicht wahrscheinlich, da die Ablosung der Rente
hier nur in Summen von mindestens £ 10 erfolgen kann, die ein nicht
kapitalstarker Kolonist, wie es die Besitzer der unter der renewable
neu erworbenen Pachtgiiter sind, wohl nicht ohne weiteres immer zur
Verfiigung hat.

) 1911 C-1, S. 48.




V. Schluss.

In einem jungen Koloniallande wie Neuseeland, das der Besiedelung
noch harrt, stellt die Landfrage andere Probleme als in einem Lande
alter Kultur wie England, wo alles Land schon vergeben ist. In Neusee-
land steht in der Landfrage die Besiedelung an erster Stelle. So ist es
zu erkliren, daB die Gesetzgebung in ihren bodenreformerischen Be-
strebungen ihr Augenmerk zuniichst auf die Bodenbesitzfrage richtete
und erst in zweiter Linie mit der Frage beschéftigte, wie der Staat sich
zur Grundrente verhalten solle.

1. Das Ziel der progressiven Regierung war, Neuseeland zu einem
Farmerland zu machen, was sich in dem Schlagworte ,,closer settlement**
ausdriickte. Es versteht sich von selbst, daBB die Landfrage im Kampfe
der Parteien die Hauptrolle spielte. Das Jahr 18g1 bildet in der neuesten
Zeit die wichtigste Grenzscheide in der politischen Entwicklung Neu-
seelands. Damals ging die politische Herrschaft von den ,, Konservativen*
auf die Progressiven iiber. Waren die ersteren im wesentlichen von
individualistisch-6konomischen Gedankengingen in der Landpolitik —
1im Sinne des free trade in land — geleitet gewesen, wie es 1thren Interessen
entsprochen hatte, so suchte die ans Ruder gekommene progressive
Partei vor allem auch in der Landfrage die wirtschaftlich schwiicheren
Schichten der Bevolkerung zu kraftigen. Es wire zu viel gesagt, wollte
man die progressive Partei als eine Partei der mittleren und kleineren
Farmer im Gegensatz zu den GroBgrundbesitzern hinstellen; denn
Industriearbeiter gehorten auch dazu. Aber jedenfalls gaben die Farmer,
oder solche, die es werden wollten, in der Partei den Ton an. Und
die fiihrenden Minner, vor allem der Landminister Mc Kenzie, ein
schottischer Farmer aus Otago, vertrat mit aller Entschiedenheit den
Standpunkt des selbstwirtschaftenden bona-fide-Siedlers gegeniiber dem
kapitalistisch oder iiberhaupt nicht wirtschaftenden GroBgrundbesitzer.




In ihrer Landpolitik haben sich die fithrenden Minner, wie friiher
schon Sir George Grey, eng an das Millsche Programm der Land-
Tenure-Reform-Association angelehnt. Es ist nun bei den Fiihrern dieser
Bewegung, mit Ausnahme von Sir George Grey, so gut wie ausge-
schlossen, daf sie irgendwie auf Grund tieferer 6konomischer Bildung
ihr Landprogramm aufgestellt hitten. Es waren einfache Leute, nur
beseelt von dem redlichen Willen, Neuseeland zu einer Kolonie von
mittleren und kleineren Farmern zu machen. Der Kampf gegen den
GroBgrundbesitz zum Zwecke des closer settlement war eigentlich ihr
ganzes bodenreformerisches Programm. In der Bodenbesitzfrage ist die
neuseelindische Landpolitik weder sozialistisch noch agrarsozialistisch.
Allerdings scheinen Mc Kenzie, dem Vater der ganzen Landgesetz-
gebung agrar-sozialistische Ideale vorgeschwebt zu haben. Denn er griff
wiederholt das Eigentum an Grund und Boden als solches an (vgl. oben
S. 49) und strebte eine moglichst grofe Ausdehnung der Staatspacht an.
Aber an die Ausfithrung agrarsozialistischer Ideale im ganzen wagte er
doch nicht heranzutreten.

Das Ziel der ganzen Landpolitik ist das closer settlement. Aber
unter diesem gemeinsamen Ziel scheidet sich die Landpolitik in zwel
Teile: Einmal sollten die Fehler der Landpolitik fritherer Jahre durch
die Ansiedelungsgesetzgebung gehéilt werden, ferner aber fiir die Zukunft
ahnliche Schiiden, nidmlich unbenutzter oder GroBgrundbesitz ver-
hindert werden. Nun #uBern sich allerdings in der Ansiedelungsgesetz-
gebung agrarsozialistische Tendenzen, indem in Privateigentum stehen-
des Land zuriickgekauft und unter der Form der Erbpacht, d. h. in
diesem Falle mit Obereigentum des Staates ohne Moglichkeit des Eigen-
tumserwerbes, vergeben wurde. Aber von Agrarsozialismus konnte
man doch nur dann reden, wenn der gesamte Grund und Boden Neu-
seelands verstaatlicht wiirde. Davon ist aber nicht die Rede. Denn die
Ansiedelungsgesetzgebung bildet ja nur einen Teil der Landpolitik Neu-
seelands. Letztere zeigt ja allerdings auch agrarsozialistische Neigungen,
indem sie z. B. die Erbpacht vom Staate besonders begiinstigt. Aber sie
hat das Eigentum dabei bestehen lassen und in Form der Occupation
with right of purchase dessen Erwerb auch noch erleichtert. Das ist
auch nur natiirlich. Denn der Bauer will sein Gut zu Eigentum haben,
erst recht aber der koloniale Farmer. So hat auch in Neuseeland die
Gesetzgebung diesem Bediirfnis durch moglichste Anniherung der Erb-
pacht an das Eigentum Rechnung tragen miissen und heute mul} die
Regierung diesem Streben nach Eigentum in der Frage der Erbpacht
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immer mehr Zugestindnisse machen. Es zeigt sich, daB Mc Kenzie
dieses Streben nach Eigentum das er doch als einstiger Farmer selbst
1t
zur hauptsichlichen Besitzform von Kronland zu machen strebte. Und
doch war hierbei das Obereigentum des Staates doch recht wenig fiihlbar.

Die Landgesetzgebung Neuseelands einschlieBlich der Ansiedelungs-
und Grundsteuergesetzgebung folgt also nicht einem bestimmten Boden-

genau kennen mubBte, zu gering eingeschiitzt hat, als er die Erbpac

reformprogramm, sondern stellt sich dar als eine Reihe von staatssozia-
listischen MaBnahmen, d. h. solcher, die die freie wirtschaftliche Be-
titigung des Individuums in einer Richtung, nidmlich beziiglich des
Grundbesitzes, im Interesse der Kolonie beschrinken. Und zwar positiv,
indem sie bei dem Neuerwerb von Kronland, einschlieBlich Ansiedelungs-
land Beschriinkungen beziiglich der Person des Erwerbers, der Gréfe
des einzelnen Gutes festsetzt und Siedelungsbedingungen auferlegt um
die Bodenspekulation zu verhindern; negativ, indem sie den Landbesitz,
soweit er den Interessen der Allgemeinheit nicht entspricht, dem Eigen-
tiimer entzieht, gegebenenfalls sogar durch Enteignung, und den Zwecken
der inneren Kolonisation dienstbar macht. Letzterem Ziele dient die
Ansiedelungsgesetzgebung und die Grundsteuer, die ja hauptsichlich
als ein Kampfmittel gegen den GroBgrundbesitz zu betrachten ist.
Wie eng sich die neuseelindische Landgesetzgebung in der Frage des
Bodenbesitzes an die Gedanken John Stuart Mills anschloB, wurde
oben gezeigt. Das erkliirt sich wohl dadurch, daB die tatsiichliche Grund-
lage der bodenreformerischen Ideen Mills derjenigen der neuseelin-
dischen Bodenreformer duBerlich recht dhnlich war. In Neuseeland wie
im England der Mitte des 19. Jahrhunderts war der GroBgrundbesitz
die Macht, die den landwirtschaftlichen Mittel- und Kleinbetrieb zu
ersticken drohte. Wie einst Mill die Gedanken der klassischen National-
okonomie mit den neu aufkommenden sozialistischen auseinanderzu-
setzen suchte, so war es auch das Ziel der neuseelindischen Landgesetz-
gebung, die berechtigten Wiinsche des einzelnen hinsichtlich des Land-
besitzes mit den Interessen der Allgemeinheit auszugleichen. Freilich
in dem Werturteil, was ,,berechtigt‘ sei, trat in Neuseeland das Interesse
der Allgemeinheit unbedingt in den Vordergrund.

2. Bodenreformerische Ziele im engeren Sinne beziiglich der Grund-
rente hat die neuseelindische Landgesetzgebung nur schwach und be-
wullt eigentlich erst in neuester Zeit verfolgt. Die Grundsteuer war ]ja
keine Steuer auf das unearned increment im Sinne Mills und erst recht
keine Steuer im Sinne der Single-tax, sondern einfach eine Vermégens-




steuer auf den Bodenwert abziiglich der Verbesserungen. In derselben
Richtung bewegte sich auch die 1896 eingefiihrte fakultative Steuer auf
den unverbesserten Bodenwert, die iibrigens fiir die Landpolitik ohne
Bedeutung ist (vgl. S. 132).

Durch die Grundsteuer wurde die Grundrente allerdings mit ge-
troffen. Aber einen grundsiitzlichen Kampf gegen die Grundrente be-
deutete das doch nicht. Denn nicht nur waren die kleinen Stellen
(bis £ 500 unverbesserter Bodenwert) von der Steuer befreit, sondern
auch bis in die neueste Zeit wurde kein Versuch gemacht, bei Staats-
pachtland (auch bei Eingeborenenland) die Grundrente der Allgemein-
heit zuzufithren. Erst mit der Einfilhrung der renewable lease wurde
ein VorstoB in dieser Richtung gemacht. Aber die renewable lease um-
faBt doch nur einen ganz geringen Teil des Staatspachtlandes. Woher
diese zogernde Haltung der Gesetzgebung in der Frage der Grundrente
kommt, ist nicht recht klar. Bei dem Staatspachtland kann man sie
ja dadurch erkliren, daB die Staatspacht moglichst anziehend gestaltet
werden sollte, Daraus aber, daB3 bei allen Verhandlungen im Parlament,
und in den Gesetzentwiirfen von der Grundrente nie die Rede war,
darf wohl geschlossen werden, daB3 dieser Frage bis in die neueste Zeit
gar keine prinzipielle Bedeutung beigelegt wurde. Der Kampf galt in
Neuseeland nicht der Grundrente, sondern dem Grofgrundbesitz. Und
als ein Kampfmittel gegen den GroBgrundbesitz ist ja auch die Grund-
steuer aufzufassen. Die Vernachlissigung der Frage der Grundrente
ist ein weiterer Beweis dafiir, daB die ganze bodenreformerische Gesetz-
gebung Neuseelands, wie es englischer Brauch ist, einfach aus der Forde-
rung des Augenblicks ohne tieferes Eingehen auf die damit zusammen-
hingenden okonomischen Fragen entstanden ist. Im Gegensatz zu den
Urhebern dieser Gesetzgebung hat erst der gegenwiirtige Premier-
minister Sir Joseph Ward die Frage der Grundrente prinzipiell an-
geschnitten.

In kolonialer Uberhebung blickte Neuseeland auf die Bodenbesitz-
verhiltnisse der Lander alter Kultur geringschiitzig herab. , New Zea-
land leads the way* war, wie Llovd berichtet — iibrigens nicht nur
mit Bezug auf die Bodenreform —, ein Glaubenssatz in Neuseeland
geworden. Mit der Zeit ist es stiller geworden. Die Erkenntnis
hat sich verbreitet, dal die Landpolitik der progressiven Regierung
nicht den Schliissel zur Losung aller Schwierigkeiten auf dem Gebiete
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der Bodenreform bietet. Einmal spielen hierbei die Schwierigkeiten in
der Besitzfrage mit. Dann aber fallen vor allen Dingen finanzielle
Fragen bedeutend und bestimmend ins Gewicht. Wollte die An-
siedelungspolitik allen Wiinschen gerecht werden, dann wiirde sie die
Finanzen Neuseelands iiberlasten (vgl. die AuBlerung Mc Nabs, oben
S. 127). Die Summe von 6 Millionen £, um die die Ansiedelungspolitik
die Staatsschuld Neuseelands vermehrt hat, ist ja schon gewaltig.
Allerdings werden die laufenden Ausgaben fiir die Ansiedelungspolitik
durch die aus ihr flieBenden Einkiinfte gedeckt. Ja es ergab sich immer
noch rechnungsmiiBiger UberschuB. Aber fiir eine gesunde Finanzwirt-
schaft erscheint die Belastung durch die Ansiedelungspolitik im Ver-
hiltnis zu ihrer Bedeutung in der Besiedelung der Kolonie doch zu hoch,
auch wenn man beriicksichtigt, daB Neuseeland seine ganze Kraft auf
seine inneren Angelegenheiten richten kann, da es fiir seinen dulleren
Schutz so gut wie nichts aufzuwenden braucht. Aber eine Ausdehnung
der Ansiedelungspolitik ist aus finanziellen Griinden nicht mehr zu er-
warten. Allerdings liegt auch kein Anzeichen vor, daB sie eingeschrinkt
werden solle. In neuester Zeit ist ja wieder ein Experiment auf genossen-
schaftlicher Grundlage, der Land Settlement Finance Act, gemacht
worden (S. 128ff.). Dies deutet darauf hin, dal die Regierung die An-
siedelungspolitik, die sie mit ihren finanziellen Mitteln offenbar nicht
kriftig genug duchfithren zu kénnen glaubt (vgl. die wiederholt er-
withnte AuBerung Mc Nabs), auf andere Weise, die den Staat nicht mit
neuen Schulden belastet, ausdehnen will. Uber den Erfolg dieser neuesten
ungspolitik kann noch mnichts gesagt werden.

Richtung der Ansiede
Jedenfalls aber ist zu erwarten, dall auch in Zukunft die Ansiedelungs-
politik ein wichtiges Werkzeug der Regierung bei der Besiedelung Neu-

seelands sein wird.
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1. Ubersicht Giber den Ankauf von Ansiedelungsland. Zahl und Fliche der zuriickgekauften Giiter
nach C-5 (Fliche in Ackern).

E Auckland Taranak Hawke’s Bay| Wellington Nelson Marlborough | Westland Canterbury Otago Southland

,E i = =

é Zahl| Fliiche |Zahl] Flache |[Zahl Fliche |Zahl| Fliche |Zahl Fliche |Zahl Fliche{Zahl Zahl| Fliche [Zahl| Flache

]

1804| — — - - == = .- - — — - - -— 3 2 7 805 | — —
18g%| — — - _— — — — — — I 5507 — 2 — —_
1896 I 76a4| — = 1 427 | — - —_ — I | 3z3e] 7 3| 1z 728 I g ga8
1807 — = - 4 | 10540 | — — | — — I 3 Bg8| — —| 6 2| anga | = —
1808 2 go23] — — —_ —_ T g2z2| — | 2 bi7q| — 4 2 | 1T 484 2 | 1063
1Bgol 2 | 2337 — — 2 I gol —_ — | = I | 35906] — — | 2| 47911 -- — s,
1goo] 2 | 16 08| — — - — 3| 4228 — —_ — | — — | 8 — =
IgoI| — - — T | 26350 1 472 — - 2 | 8 os56] — — 1 - —
gozl 6 I 072 I | Is05 3| 32003 3| 1o4s5] — | — - - —: 5] 2
1903 — - i 310 2 | 33713 ¢ | Ioqi5| — | — I 245] I 18G5 4
1g04] 1 | 12480 1 B8z 1 10051 | — — — - —_ — - 3 — =
I005) 42 730 — e 2 14 570 2 4955 — - I = = I {
1906 159 574 | — — — 10 | 24 174 — — - - 3 —
1007 108 I | TOIZ I 2284 I 35| — = — e — = —
1go8| 5 | 25005 — —_ 5| 32659 - -— I —_ - - — | —
Igog| = — - - = — I I - — — — 1 =1 =
1910 — — - —_ 4 | 28980 | — - — - == = - [¥] I 2744
IIL I =087 | — —_— — a— —_ — - = = — | IO
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1I. Ubersicht iiber das der Regierung unter den Ansiedelungsgesetzen 1893—1911

zum Kauf angebotene Land (nach den Berichten C-1 und C-5).

Zum Ankauf angeboten Zahl 1'}=.:rlL:l.:— s tcate o Aniauf
ket der schnitts- empfohlen

Jahr [ angeh. grofie der Acker

Nord- Sud- Im | Giter (388D SULT| aorg. Sud- Im %

Insel Insel ganzen Acker Insel [nsel ganzen
1803 =— 132 055 44 3 021 16 206 8628 | 24834186
1804 — - | 913266 102 8 053 — |l =
1895 216 633 858 606 |1 075 606 208 5 171 II 200 | 34917 46117 4.2
1896 325 187| 216 779 541966| 1Iog 5 0by4 25034 | 46843| 71877132
1807 285 504| 395 740| O8I 244 148 4 603 18 787 | 52 813| 7I6oo|I10,5
1898 166 703| 371 439 | 538142 70 7 687 3o 642 | 99 277 | 129 919 | 24,1
1890 137 667 426264 | 5063031 51 11 057 - - | 215 580 | 38,2
1500 268 310| 11z go3| 381213 57 6 687 55 570 52 405 | 108 005 | 28,3
1901 170 g46| I35 666 | 3150612 73 4 32 6z 860 | 32245| 05 1II|30,I
1go2 252 130| 200 388 | 452 130| 110 | 4 110 18 g23| 63215| 82138181
1603 302 855/ 348 016 | 740871 150 4 930 108 732 | 79071 | 187 803 | 25,3
1G04 168 112 159 550 | 327662 81 4 045 6 166| 89171 05 337 | 25.5
1605 544 375| 169 366| 7I3 741 88 8 110 190 871 32 300| 222 171|311
19006 604 284| 306 834 | QITI 118 311 2 G20 110 739 | 130 304 24I 103 |20,4
1907 |I 018 473| 405 932 IT 424 405 222 6 416 352 378 | 85 764 | 438 142 | 30,7
1908 740 823| 283 477! 120G 8 olo 140 024 | 147 497 | 296 521 | 28,6
1909 493 168| 278 a75 | 121 6 381 32052 | 68387 | 100 439|130
1910 — - | 122 1 goo =] &= —
1911 — — 81 3 095 — | — =

III. Durchschnittspreise von zuriickgekauftem Land (ohne Arbeiterheimstétten),
nach den Angaben von C-5, in £,

auf Dezimalstellen berechnet.

[ b [ | | |
o =
| 5 g E e 2
o | n 'z':‘ 5: g | E‘ | g
Jabr [ § g 2 | s S e
1 — = a i'a’ o 5] | - L=
= = = & = &o k= 4 i =
E 5 a G G i # He op A S el
- - g | B = = o o e s o)
| | |
1804 e ! = | A — - 10,46 8,75
1895 — — | — | 35 — 11,25 | 7,16
1| 1
1890 I — | 24,0 — — - | 1,1 10,47 4 2,5
1897 [ | 16,5 —— - — | 5,70 | 12 —
1898 2,1 [ - - — | =205 | 6,00 - —
1899 S 23,25 | — - I 3,10 | 6.7 — 2,8
g0 | 26 | - — | 46| — | — | | 87 | 535| —
101 S 533 | 6,64 — I 1,37 - ‘ — | =
1002 — | . 21,0 4,60 [ 8,10 — | — —_ 5,28 |
1503 — | - 4,90 | 7,95 — 2,5 1,04 7.36 3.3
1904 3.2 | 13,0 7,10 — - 24,5 IZ — 4.7 5 =
1905 2.9 I — N 3,60 = | R | 3.5 5.7
1gobH 0,4 | — | — | 3.23 4,0 — ' 15:4 3.9 —
1907 3,6 | — 2 - 2,5 | — — r— | 11,0 | —_
1908 4.4 = = og- | =1 = — | 5,67i —
1909 || = Sl e Sl — 7 25 |
. [ | 447 5:25
1910 el - 6,07 — | — i — 24,02 3 4,2
1911 3.1 =i — — ! — | = | 20,6 | 4 —
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IV. Landwirtschaftlich benutzte Fliche nach Art der Benutzung. 18g1. Fliche in Acker
(nach Statistics of the Colony of New Zealand 18gz).
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s orst
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WY
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benutzten I Bz.3
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V. Landwirtschaftlich benutzte Fliche nach Art der Benutzung. Fliche
(nach New Zealand Official Yearbook 1gir, 5.

beny

Seret Hack-

Distrikt P Brache 2
frucht ach ve m./ohn

Auckland ,
Taranaki .
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Wellington
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Nelson
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VI. Aus dem Bericht C-5, 1goo. Preisforderungen der Verk#dufer und Angebote
des Board vor 1goco.

Fliche (Acker) Vom Verkiaufer] Vom Boar
e o i [l B
Distrikt des angebotenen ""']‘fn_"’lu :
Gutes (Acker) | AR e
|  pro Acker pra Acker
1
£ s, d £ 5 d
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I 734 310 | 2h 2yt e
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323 | 15 — — 12 —
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VII. Muster einer Erkldrung (declaration) und eines Fragebogens bei der
Bewerbung um rural land (vgl. Seite 8g).
Declaration,

L; . of i , do solemnly and sincerely declare—

1. That I am of the age of twenty-one years and upwards.

2. That I am the person who, Sl[l]jt‘l,‘.[i to the prowvisions of “The Land for Settlements
Consolidation Act, 1goo,” and i1ts amendments, and the regulations made thereunder, am
applying for a lease in perpetuity of one of the allotments described in the foregoing application.

3. That T am acquiring such lease solely for my own use and benefit, and not directly
or indirectly for the use or benefit of any other person or persons whomsoever,

4. That I am not, directly or indirectly, either by myself or jointly with any other person
or persons, the owner, tenant, or occupier of any land whatsoever under *“The Land for Settle-
ments Act, 18g4,” or its amendments, the present or former Land for Settlements Acts, nor
the owner in fee simple, nor the tenant or occupier under a lease for a term whereof not less
than two years are unexpired, of any other land in the colony which, with the largest allot-
ment included in the foregoing application, would exceed in area, 1,000 acres.

Probleme der Weltwirtschaft, 206. 10
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v owned by me does not,

sonal proper

1]l value

+ 5. That the total value of all the real and p 3
s thereon, exceed the prescribed ‘ln'nlwrnliml of cajy

encumbrar |
f ing application: And I am
g a]

educting the

3 (exclusive of buildin of any allotment comprised in the fo
:" aware that the prescribed proportion is:
" Three times, where the arca of the allotment does not exceed 100 acres;
! Twice, where such area exceeds 100 and does not exceed 500 acres; and
One and a half times, where such area exceeds 500 acres.
6. That my answers to the foreg questic (Nos, 1 to 11) are true and correct in
every particular.
; And T make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true, and
b by virtue of an Act of the General Assembly of New Zealand intituled "The Justices of the
. Peace Act, 1882."
(Signature in full.)
F‘, Ouestion. Answer.
.
t . How old were you last birthday? o 0
by 2. What means (including stock and agriculfural implements or
machinery) do you possess for stocking and cultivating the land,
and erecting suitable buildings thereon; and what is the total value
J thereof ?
4 3. Have you means sufficient, in your estimation, to enable you to
k profitably work the land and fulfil the conditions of the lease?
If not, state how you propose to do so.
4. What experience have you had in cultivating agricultural land or
L in dairying ?
| 5. What is your present occupation ? 2 i i
! ed? TIf so, has vour wife (or husband) had any

6. Are you mar
experience in cultivating land, in farmwork, or in dalrymng ¢
Give particulars.

| Have you any family? If so, state 1
el children now living with you, and their ages.

he number and sex of your

f, 8. What land do you hold or have an inferest in? Give pa culars
f of the block, section, area, and value of such land, and say whether
it is freehold, leasehaold, or what other tenure, specifying also what
',“.c:l'iiun (if any) is rural and what portion (if any) 15 town or
i~ irban land.
] 0. W land does your wife {(or husband) hold, or have an interest
! in? Give particulars as abowve.
b 10. Is the rural land (if any) mentioned in answers 8 and g insufficient
P for the maintenance of yourself and your family ? If so, give your
I3 reasons.
11, Is the town or suburban land (if any) mentioned in answers 8 and g
& insufficient for a home for yourself and your family? If so, give
' your reasoms,
N\
* If more than one allotment is applied for, the deposit should be for the allotment

requiring the largest deposit, and the words "‘which is greatest in value” should be added.

¥
L
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VIII. Muster entsprechend VII bei der Bewerbung um ein small grazing run
(vgl. Seite 85 und 88).

Ouestion. Answer.

1. How old were you last birthday? o 28 L
2. What means (including stock and implements or machinery) do

for stocking and cultivating the land, and er

yOu oS cting
suitable buildings thereon; and what is the total value thereof?

3. Have you means sufficient, in your estimation, to enable you to
profitably work the land and fulfil the conditions of the lease?
If not, state how you propose to do so.

4. What experience have you had in working a run?

5. What is your present occupation?

3 . . .

6. Are you married? Is fo, has your wife (or husband) had any
experience in working a run ? Give particulars.

7. Have you any family? If so, state the number and sex of your
children now living with you, and their ages.

8. What land do you hold or have an interest in? Give particulars

1va

of the number of block, section, area, 1e of such land, and
say whether it is frechold, leasehold, or what other tenure, speci-
fying also what portion of it (if any) is rural and what portion
(if any) is town or suburban land.

9. What land does your wife (or husband) hold, or have an interest
in? Give particulars as above.

10. Is the rural land (if any) mentioned in answers 8 and g insufficient

for the maintenance of yourself and your family? If so, give

}EPL’_‘,' [easons,

11, Is the town or suburban land (if any) mentioned in answers § and
g insufficient for a home for yourself and your family ? If so, give
YOUr reasons.

Declaration.

L, , of 5 , do solemnly and sincerely declare,
1. That I am of the age of twenty-one years and upwards.
2. That T am the person who, subject to the provisions of “The Land for Settlements

Consolidation Act, 1goo,” and the regulations made thereunder, am applying for one of the
small grazing-runs described in the foregoing application.

3. That I am acquiting such run solely for my own use and benefit, and not directly o
indirectly the use or benefit of any other person or persons whomsoever.

4. That I am not, directly or indirectly, either by myself or jointly, with any other
person or persons, the owner, tenant, or occupier of any land whatsoever under the present
or former Land for Settlements Acts, nor the owner in fee simple, nor the tenant or occupier
under a lease for a term whereof not less than two years are unexpired, of any other land in
the colony which with the largest run included in the foregoing application would exceed

acres.

5. That the total value of all the real and personal property owned by me does not (after
deducting the encombrances thereon) exceed one and a half times the capital value (exclusive
of buildings) of any run comprised in the foregoing application.

6. That my answers to the foregoing questions (Nos. 1 to 11) are true and correct in
every particular,

And T make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true, and
by wvirtue of an Act of the General Assembly of New Zealand intituled “The Justices of the
Peace Act, 188z2." (Signature in full.)
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b Pierre Verhaegen, Socialistes anglais, 1897.
Sidney Webb, Der Sozialismus in England (deutsch), 18g8.
Fabian Essays.
e John Stuart Mill, Grundgesetze der politischen Okonomie.
i John Stuart Mill, Selbstbiographie (deutsch), 1874. :
John Stuart Mill, Dissertations and Discussions. 1875.
Henry George, Fortschritt und Armut, deutsch von Giitschow, 1881.
The Crownlands of New Zealand. Under Authority of the Hon. John Mc Kenzie, Minister
g of Lands, Wellington 13g92.
L The Settlers’ Handbook of New Zealand, 1902.

The Immigrants’ Guide and Settlers’ Handbook, Wellington 1go6.
Report of the Department of Agriculture 1gob.

Statistics of the Colony of New Zealand (alljdhrlich).

- Statute books of New Zealand.

New Zealand Gazette (amtlich).

Die Hansards von Neuseeland.

": Report of the Department of Lands and Survey New Zealand (alljihrlich).

: Report on the Land for Settlements Act (alljahrlich seit 1893).

i Financial Statement (alljahrlich).

New Zealand Official Yearbook (alljihrlich seit 1893).

& AuBerdem noch sonstige jahrliche Berichte und amtliche Verdffentlichungen der einzelnen

Regierungsdepartements.
Neuseelandische Zeitungen.

A
l-' Es werden zitiert:
Die Reports of the Department of Lands and Survey mit ihrer offiziellen Nummer Ci-
und der betreffenden Jahreszahl.
i Die Reports on the Land for Settlements Act entsprechend mit C-5 und der Jahreszahl.
L}
!I.
. G. Pite'sche Buchdr. Lippert & Co. G. m. b, H.,, Naumburg a, d. 5.




Neu-Seeland

rach Edwsrd Stasford Allis Seriis  Lowdsn

Magatib,

Landdistrikte
Mordinsel:

I. Autkland

0 Taranaki

B Hawke's Bay

[ h'rihr,ii'un
Sudinsel

¥ Helson

| ?l,lrlbgrnuqh

i, Weslland

m L—.dnl'r'rIJUr»,-

r G[agr.

XI. Scuthland

e §resges i Lasdd iEn

Die Lage Neu-Seelands






















	[Farbkarte]
	[Seite]

	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Vorwort
	Seite III
	Seite IV

	Inhaltsverzeichnis
	[Seite]
	[Seite]

	I. Einleitung
	1. Übersicht über die Kolonisierung Neuseelands
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7

	2. Übersicht über die englischen Bodenreformtheorien
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30


	II. Die Grundlagen der Ansiedelungspolitik
	1. Bodenreformerische Versuche in Neuseeland vor 1891
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37

	2. Die Grundsitzverteilung in Neuseeland 1891
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43

	3. Das Landgesetz 1892
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49

	4. Die Grundsteuer (land tax)
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51


	III. Die Ansiedelungsgesetzgebung und ihre praktischen Ergebnisse
	1. Die Ansiedelungsgesetzgebung im Allgemeinen
	a) Das Ansiedelungsgesetz von 1892
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58

	b) Die Wirkungen des Ansiedelungsgesetzes von 1892
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63

	c) Die Ansiedelungsgesetzgebung seit 1894
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70


	2. Die praktischen Ergebnisse der Ansiedlungsgesetzgebung
	a) Das Ansiedelungsland
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84

	b) Die Besiedelung des zurückgekauften Landes
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94

	c) Die Landwirtschaft auf den Pachtgütern
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111

	d) Die Arbeiterheimstätten
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115

	e) Die finanziellen Ergebnisse der Ansiedelungspolitik
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119



	IV. Die Volkswirtschaft Neuseelands und die Ansiedelungspolitik. - Die neueste Wendung der Landesgesetzgebung
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133

	V. Schluss
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138

	Anhang
	Seite 139
	Seite 140
	I. Übersicht über den Ankauf von Ansiedelungsland
	Seite 141
	Tabelle

	II. Übersicht über das der Regierung unter den Ansiedelungsgesetzen zum Kauf angebotene Land
	Seite 142

	III. Durschnittspreise von zurückgekauftem Land
	Seite 142

	IV., V. Landwirtschaftlich benutzte Fläche nach Art der Benutzung
	Seite 143
	Tabelle
	Seite 144
	Tabelle

	VI. Aus dem Bericht C-5, 1900
	Seite 145

	VII. Muster einer Erklärung (declaration) und eines Fragebogens bei der Bewerbung um rural land
	Seite 145
	Seite 146

	VIII. Muster entsprechend VII bei der Bewerbung um ein small grazing run
	Seite 147

	Zitierte Schriften
	Seite 148
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]


	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	Rücken
	[Seite]


